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Tabelle 18: Korrektur 60:40-Abrechnung 2012 

in EUR 

G ... mtaufwendungen Bund und Land laut Gesamt.brechnung des Lande. Oberö.te .. elch: 19.527.108, 22 

• Personalaufwendungen <chulpsychologi<clle Beratungsstelle 

über den Kosten des Bunde, liegende Personalaufwendungen für 

• 

landesbedienstete 

Nebentätigkeitsvergütungen eines landesbediensteten bei der OÖ. Lehrer
Kranken- und Unfallfürsorge 

Bezüge eines nicht mit dem Bund akkordierten landesbediensteten 

Verwaltungstangente für landesbedienstete 

Zwischensumme 

davon 12 % Pensionstangente 

Zulagen und Zuwendungen des landes an (Bundes-jBedienstete 

Kosten für die Besoldungsabwicklung der landeslehrer 

12 '1'0 Pension'tangente Personalkosten für die Besoldungsabwicklung der 
landeslehrer 

12 '1'0 Pensionstangente für im Sachaufwand verbuchte Personalkosten des 
Bundes 

12 '1'0 Pension'tangente tur Reisespesen d .. Kraftfahrzeuglenker 

Entschädigungen für KoUegiumsmitglieder 

+ Mietaufwendungen für die Bezirksschulräte 

korrigierte Gesamtoufwendungen 

davon 40 '1'0 für land Oberösterreieh 

Korrekturen leistungen des landes Oberösterreieh für Landessehulrat: 

über den Kosten des Bundes liegende Personalaufwendungen für 
landesbedienstete 

Nebentätigkeitsvergütungen eines Landesbediensteten bei der OÖ. lehrer
Kranken- und Unfallfürsorge 

Bezüge eines nicht mit dem Bund akkordierten Landesbediensteten 

Verwaltungstangente der Land~sbediensteten 

Zulagen und Zuwendungen des Lande, an (Bundes- jBedienstete 

Kosten für die Besoldung,abwickLung der landeslehrer 

Entschädigungen für KolLegiumsmitglieder 

Korrekturen gesamt 

leistungen des landes Oberösterreich fUr Landesschulrat Laut 
Gesamtabrechnung 

korrigierte Leistungen des Landes Oberösterreich für landesschulrat 

korrigierte RestzahLung Land Oberösterreich 

Restzahlung laut Gesamtabrechnung Land Oberösterreieh 

Differenz zu Lasten des Bundes 

QueUen: BM8F; l and Oberösterreich; Berechnung RH 

Bund 2015/13 

1.487.915,90 

- 220.000,00 

- 22.900,13 

- 57.612.12 

- 5.366.01 

1.182.037,44 

141.844,49 1.323.881,93 

- 168.289,80 

- 2.540.451.75 

- 169.700,17 - 2.710.151 .92 

235.358.69 

- 872.31 

- 11.563,36 

93.814,91 

18.289. 286,36 

7.315.714,54 

- 220.000,00 

- 22.900,13 

- 57.612,32 

- 5,366.01 

- 168.289,80 

- 2.540.451,75 

- 11.563,36 

- 3.026.183,37 

4.215.839,78 

I.1B9.656.41 - 1.189.656.41 

6.126.058,13 

- 3.595.003,51 

2.531.054,62 
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Der RH hielt ausdrücklich fest. dass aufgrund der zwischenzeitlich 
eingetretenen Änderungen im Schulwesen der Veneilungsschlüssel 
60 (Bund): 40 (Land) nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen ent 
sprechen könnte. Eine zusammenfassende Beuneilung. ob die Gesamt
abrechnung 2012 eine Kostenverschiebung zu Lasten des Bundes oder 
zu Lasten des Landes Oberösterreich bewirkte. war mangels detailliener 
Kosten- und Leistungsrechnung nicht möglich. Außerdem verwies der 
RH darauf. dass eine korrekte Abrechnung und eine allfallige Ände
rung des Veneilungsschlüssels eine geändcne Kostentragung zwischen 
Bund und Land Oberö terreich zur Folge häue. 

Zusammenfassend bekräftigte der RH seine Empfehlungen aus TZ 19 an 
das BMBF. den Landesschulrat ftir Oberösterreich und das Land Ober
österreich. zur Überprüfung des bisher geflossenen Ersatzes soweit als 
möglich den tatsächlichen Mehraufwand des Landesschulrats flir Ober
österreich zu errniueln. der erfolgten Aufteilung gegenüberzustellen 
und eine Einigung über eine allfallig auftretende Differenz zu erzie
len. Weiters sollte der Landesschulrat für Oberösterreich eine Kosten
und Leistungsrechnung zur künftigen Errninlung und Weiterverrech
nung des Mehraufwands einführen. 

Bis zum Vorliegen der Voraussetzungen für eine den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechende Verrechnung des Mehraufwands (Kosten
und Leistungsrechnung) häne nach Ansicht des RH die Verrechnung 

- der Nebentätigkeitsvergütung des Landesbediensteten bei der OÖ. 
Lehrcr- Kranken- und Unfall fürsorge. 

- der Zulagen und Zuwendungen des Landes an Bedienstete des Lan
desschulrats. 

- der Kosten der Besoldungsabwick.lung ftir die Landeslehrer und 

- der Entschädigungen flir die Mitglieder der Kollegien 

durch das Land Oberösterreich zu unterbleiben. 

(3) Darüber hinaus empfahl der RH dem BMBF. generell aus Win
schaftlichkeitsgründen Refundierungsvereinbarungen über Personal 
auf Basis des Bundesdienstschemas zu treffen . 

Weiters empfahl der RH dem BMBF. gemeinsam mit dem BMF und 
den Ländern Überlegungen anzustellen. ob nicht aus Gründen der 
VerwaltungseffIzienz sämtliche aktiven Landeslehrer Österreichs 
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von der Bundesrechenzentrum GmbH abgerechnet werden sollten.<) 
Allein für das Land Oberö terreich wäre eine Kostenreduktion bis zu 

rd. 1,59 Mio. EURjährlich zu erwarten. Darüber hinaus wäre auch mit 
zusätzlichen Verwaltungskosteneinsparungen zu rechnen, weil bei
spielsweise Änderungen des Lehrerdienstrechts nur einmal und nicht 

zehnmal - rur den Bund und jedes Land gesondert - in den jewei
ligen IT -Systemen adaptiert werden müssten . In diesem Zusammen

hang verwies der RH auf die Empfehlung in seinem Bericht .Zahlungs
ströme im Zusammenhang mit bundesfmanzierten Pensionen·, Reihe 

Bund 2014/5, TZ 26. die Abrechnung der pensionienen pragmatisier
ten Landeslehrer ab 2016 dem BVA-Pensions ervice zu übergeben. 

20.3 Laut Stellurrgnahme des BMBF ermitTle es den gesamterr Behördenauf
warrd des Landes chulrat und schreibe davon dem betreffenderr Land 
irr ErrtsprechUl'g der geschlosserrerr Vereirrbarurrg 40 % als Refurrdie
rurrgs/eisturrg vor. 

Das BMBF werde den Lande schulrat für Oberösterreich und das Amt 
der Oberösterreichischerr Landesregierung ausdrücklicl, auf jene Posten 
hirrweisen, die laut der vom Resson geteilten Einschätzurrg des RH kei
nesfalls in Abzug gebracht werden dürfell. 

In Bezug auf die Empfelrlung, Refundierungsvereinbarungell über Per
sOIrai auf Basis de BundesdieltS/schema zu treffen, irrformiene das 
BMBF, dass es seit lallgem bestrebt sei, Venvendungell von Landesbe
amteIl ill derr Lalldessclrulräten zu reduzieren bzw. gällzlich abzuste/
lell. Grundsätzlich schließe es Refundierungsvereinbarungell in die
sem Bereich auf Basis des Bundesdienstscl,emas. Einzelrre AusIlahmen 
seien das Ergebnis der im B-VG vorgegebeneIl Struktur der Lalldes
schulräte. In Zukunft werde angestrebt, dass sich Landesbediellstete, 
wenn sie sich für eine be timmte Funktion bewerben, vom Land karen
zieren lassen und für die Dauer der Karenzierung in ein Bunde dienst
verhältnis übernammen werden. 

Die Abrerl,nurrg der gesamten aktiveIl LandesleiITer Österreichs von 
der Bundesreclrenzerrtrum GmbH sei fi.rer Bestandteil der derzeitigen 
Überlegungen zur Reform der Schulvenvaltung und werde auch von 
der dafür eirrgerichteten Bund-Länder-Erpert/innengruppe befünvor
tet. Die tatsächliche Umsetzullg dieser Maßrrahme werde vOm Diskus
siorrsprozess der kommerrderr Monate abl,ällgerr. 

4 ) Gemäß § 44a Bundrshaushaltsg~tz 201) {8GBI.I Nr. 139/ 2009 Ld.g.F.} könntn auch 

nicht zum Bund gehOrigt Organt, wir l .8. and('~ GtbittskörptJ'S('haftcon. dir IKT
Lösungrn und IT- Verfahrtn. die rur das Personal management da Bundes bestehen. 
nutzen. Dazu w n:n Vtrträge odtr Vtrtinbarungen ahzuschlitlkn. 
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Das La"d Oberösrerreich reilre i" sei"er Srellungnahme mir, dass es die 
Berechnung gemäß Tabelle 18 als einseirige Inrerprerarion zu Lasre'l des 
Landes Oberösrerreich sehe. Der RH lege offensichrlich sämrliche - auJ
grund de gelrenden Venrag möglichen - Inrerprerarionsspielräume 
ausschließlich zum Nochreil des Landes Oberösrerreich aus. Zu den 
einzelnen Kririkpunkren reilre das Land Oberösrerreich Folge"des mir: 

- Eine Hinzurec!wung der PersonalaufwendungenJür den Bereich der 
Schulpsychologie auJBasis des 60:40- Venrags könne rechrlich nichr 
zweifelsfrei besrimmr werden . Eine einseirige Venrag ä"derung liege 
darüber hinaus nichr vor, weil diese Vorgangsweise vom BMBF srill
chweige'ld zur Kennrnis genommen wurde. 

- Hinsichrliel, des venraglichen Pausel,alersarzes des Personalaufivands 
von Beiliensreren des Landes Oberösrerreiel, bei den SeI,ulbehörden 
des Bundes liege selbsr dann keine Venragswidrigkeir vor, we"n die 
Bezüge der berroffenen Landesbediensreren in Summe die Bezüge von 
Bundesbediensreren in vergleichbarer Funkrion übersreigen. Zumal 
der Landes chulrar jede einzelne Verwendung jedes Landesbediens
reten verlangr bzw. gebilligl habe und sie (bis auJ eine einzige irr
lüm/iel,e Niellrabklärung mir dem BMBF) auell das BMBF verlangr 
bzw. genehmigr habe. Das Land Oberösrerreiell wies daher die Kri 
rik in diesem Punkr zurück. 

- Die Nebenrärigkeirsvergürung des Landesbediensreten bei der OÖ. Leh
rer- Kranken - und UnJallfiirsorge Jalle mitTlerweile nichl mehr an, 
weil der Bediensrere nichr mehr Mirglied eines Organs die er Ein
richrung sei. 

- Die Zulagen und Zuwendungen des Landes an (Bundes - )Bediensrere 
des Landesschulrar Jür Oberösrerreich seien bis zur Herbeifiihrung 
einer finanzreellnisch und abgabenrechr/ich rechrskonJormen Lösung 
ausgeserzl worde, .. 

- Für das LOIld Oberösrerreich sei unklar, wie der RH zur Reelllsansichr 
komme, dass das Land Oberösrerreich die Ko renJür die Besoldungs
abwicklung der LOIldeslehrer zur Gänze zu rragen habe. Es errechne 
die Kosren je AbrechnungsJall auJ Basis der Vallkoslenrechnung des 
Landes Oberösrerreich und außerdem verJüge es über keine Kennt
nis, welche Koslen die Bundesrechenzentrum GmbH ihren Kunden in 

Rechnung srelle bzw. wie siell der ServiceumJang der Bundesrechen
zenrrum GmbH darsrelle. Weml das Land beispielsweise lediglich die 
Personalkosren der Personalverrechnung heranziehe, errechne sich 
eine gleich hohe Tangenre wiejene der Buntlesrechenzenrrum GmbH. 
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- Die Verrechnung der Mieren fiir die Bezirksschulräte erfolge im 
Abzugsweg auf Basis des entsprechenden Beschlusses der OÖ. Lan
desregierullg aus dem Jahr 1992. 

20.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass aufgrund der beträchtlichen Diffe
renzen bei der Abrechnung des 60:40-Vertrags dringend eine Klärung 
mit dem Land Oberösterreich herbeizufiihren ist. In diesem Zusammen
hang erachtete der RH den - in der Stellungnahme des BMBF in Aus
sicht genommenen - Hinweis an das Land Oberösterreich fiir nicht 
ausreichend. Vielmehr wäre seitens des BMBF sicherzustellen, dass 
das Land Oberösterreich die ordnungsgemäße Refundierungsleistung 
zugunsten des Bundes erbringt und dem Bund keine ungerechtfertig
ten bzw. rechtwidrigen Kostenüberwälzungen zur Last fallen. Zur Über
prüfung des bisher geflossenen Ersatzes wäre soweit wie möglich der 
tatsächliche Mehraufwand des Landesschulrats fiir Oberösterreich zu 
ermitteln, der erfolgten Aufteilung gegenüberzustellen und eine Eini 
gung über eine allfallig auftretende Differenz zu erzielen. 

Der RH wies die Aussage des Landes Oberösterreich in Bezug auf eine 
einseitige Interpretation des 60:40-Vertrags zu Lasten des Landes Ober
österreich entschieden zurück. Der RH überprüfte den 60:40-Vertrag 
unter Heranziehung der im B- VG festgelegten Prüfungsmaßstäbe (zif
femmäßige Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlich
keit und Zwecllmäßigkeitl hinsichtlich der korrekten Ermittlung des 
Mehraufwands aus der Übertragung der Landeslehreragenden. Zudem 
wies der RH in seiner Würdigung ausdrücldich darauf hin, dass eine 
zusammenfassende Beurteilung, ob die Gesamtabrechnung 2012 eine 
Kostenverschiebung zu Lasten des Bundes oder zu Lasten des Landes 
Oberösterreich bewirkte, mangels detaillierter Kosten- und Leistungs
rechnung nicht möglich war. Außerdem umfasste die Empfehlung des 
RH lediglich jene Positionen, bei denen von einer nicht korrekten bzw. 
rechtswidrigen Einrechnung in die Gesamtaufwendungen auszuge
hen war. 

Zu den einzelnen vom Land Oberösterreich angesprochenen Positi
onen erwiderte der RH Folgendes: 

- Schulpsychologie: Nach Ansicht des RH war der Personalaufwand der 
Abteilung Schulpsychologie eindeutig vom 60:40-Vertrag umfasst. 
Die Duldung durch das BMBF war fiir den RH keine Rechtfertigung 
fiir vertragswidriges Handeln. Da zu Beginn der Vereinbarung der 
Personalaufwand der Abteilung Schulpsychologie in der Abrechnung 
Berücksichtigung fand, hätte es seit 1978 zumindest einer Adaptie
rung des Verteilungsschlüssels bzw. einer Vertragsanpassung bedurft. 
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- Personalaufwand für Landesbedienstete: Nach dem Prüfungsmaß

stab der Wirtschaftlichkeit war nur bei Refundierung eines vergleich 
baren Bundesbezugs gewährleistet, dass dem Bund keine Mehrkosten 

erwuchsen. Ebenso stand der Ersatz des tatsächlichen Personalauf
wands einem einheitlichen Einstufungs- bzw. Besoldungssystem im 
Landesschulrat entgegen und führte zu Entgeltunterschieden bei glei 

chen Tätigkeiten. Der RH verblieb daher bei seiner Beurteilung. 

- Kosten der Besoldungsabwicklung: Das Land Oberösterreich führte 
die Besoldung der Landeslehrer selbst durch, d.h. es hatte sie nicht 

an den Landesschulrat übertragen. Die Kosten der Besoldungsab
wicklung fIelen beim Land an und stellten insofern keinen Mehr
aufwand des Landesschulrats dar. Aus der Besoldungsabwick

lung erwuchs daher dem Landesschulrat weder dem Grund noch 
der Höhe nach ein Mehraufwand. Die Kosten der Besoldungsab
wicklung waren somit nicht von § 20 Abs. 3 Bundes- Schulauf

sichtsgesetz umfasst; für ihre Kostentragung war nach § 2 Finanz
Verfassungsgesetz das Land Oberösterreich zuständig. Der RH 

verblieb aus den dargestellten Gründen bei seiner Rechtsansicht. 
Die Bedenken des Landes Oberösterreich zum Abrechnungssatz der 

Bundesrechenzentrum GmbH entkräftete der RH mit § 44a Abs. 6 
BHG 2013, wonach der Betrieb der IKT- Lösungen und IT- Verfahren 
für das Personal management des Bundes den Organen des Bundes 
kostendeckend und anteilig zu verrechnen ist. 

- Mieten für Bezirksschulräte: Die praktizierte Vorgangsweise des 
Landes Oberösterreich hinsichtlich der Mieten für Bezirksschulräte 
bewirkte, dass der Bund 100 Ofo des Aufwands ohne anteilige Kosten

tragung des Landes trug. Die im 60:40- Vertrag vorgesehene Kosten
tragung könnte durch eine Vorgangsweise wie bei den Kosten für die 
IT -Betreuung des Landesschulrats durch das Land erreicht werden . 

21.1 (I) Das BMBF übermittelte dem Landesschulrat für Oberösterreichjähr
lich die im Bundesrechnungsabschluss ausgewiesenen Personal - und 

Sachaufwendungen des Landesschulrats für Oberösterreich sowie die 
den Landesschulrat betreffenden IT - Kosten (z.B. Kosten für Besol
dungsabwick.lung Bundeslehrer, für das Kanzleiinforrnationssystem) 

als Grundlage für die Abrechnung des Vertrags. Der Landesschulrat 
ergänzte diese um die Mietzahlungen für das Amtsgebäude und lei 

tete sie dann an das Land Oberösterreich weiter. 

Beim Land Oberösterreich führte ein Mitarbeiter der Finanzabteilung 
die Gesamtabrechnung des 60:40- Vertrags durch . Dafür forderte er 
Detailauswertungen aus denjeweiligen Fachabteilungen des Landes an. 
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Eine inhaltliche und sachliche Prüfung der Detailauswenungen fiihne 
der Mitarbeiter der Finanzabteilung nicht durch . Die Gesamtabrech

nung erging in der Folge an den Landesschulrat und an das BMBF. 

(2) Im Jahr 1971 beauftragte das BMBF den Landesschulrat fiir Ober
österreich mit der Abwicklung des 60:40- Venrags namens des Bundes. 

Sowohl beim BMBF als auch beim Landesschulrat fiir Oberösterreich 

lagen die Gesamtabrechnungen fiir den durch den RH überprüften 
Zeitraum aktenmäßig auf. Beanstandungen der Gesamtabrechnungen 
waren nicht dokumentien. Laut Auskunft des Amts der oberösterrei

chischen Landesregierung habe seit dem Jahr 2003 weder das BMBF 
noch eine interne Revision die Abrechnung überprüft oder weitere 
(Detail- )Unterlagen angeforden. 

21.2 Der RH kritisiene, dass weder der Bund noch das Land Oberösterreich 
die sachliche Richtigkeit der Berechnungsgrundlagen und die Berech

nung an sich überprüft hatten. 

Der RH empfahl dem BMBF, im Zuge der Neuordnung der Verrech
nung des Mchraufwands (siehe TZ 19) die Abrechnung mit dem Land 

Oberösterreich elb t durchzufiihren. Der RH empfahl dem BMBF und 
dem Land Oberösterreich, in Hinkunft eine detailliene Prüfung des zu 
ersetzenden Mehraufwands vorzunehmen. 

21.3 Laur Stellungnahme des BMBF sei e nicht Aufgabe einer ZellIralstelle, 
nachgeordneten Stellen Tätigkeiten , die sie zu erfollell haben, abzuneh
mCII, weil 11 im Vollzug Mällgel sichtbar werden. Es sei vielmehr Auf
gabe der Zelltralstelle, auf die Behebung VOll Mängeln hinzuwirken. 
Das BMBF gehe daher davoll aus, dass der jeweils betroffene Lalldes
schulrat die Höhe der vom Land gelei teten Zahlullg inha/rlich dann 
genau überprlife, wemt sie VOll der Vorschreibung abweicht. 

Nach Ansicht des Landes Oberösterreich kö,tlle eille inha/r/iche, fach
liche Prlifung ausschließlich darr erfolgell, wo die elItsprechende Mare
rie in illhalrlicher Sichr bearbeiter werde. Gemöß Komperenun-Katalog 
des Landes Oberösterreich erfolge ill der Direkrion Finanzen die Koor
dinierullg der Meldungen sowie die Anordnung der Gesamrabrechnung. 
Die Tätigkeiren in Bezug auf die jährliche Abrechnu'tg des 60:40- Ver
rrags seiell gemäß der Haushaltsordllung des Landes Oberösrerreich und 
des internen Konrrollsysrems der Direkrion Finanun erfolgt. 

21.4 Ocr RH stcllte anhand der Stellungnahmen des BMBF und des Lan

desschulrats rur Oberösterreich (siehe TZ 19) - wie auch schon bei der 
Gebarungsüberprüfung - fe t, dass anscheinend Missverständnisse 
hinsichtlich der jeweiligen Aufgaben im Vollzug des 60:40-Venrags 
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vorlagen, die zu negativen Kompetenzkonnikten mhnen. Nach Ansicht 

des RH wäre dies umgehend zwischen BMBF und Landesschulrat für 

Oberösterreich zu klären. 

Der RH hielt dem BMBF entgegen, dass mr den überprüften Zeitraum 
die Gesamtabrechnungen sowohl im BMBF als auch im Landesschulrat 

au nagen. Weder das BMBF noch der Landesschulrat ergrifT Maßnah
men, obwohl einige Abzugsposten (z.B. Kollegium entschädigungen) 

augenscheinlich nicht korrekt waren. Bei ofTensichtlichen Fehlenrwick
lungen hatte da BMBF nach Ansicht des RH gerade zur Ausübung 

seiner Steuerungsfunktion in das Verwaltungshandeln seiner nachge
ordneten Dienststellen einzugreifen. 

Der RH entgegnete dem Land Oberösterreich, dass ein Teil der von ihm 
in TZ 20 kritisierten Positionen ofTensichtlich nicht in die Gesamtauf

wendungen (z.B. Vergütung mr Nebentätigkeit, Kollegiumsentschädi
gungen) eingerechnet werden durften . Der RH verblieb daher bei sei
ner Kritik einer fehlenden inhaltlichen Beuneilung der Berechnung 

bzw. der Berechnungsgrundlagen. 

22.1 Die Lehrerpersonalverwaltung war gekennzeichnet durch: 

- unterschiedliche Behördenstrukturen mr die Bundes- und Landes
lehrerpersonalverwaltung (siehe TZ 2), 

- eine Vielzahl an befassten Behörden sowie Organisationseinheiten 
und daraus resultierende komplexe Abläufe (insbesondere bei den 

Landeslehrern) (siehe TZ 16), 

- Verwaltungsmehraufwand durch Unterschiede im Dienst - und 
Besoldungsrecht der Bundes- und Landeslehrer (siehe TZ 15), 

- Verbesserungspotenzial bei administrativen Abläufen (siehe TZ 17), 

- Inefftzienzen aufgrund der länderweise unterschiedlichen Abwick

lung (z.B. wesentlich höhere Kosten für die Besoldungsabwicklung 
bei den Landeslehrern in Oberösterreich als bei den Bundeslehrern, 
heterogener Softwareeinsatz in den Pnichtschulen) (siehe TZ 20 
und 13), 

- komplizierte Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften 

(siehe TZ 19) und 
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- erhöhter Verwaltungsaufwand bei der komplexen Abrechnung 
des Mehraufwands aus der Übertragung der Diensthoheit über die 
Landeslehrer und damit verbundene Unsicherheiten bezüglich der 
Kostengerechtigkeit zwischen den Gebietskörperschaften (siehe 
TZ 20). 

22.2 Nach Ansicht des RH war die komplexe Kompetenzveneilung im Schul
wesen ursächlich für die dargestellten Problem bereiche. Die Kompe
tenzveneilung bedingte lnefftzienzen und verhindene einen einheit
lichen, auf Synergien ausgerichteten Vollzug. Zudem verschärfte das 
Auseinanderfallen der Aufgaben- , Ausgaben- und Finanzierungsver
antwonung im Bereich der Pftichtschulen die lneff.zienzen in der 
Schulverwaltung. 

Die Übertragung der Diensthoheit über die Landeslehrer auf den Lan
desschulrat konnte nur teilweise Abhilfe schaffen: Sie hatte den Vor
teil einer umfassenden Ressourcensteuerung (Personaleinsatz) durch 
die unmittelbare Einbindung der Schulaufsichtsorgane in die Lehrer
personalverwaltung. Durch das unterschiedliche Dienst- und Besol 
dungsrecht der Bundes- und Landeslehrer gab es jedoch kaum Syner
giepotenziale beim Verwaltungspersonaleinsatz. Vielmehr verursachte 
die Abrechnung des Mehraufwands aus der Übenragung der Dienst
hoheit über die Landeslehrer einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
und - aufgrund der vorgefundenen Praxis - eine unbefriedigende 
Situation bezüglich der Kostengerechtigkeit zwischen den Gebiets
körperschaften. 

In diesem Zusammenhang verwies der RH auf die Arbeitsgruppe Ver
waltung Neu, _Schulverwaltung - Lösungsvorschläge der Expenen
gruppe-, (2009), die für eine Organi ation reform vier handlung lei
tende Grundsätze als wesentlich erachtete (S. 4 ff.): 

Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsveranrwonung sowie 
interne Kontrolle der Schulgebarung in einer Hand, 

- einheitliche Steuerung auf Basis strategischer Bildungsziele (Out
put- , Outcomeorientierung), 

- Qualitäts icherung und Qualitätskontrolle der Leistungserbringung 
der Schulen durch ein permanentes übergeordnetes Monitoring, 

- weitgehende Autonomie der Schulen in Bezug auf Unterrichtsge
staltung und Personalauswahl unter einheitlichen Vorgaben, Zie
len und rechtlichen Rahmenbedingungen . 
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Gemäß diesen GrundsärLen sind prinzipicll drei Organisationsebenen 
und Zuständigkeiten für das Schulwesen relevant : 

- eine letztverantwonliche Ebene für die Schulgesetzgebung, das 

Schulbudgct und die Qualitätssicherung, 

- einheitlichc regionale Einheiten flir die Steuerung, Kontrolle und 
Aufsicht der Schulen sowie die Ressourcenverwaltung und 

- die Schulebene für die Organisation und Durchführung des Unter

richts. 
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Schlussempfehlungen 

BMBF. land Ober
österreich und land 
Tirol 

BMBF und land 
Oberösterreich 

BMBF. landesschul
rat für Oberöster
reich und land 
Oberösterreich 

BMBF 

Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

23 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Im Zuge einer umfassenden Reform der österreichischen Schul
verwaltung wäre auf die Konzentration der Aufgaben-, Ausgaben
und Finanzierungsverantwortung hinsichtlich der Landeslehrer in 
einer Hand hinzuwirken. (TZ 2) 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechende Verrechnung de Mehraufwands 
(Kosten- und Leislungsrechnung) wäre der 60:40-Vertrag auslau
fen zu lassen, weil er intransparent war und die Kostengerech
tigkeit für beide Gebietskörperschaften nicht sicherzustellen ver
mochte. (TZ 19,20, 21) 

(3) In Hinkunft wäre eine detaillierte Prüfung des zu ersetzenden 
Mehraufwands vorzunehmen. (TZ 21) 

(4) Bis zur Ei nführung einer Kosten- und Leistungsrechnung wäre 
zur Überprüfung des bisher geflossenen Ersatze soweit als möglich 
der tatsächliche Mehraufwand des Bundes zu ermitteln , der erfolgten 
Aufteilung gegenüberzustellen und eine Einigung über eine allfäl
lige Differenz zu erzielen. (TZ 19, 20) 

(5) In Abstimmung mit den Landesschulräten wären im Sinne eines 
Qualitätsmanagements die wesentlichen Prozesse bzw. Abläufe in 
den Ämtern der Landesschulräte zu analysieren, zu standardi ieren 
und ZU dokumentieren, um eine möglichst einheitliche und effIzi
ente Aufgabenwahrnehmung mit stä rkerer Einbindung der Schu
len zu gewährleisten. (TZ 4, 8) 

(6) Für eine transparente Verteilung der Werteinheiten durch die 
Landesschulräte wäre zu sorgen. (TZ 5, 6) 

(7) Die Vorgehensweisen der einzelnen Landesschulräte zur Analyse 
der (provisorischen) Lehrfächerverteilungen wären im Rahmen der 
Arbeitsgruppe zum WE-Controlling zu evaluieren. Aufbauend auf 
diesen Erkenntnissen wäre gemeinsam mit den Landesschulrä ten ein 
ei nhei tliches bundesweites Controlling-Tool zu entwickeln . (TZ 5) 
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(8) Das Ausmaß der zugeteilten Werteinheiten (Grundkontingent 
und Zuschläge) wäre regelmäßig zu evaluieren und an aktuelle Ver
änderungen anzupassen. (TZ 6) 

(9) Ein österreichweites Bewerbermanagement ftir die Lehrer an 
mittleren und höheren Schulen wäre unter Einbindung der Lan
des chulräte einzuftihren. (TZ 8) 

(10) Das Aufgabenprofil der Schulaufsichtsorgane wäre aufgrund 
der Neufassung des § 18 Bundes-Schulauf icht gesetz zu adaptie
ren. Insbesondere wäre das Aufgabenprofil zu schärfen, damit die 
Schulaufsichtsorgane ihre Rolle als Qualitätsmanager effizient wahr
nehmen können. (TZ 9) 

(11) Die geltende Maßzahl von 2,7 Ofo für die Abdeckung des son
derpädagogischen Förderbedarfs wäre zu evaluieren. (TZ 11) 

(12) Im Sinne einer transparenten Verwaltungsftihrung wäre eine 
Schuljahresabrechnung ftir die Werteinheiten der mittleren und 
höheren Schulen einzuführen. (TZ 12) 

(1)) Auf den Einsatz einheitlicher Schulverwaltungsprogramme im 
Bereich der Ptlichtschulen wäre hinzuwirken. (TZ 1)) 

(14) Eine einheitliche Software ftir aUe Bundesschulen wäre unter 
Beachtung des Kosten-Nutzen-Aspekts zu entwickeln und einzu
setzen. Darin sollten alle Vorgänge der Schulorganisation, insbe
sondere die Schüler-, Lehrer- und Unterrichtsverwaltung sowie das 
elektronische Klassenbuch, abgebildet werden. (TZ 14) 

(15) Bis zum Einsatz einer einheitlichen Software wären zur Ver
einfachung der Handhabung und zur Sicherstellung der Datenkon
sistenz, adäquate Schnittstellen zur Übernahme von Schülerdaten 
in das Programm zur Lehrfächerverteilung einzurichten. (TZ 14) 

(16) Ausgehend vOn den Erfahrungen des Landesschulrats für Ober
österreich, wäre ein vollständiger Ausbau des elektronischen Reise
managements für die Bundeslehrer - unter Beachtung von Kosten
Nutzen-Aspekten - in Erwägung zu ziehen. (TZ 14) 

(17) Angesichts der Bandbreite des Personaleinsatzes wären gemein
sam mit den Landesschulräten und den Ländern Effizienzsteige
rungen bei der Lehrerpersonalverwaltung auszuloten und umzu
setzen. (TZ 17, 18) 
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Tirol 

Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
lehrerpersonalverwaltung 

(18) Aus WirtschafUichkeitsgründen wären Refundierungsverein 
barungen über Per onal generell auf Basis des Bundesdienstsche
mas zu treffen. (TZ 20) 

(19) Gemeinsam mit dem BMF und den Ländern wären Überle
gungen anzustellen , ob nicht aus Gründen der Verwa.ltungseffizi
enz sämtliche aktiven Landeslehrer Österreichs von der Bundesre
chenzentrum GmbH abgerechnet werden solHen. (TZ 20) 

(20) Im Zuge der Neuordnung der Verrechnung des Mehraufwands 
wäre die Abrechnung mit dem Land Oberösterreich vom BMBF selbst 
durchzufUhren. (TZ 2 1) 

(21) Auf die Personalplanung kleiner Schulstandorte im Bereich der 
allgemein bildenden POichtschulen wäre besondere Augenmerk zu 
legen (z.B. durch zusätzliche Kontrollschleifen), um den Ressour
ceneinsatz zu optimieren. (TZ 3) 

(22) Vorbehaltlich der Umsetzung der Empfehlung zur Standardi
sierung der wesentlichen Prozesse in den Landesschulräten (siehe 
TZ 4) wäre der Ablauf der Werteinheiten-Zuteilung dahingehend 
zu ändern, dass auch eine Befassung der Führungsebene vorgese
hen ist. (TZ 5) 

(23) Eine Bewerberdatenbank fUr die Pllichtschulen wäre einzu
fUhren, um den Schulleitungen den Kontakt mit den Bewerbern zu 
ermöglichen. (TZ 7) 

(24) Das Bewerbermodul wäre um die Applikation "gel your tea
eher" zu enveitern, um das Zusammenwirken des Landes chul
rats mit den mittleren und höheren Schulen efflZienter zu gestal
ten. (TZ 8, 15, 17) 

(25) Das Vier- Augen-Prinzip wäre bei der Abrechnung der Reise
rechnungen der Landeslehrer einzuhalten. (TZ 13) 

(26) Vorbehaltlich der Umsetzung der Empfehlung zur Standardi
sierung der wesentlichen Prozesse in den Landes chulräten (siehe 
TZ 4), wäre nur mehr ein Modell fUr die Zuteilung der Wertein
heiten - und zwar jenes des BMHS- Bereichs - anzuwenden. (TZ 5) 
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(27) Vorbehaltlich der Umsetzung der Empfehlung zur Standardi
sierung der wesentlichen Prozesse in den Landesschulräten (siehe 
TZ 4). wären Gespräche mit den Schulen zur Lehrfacherverteilung 
einzuführen, um allfällige Steuerungsma.ßnahmen transparent dar
zustellen. (TZ 5) 

(28) Objektivierungs-/Reihungskriterien wären auch für Lehrer 
der fachtheoretischen und -praktischen Unterrichtsgegenstände a.n 
BMHS zu erlassen. (TZ 8) 

(29) Oie Lehrerpersonaire sourcen in den mittleren und höheren 
Schulen wären sparsam einzusetzen. (TZ 12) 

(30) Eine Kosten - und Leisrungsrechnung wäre zur künftigen 
Ermittlung des Mehraufwands einzuführen. auf deren Basis der 
Ersatz des Landes nach § 20 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 
an den Bund weiterverrech.net werden sollte. (TZ 19. 20) 

(31) Eine Bedarfsanalyse hinsichtlich des im Vergleich zu Ober
österreich überdurchschnittlichen Einsatzes der pädagogischen 
Abteilungen im Rahmen der Bundeslehrerpersonalverwalrung wäre 
durchzuführen ; gegebenenfalls wären entsprechende Anpassungen 
beim Personalstand und bei den administrativen Abläufen vorzu
nehmen. (TZ 17. 18) 

(32) Oie Vereinheitlichung der Aufnahmeverfahren für allgemein 
bildende und berufsbildende Ptljchtschulen wäre zu prüfen. (TZ 7) 

(33) Bis zum Vorliegen der Voraussetzungen für eine den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechende Ermittlung des Mehraufwands 
(Kosten- und Leistungsrechnung) aus der Übertragung der Dienst
hoheit über die Landeslehrer hätte die Verrechnung 

- der Nebentätigkeitsvergütung des Landesbediensteten bei der 
OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge. 

- der Zulagen und Zuwendungen des Landes an (Bundes-)Bediens
tete des Landesschulrats, 
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Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

- der Kosten der BesoldungsabwickJung für die Landeslehrer und 

- der Entschädigungen für die Mitglieder der Kollegien 

im Rahmen der Abrechnung des 60:40-Vertrags zu unterbleiben. 
(TZ 20) 

(34) Bei der Zuteilung der Planstellen an die allgemein bildenden 
Pllichtschulen wäre auf einen sparsamen Ressourcencinsatz zu ach
ten und die Einhaltung der Stellenpläne der allgemein bildenden 
Pllichtschulen anzustreben. (TZ 3, 10, I I) 

(35) Reihungskriterien wären auch bei der Neuaufnahme von Berufs
schullehrern einzuführen. Außerdem wären die Reihungsk.riterien 
zu veröffentlichen, um für die Bewerber die Transparenz des Auf
nahmeverfahrens sicherzustellen. (TZ 7 ) 
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Abkürzung verzeichnis 

Abs. 
AHS 
Art. 

BGBi. 

BKA 
BMBF 
B(M)HS 

BMF 
BSI 

BVA 
BVG 
B- VG 

bzw. 

ca. 

EDV 
ete. 
EUR 

f(f). 

GP 

HIS 

i.d .(g.)F. 
i.d.R. 

i nk.i. 
IT 

LGBi. 
LSI 
LSR 

m2 

Mio. 

Absatz 

allgemein bildende höhere Schule(n) 
Anikel 

Bundesgesetzblatt 

Bundeskanzleramt 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 

berufsbildende (mitllere) und höhere Schule(n) 
Bundesministerium für Finanzen 
Beru fssch u I inspekt 0 r( en) 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
Bundesverfassungsgesetz 

Bundes- Verfassungsgesetz 
beziehungsweise 

circa 

Elektronische Datenverarbeitung 
et cetera 
Euro 

und folgend(e) 

Gesetzgebungsperiode 

Haushaltsinformationssystem 

in der (geltenden) Fassung 
in der Regel 
ink.lusive 

In formationstech nologie 

Landesgesetzblan 
Landesschulinspektorfen) 

La ndessch u I ra t( - rä tel 

Quadratmeter 

Million(en) 
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Nr. Nummer 

OÖ/oö. Oberösterreich/oberösterreichisch(es) 

PM- SAP Personalmanagement SAP 

rd. rund 

RGBI. Reichsgesetzblatt 

RH Rechnungshof 

S. Seite(n) 

TZ Tcxtzahl(en) 

vgl. vergleiche 

VBÄ Vo II beschä ft igu ngsäq u i va I en t( e) 

VB I. Verordnungsblau 

WE Weneinheiten 

Z Ziffer 

z.B. zum Beispiel 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Bildung und Frauen 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landessch u lräte 

Die Ausgestaltung der Behördenstruktur der Landesschulräte war 
einzigartig im Verwaltungssystem des Bundes. Die politische Dop
pelspitze Präsident (Landeshauplmann) und Amtsfiihrender Präsi
dent hatte einen tarken Lande einfluss zur Folge. Der in den fün f 
einwohnerstärksten Ländern (also auch in Oberösterreich) verfas
sungsrechllich vorgesehene Vizepräsident des Landesschulrats hatte 
ledig.lich das Recht auf Akteneinsicht und Beratung. 

Das Kollegium (Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder nach 
dem StärkeverhäJtnis der politischen Parteien im Landtag] beschloss 
den Geschäftsverteilungsplan des Landesschulrats, erstattete gereihte 
Dreiervorschläge für die Bestellung des Lande schulratsdir klors, 
die Schulaufsicht und schuHsche Leitungsfunktionen. Es hatte damit 
maßgeblichen Einfluss auf den Landesschulral sowie auf Führungs
positionen im Schulbereich. 

Diejahrzehntelang geübte Beschäftigung von Verwaltungsbedjens
telen der Länder (auch der Statutarstädle) - im Landesschulrat für 
Oberösterreich unter anderem in Führungsfunktionen - führte zu 
dienst- und besoldungsrechtlichen Problemen. 

Die Länder gewährten seil Jahrzehnten an (Bundes-lBedienstete der 
Landesschu.lräle verschiedene regelmäßige Vergütungen und Zula
gen auf Basis von LandesregierungsbeschJüssen (2013: Oberösler
reich rd. 170.000 EUR, Tirol rd. 58.000 EUR). 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung der Organe 
und Organisationsstrukturen der Landesschulräte flir Oberösterreich 
und Tirol. die Auswirkungen der Schulbehörden-Verwaltungsre
form 2013 (Abschaffung der BelirksschuJräte) und der linanliellen 
sowie personellen Entwicklung der Landesschulräte al Schulbehör
den des Bundes in den Ländern. (TZ I) 

Präsident (LandeshauptmanD) und Amtsflihrender Präsident des 
landes chulrats 

Der Landesschulrat als bundesunmittelbare Behörde unterlag einem 
sta.rken landeseinnuss, weil der landeshauptmann dem landes
schulrat als Präsident vorstand und den Amtsflihrenden Präsidenten 
ernennen und jederzeit abberufen konnte. Im Sinne einer klaren 
- der Bundesministerin flir Bildung und Frauen verpnichteten -
Amtsführung war diese politische Doppelspitte nicht mehr zweck
mäßig und überdies kostenintensiv. (TZ 4) 

Für die Legislaturperioden seit 2001 be teilte der Landeshauptmann 
von Oberösterreich immer denselben Funktionsträger zum Amtsfüh
renden Präsidenten. In Tirol war seit Anfang 2014 die Landesrätin 
für Bildung zugleich Amtsführende Präsidentin des LandesschuJ
rats. Von 2010 bis 2013 gab es wie in Oberösterreich eine perso
nelle Trennung dieser Funktionen. (TZ 4) 

Der Amtsflihrende Präsident des Landesschulrals flir Tirol (2010 bis 
2013) bekam ohne gesetzliche Grundlage einen Dienstwagen vom 
Land zur Verfligung gestellt, obwohl der LandesrechnungshofTirol 
dies bereits im Jahr 2009 kritisiert hatte. Entgegen der Landes
reisegebührenvorschrift wurde ihm überdies Kilometergeld flir die 
Fahrten zwischen Dienstort und Wohnort gewährt. Zudem refun
dierte ihm das Land Tirol Hotelrechnungen auch innerhalb Tirols 
(nur außerhalb zuläs ig) bzw. über die vorgeschriebene Höchst
grenze hinaus. (TZ 5, 6) 

Im Jahr 2013 machten die Repräsentation aufwendungen des Amts
flihrenden Präsidenten in Oberösterreich das 3.S-Fache jener des 
Amtsflihrenden Präsidenten in Tirol aus. Die Erfassung der Reprä
sentationsaufwendungen beim lande chulrat flir Oberösterreich 
war intransparent. Der Zweck sowie die Teilnehmer auf den in den 
Landesschulräten flir Oberösterrcich und Tirol eingereichten Bele
gen über Essenseinladungen waren nur in Einzelfallen ersichtlich. 
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Das Land Timl forderte keine Belege über die Verwendung der Ver
fügungsmittel ein und überprüfte deren widmungsgemäße Verwen
dung nicht. (TZ 7) 

Vizepräsident des Landesschulrats 

In den fünf einwohnerstärksten Ländern Österreichs (also auch in 
Oberösterreich) war verfassungsrechtlich ein Vizepräsident dc Lan
desschulrats vorgesehen. Aufgrund des sehr eingeschränkten und 
nicht detailliert festgelegten Aufgabenbereichs des Vizepräsidenten 
oblag das Ausmaß der Amtsführung dem Engagement des jewei
ligen Organwalters. Die Vizepräsidentin des Landesschulrats für 
Oberösterreich nahm insbesondere die Rolle einer Beschwerde- und 
KontrollsteIle wahr. (TZ 8) 

Kollegium des Landeschulrats 

Die Bestellung des überwiegenden Teils der stimmberechtigten Mit
glieder der Kollegien durch die Landesregierung nach dem Stärke
verhältnis der im Landtag vertretenen politischen Parteien bedeutete 
eine weitere Ver chränkung der Landes- und Bundesvollziehung, 
welche den Grundsatz der Konzentration der Aufgaben-, Ausgaben
und Finanzierungsverantwortung in einer Hand unterlief. (TZ 9, 11) 

Die Länder hatten ausführungsgesetzlich zu bestimmen, welche 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften im 
Hinblick auf ihren Bevölkerungsanteil in das Kollegium des Landes
schulrats entsendet werden können. Die Zusammensetzung des Kol
legiums in Tiral entsprach seit der letzten Volkszählung im Jahr 2001 
nicht mehr den grundsatzgesetzlichen Vorgaben. weil neben den Ver
tretern der römisch-katholischen und evangelischen Kirche keine 
Vertretung der islamischen Religionsgemeinschaft vorge ehen war. 
Aufgrund fehlender aktueller Daten über die Religionszugehörig
keit war jedoch eine grundsatzgesetzeskonforrne Besetzung der Kol
legien nicht mehr gewährleistet. (TZ 9) 

Das Kollegium besaß die Organisationshoheit über den Landes
chulrat als nachgeordnete Dienststelle des Bundes. weil es die 

GeschäftsverteiJung zu beschließen hatte. Das BMBF konnte daher 
die Organisation der Landesschulräte nicht beeinflussen. obwohl es 
die Verantwortung für die Einhaltung der Stellenpläne und letzt
lich auch für das Budget trug. Zudem hatte das Kollegium beacht
lichen Einfluss auf die Leitung des inneren Dienstes des Amts des 
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Landesschulrats, indem es gereihte Dreiervorschläge ftir die Bestel
lung des Landesschulratsdirektors erstellte. (TZ 10) 

Die Ämter der Landesschulräte bereiteten die Aurgaben der Kol
legien bis zur Beschlussreire vor, sorern sie nicht bereits vom Prä
sidenten mit Hilre des Amts de Landes chulrats erledigt wurden. 
Die Sitzungen der Kollegien dienten zum Großteil nur mehr dazu, 
die rechllich gebotenen Abstimmungen durchzuftihren bzw. über 
bereits getroffene Erledigungen zu inrormieren. (TZ 11) 

Da die weisungsfrei gestellten Kollegien zur Findung und Er tat
tung von gereihten Dreiervorschlägen ftir die Besetzung von schu
li ehen Leitungsfunktionen (z.B. Direktor, Abteilungsvorstand) und 
Schulaursichtsbediensteten nähere rormelle und inhaltliche Krite
rien resllegten, waren die Auswahlverfahren in den Ländern unter
schiedlich. Dies erschwerte die Wahrung eines gleichen Qualitäts
niveaus und eine effIziente Erledigung der Besetzungen im BMBF. 
Die Übermitllung der Unterlagen der drei gereihten Kandidaten ließ 
eine abschließende Gesamtbeurteilung durch das BMBF nicht zu, 
weil e die übrigen Bewerber bei seiner Entscheidung nicht berück
sichligen konnte. rrz 12) 

Die Zuständigkeit der fraktioneIl besetzten Kollegien zur Erstattung 
von Besetzungsvorschlägen war aurgrund des Anscheins des Par
teienproporzes und des Umstands, dass ein demokratisches Abstim
mungsverrahren über eine Organbesetzung den Rechtrnäßigkeitsan
rorderungen nicht entsprechen muss, problematisch. rrz 12) 

Zur Ermitllung der drei bestgereihten Kandidaten ftir schulische 
Leitungsfunktionen gab es in Oberösterreich seit den 1990er Jah
ren transparente Objektivierungs verfahren. Da die Reihungen der 
Kandidaten vom Kollegium immer einstimmig beschlossen wurden, 
hatte sich die Behandlung der Besetzungsvorschläge im Kollegium 
zu einem reinen Formalakt entwickelt. Die fraktionelle Besetzung 
der Bewertung teams der Assessment-Center und des Kontrollrats, 
einem Kontrollgremium, untergrub die intendierte Objektivität durch 
den Anschein des Proporzes. rrz I J) 

In Tirol wurden transparente Objektivierungsverfahren ftir die 
Ermitllung der Besetzungsvorschläge rur schulische Leitungsfunk
tionen in der er (en Hälfte des Jahres 2014 beschlossen. Ein mit 
allen Fraktions prechern des Kollegiums besetzter Koordinations
rat war bei nicht eindeutigen Entscheidungen vorgesehen und dem 
Kollegium vorgelagert. (TZ 14) 
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Das bisherige Auswahlverfahren in Tirol, das für die Schulaufsicht 
noch in Kraft stand, sah kein Objektivierung verfahren vor. Die 
Kollegiumsmitglieder stimmten über den Nominierungsvorschlag 
der stimmenstärksten Fraktion ab. Nachvollziehbare Bewertungen 
der Präsentationen der Bewerber beim Hearing im Kollegium lagen 
mangels eines objektiven Maßstabs nicht vor. Dadurch war das 
BMBF dem Risiko von aufwändigen (personal- und kosteninten
siven) Verfahren vor den Höchstgerichten und der Bundes-Gleich
behandlung kommission ausgesetzt. (TZ 14) 

Die im Jahr 2012 begonnenen Auswahlverfahren zur Besetzung von 
Schulleitern für AHS und BMHS dauerten von der Aus chreibung 
bis zum Ernennungsvorschlag durchschnittlich 6,7 Monate (Ober
österreich) bzw. 4,4 Monate (Tiro!). Der komplexe Entscheidungsab
lauf im Kollegium trug zur langen Dauer der Bestellungsverfahren 
bei. Nach dem Einlangen der Besetzungsvorschläge im BMßF ver
strichen bis zur Bestellung der Schulleiter für oberösterreichische 
und Tiroler Schulen durchschnittlich neun Monate. Unzureichende 
Begründungen verzögerten die Verfahren. (TZ 15) 

Organigramme 

Beim Landesschulrat für Oberösterreich erhöhte die Übertragung der 
Oiensthoheit über die Landeslehrer und die Größe des Landes die 
Komplexität der Aufbauorganisation. Demgegenüber er chien der 
Landesschulrat für Tirol organisatorisch klarer strukturiert. (TZ 17) 

Da das BMBF praktisch keine Möglichkeit hatte, die Organi ations
strukturen der Landesschulräte zu beeinnussen, gab es vielfältige 
Unterschiede zwischen den beiden überprüften Landesschulräten. 
Beispielsweise waren die Rechtsabteilungen nach unterschiedlichen 
Kriterien ausgerichtet. (TZ 17) 

Beim Landesschulrat für Oberösterreich waren eInIge Bereiche 
matrixfOrmig organisiert, wodurch MehrfachuntersteUungen bestan
den. Die vom BMßF geforderte .Koordinierungsfunktion" für eine 
chulartenübergreifende Werteinheiten-Bewirtschaftung auf Ebene 

der Amtsdirektion war in der Organisation des Lande schulrats für 
Oberösterreich nicht verankert. (TZ 17) 

Im Landesschulrat für Tirol waren die Fachinspektoren der Amts
direktion unmittelbar unterstellt. Eine Zuordnung zu den pädago
gischen Abteilungen wäre zweckmäßiger, weil sie aufgrund ihrer 
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Aufgabe - Sicherung der UnlerrichtsquaJität - diesem Bereich syste
matisch zugehörig sind. [TZ 17) 

Schulbehörden-Verwaltungsreform 2013 

Die bis Ende Juli 20 14 als Schulbehörden er ter Instanz des Bundes 
eingerichteten Bezirksschulräte bestanden aus dem Vorsitzenden 
[Leiter der Bezirksverwaltungsbe.hördeJ, dem Kollegium sowie dem 
Amt des Bezirksschulrats. Die BezirksschuIräte hatten die Schulin
pektion durch Schulaufsichtsbedienstete auszuüben. [TZ 18) 

Die Ebene der Bezirks chulräte war durch eine komplexe VerwaJ
tungsstruktur mit starkem Einfluss des Landes auf die Schulbehör
den des Bundes gekennzeichnet. Beispielsweise bestanden aufwän
dige Abläufe und Zustimmungserfordernisse fiir Personalaufnahmen 
im Verwaltungsbereich der Bezirksschulräte. [TZ 18) 

In Oberösterreich bestanden bis Ende Juli 2014 18 Bezirksschulräte 
mit 20 Bezirksschulinspektoren. Für d.ie Miet- und Betriebskosten, 
den Personalaufwand der Verwaltungsbediensteten und den Sach
aufwand lielen im Jahr 2013 Aufwendungen in der Höhe von rd. 
2 Mio. EUR an. [TZ 19) 

In Tirol bestanden bis Ende Juli 2014 zehn Bezirksschulräte. Diese 
verfiigten - abgesehen vOn den Bezirksschulinspektoren - über 
kein eigenes BundespersonaJ. Aufgrund von Vereinbarungen aus 
den Jahren 1971 bzw. 1973 stellte das Land Tirol bzw. die Stadt 
Innsbruck den Bezirksschulräten das erforderliche VerwaJtungsper
sonal zur Verfiigung. Hierfiir sowie fiir den Sachaufwand zah.lte 
der Landesschulrat für Tirol einen Pauschbetrag. Insgesamt fIelen 
im Jahr 201 J fiir die Bezirksschulräte in Tirol Ausgaben von rd. 
286.000 EUR an. [TZ 19) 

Die VerwaltungspersonaJ- und Sachausgaben der Bezirksschulräte 
je Schule betrugen in Oberösterreich [bereinigt um die Landesleh
rerpersonalverwaltung) rd. 930 EUR, in Tirol rd. 522 EUR. Dieser 
Unterschied war unter anderem auf die günstigen Vereinbarungen 
Zur Personalüberlassung und die hohe Zahl an allgemein bildenden 
Ptlichtschulen in Tirol zurückzuführen. [TZ 19) 

Mit dem Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz 201 J wurde mit 
Wirkung vom I. August 2014 die Behördeninstanz der Bezirks
schulräte abgeschafft. Die Aufgaben der Bezirksschulräte waren 
weiterhin - nunmehr unter der Zuständigkeit der Landesschul-
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räte - in den ~Außenstellen des Landesschulrats" wahrzunehmen. 
Die Bezirksschulinspektoren fuhrten ab I. August 2014 die Bezeich
nung Pnichtschulin pektoren. Eine Aufgabenreform fand somit nicht 
statt. (TZ 20) 

Da im Ländervergleich eine ungleichgewichtige Struktur der Schul
aufsicht auf Bezirksschulratsebene bestand, entwickelte das BMBF 
ein Benchmarksystem. Bis zum Ende des Jahres 2018 war die Reduk
tion von 130 Planstellen fur Bezirks- /Pnichtschulinspektoren auf 
104 in Aussicht genommen, wodurch Einsparungen von insgesamt 
rd. 2,86 Mio. EUR erwartet wurden. In den überprüften Ländern 
Oberösterreich und Tirol war aufgrund des Benchmarks keine Per
sonalreduktion vorzunehmen. (TZ 20) 

Die österreich weit rd. 151 VBÄ an Verwaltungspersonal der Bezirks
schulräte sollten nach der Schulbehörden-Verwal tu ngsre form kons
tant bleiben, wobei man sich - laut Regierungsvorlage - aufgrund 
von Synergiegewinnen ein Absinken erhoffte. Genauere Berech
nungen dazu lagen jedoch nicht vor. (TZ 20) 

Umsetzung in Oberösterreich und Tirol 

Der Landesschulrat für Oberösterreich konnte durch die Zusammen
legung der Büros der Pflichtschulinspektoren geringfügige Einspa
rungen im Sachaufwand erzielen. Der Landesschulrat fur Tirol hatte 
Überlegungen für Umstrukturierungen im Bereich der ehemaligen 
Bezirksschulräte im Raum Innsbruck angestellt. (TZ 21) 

Auch das Land Tirol gestaltete die Schulverwaltung des Landes neu. 
Das neugefasste Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetz 2014, das mit 
I. Jänner 2015 in Kraft trat, sah einen Kompetenzübergang von den 
Bezirksverwaltungsbehörden auf die Landesregierung vor. Dieser 
Kompetenzübergang wird für das Land mit Mehrkosten verbunden 
sein, weil die Per ona.lkosten für die Besorgung der Landesschul
verwaltung im Bezirk Innsbruck-Stadt (zwei VBÄ) nicht mehr die 
Stadt Innsbruck, sondern das Land Tirol zu tragen hat und nicht 
gewährleistet war, dass sich der Personalstand der Stadt Innsbruck 
reduzieren wird. (TZ 22) 
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Homepagcs der Landesschulräte 

Die Homepages der Landesschulräte fiir Oberösterreich und Tirol 
waren unterschiedlich gestaltet. Sie verwiesen auf ihren Startsei
ten nicht auf da BMBF und enthielten keinen Hinweis, dass es sich 
beim Landesschulrat um eine Bundcsbehörde handelte. Sie waren 
auch nicht barriere frei gestaltct. (TZ 23) 

Ausgaben 

In den Ämtcrn der Landesschulräte fiir Oberöstcrreich und Tirol 
stiegen die Gesamtau gabcn (einschließlich jener fiir die Bezirks
schulräte) im überprüften Zeitraum um rd. 7 % , im Vergleich dazu 
betrug die Steigerungsrate der gesamten Unterrichtsverwaltung rd. 
13,50 % . Die Sachausgaben stiegen in bei den Landesschulräten um 
rd. 32 % ; dies war auf die zunehmende Anzahl betrauter Schulauf
sichtsbediensteter zurückzufiihren. (TZ 24) 

IT -Ausgaben 

Während der Landesschulrat fiir Tirol seine IT -Anlagen selbst 
betreute, hatte der Landesschulrat fiir Oberösterreich die IT -Betreu
ung weitgehend an das Land Oberösterreich ausgelagert. Ein IT
Arbeitsplatz kostete laut Berechnungen des RH im Landesschulrat 
fiir Oberösterreich rd. 4.200 EUR (bereinigt um die Landeslehrer
personalverwaltung) , im Landesschulrat fiir Tirol rd. 3.230 EUR. In 
Anbetracht seiner geringeren Größe hatte der Landesschulrat fiir 
Tirol jedoch in Relation zum Landesschulrat fiir Oberösterreich mehr 
IT -Arbeitsplätze. (TZ 25) 

Kosten- und Leistungsrechnung 

Für den Bereich der Landesschulräte wurde im BMBF eine Kosten
arten- und KostensteIlenrechnung für die Personal- und Sachkos
ten installiert, die Basisinformationen enthielt. Beide übcrprüften 
Landesschulräte selbst hatten weder eine Kosten- und Leistungs
rechnung, noch gab es eine Re sourcenerfassung. Dadurch war es 
ihnen nicht möglich, Aussagen über die Kosten der einzelnen Leis
tungsbereiche (z.B. Lehrerpersonalverwaltung) der Lande schulräte 
zu treffen. (TZ 26) 
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Ln beiden überprüften landesschulräten entsprach die Abwicklung 
der Bestellungen zwar grundsätzlich den Hausbaltsvorschriften, die 
Abläufe und Verantwortlichkeiten waren jedoch nicht schriftlich 
festgelegt. Die Liste der Anordnungsberechtigten war sowohl beim 
Landesscbulrat tur Oberösterreich als auch beim landesschulrat tur 
Tirol nicht auf dem aktuellen Stand. (TZ 27) 

Prüfungen durch die Interne Revision des BMBF und die Buchhal
tungsagentur des Bundes 

Weder der Landesschulrat für Oberösterreich noch der Landesscbul
rat für Timl wurden bisber durch die Interne Revision des BMBF 
geprüft, obwohl diese auch für die nachgeordneten Dienststellen 
zuständig war. Bei beiden landesschu.lräten fanden regelmäßige 
Prüfungen durch die Buchhaltungsagentur des Bundes statt. (TZ 28) 

Zuteilung der Schulbudgets an die landesschulräte 

Der Zuteilungsprozess sah vor, dass das BMBf im März bzw. April 
die für das laufende Jahr berechneten Ausgabenhöchstbeträge (ein
schließlich einer Aufstellung der zur Finanzierung vorgemerkten 
außerordentlichen Investitionen) schulweise an die Landesschulräte 
übermittelte. Die tatsächliche Bekanntgabe der Ausgabenhöchstbe
träge an die Landesschulräte durch das BMBF erfolgte im April 2012, 
im Juni 2013 und im Juni 2014. (TZ 29) 

Insbesondere bei Bau- und Instandhaltu.ngsleistungen bedeutete 
die späte Mittelzuteilung für die Landesschulräte eine Gratwande
rung zwischen formeller Richtigkeit (Mittelvormerkungl und drin
gend notwendigen Vorarbeiten (Bestellungen). Auch im Bereich der 
laufenden Sachmittelbudgets der Schulen verwiesen beide landes
schulräte auf eine eiogesch.ränkte Planungssicherheit tur die Schu
len aufgrund der späten Zuteilung der Ausgabenhöchstbeträge durch 
das BMBF. (TZ 29) 
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Im Kalenderjahr 2013 betrugen die durchschnittlichen Ausgaben rur 
den laufenden Sacl1aufwand je Scl1üler der Bundesschulen öster
reichweit rd. 624 EUR; in Oberösterreicl1 waren es rd. 607 EUR, 
in Tirol rd. 652 EUR. Die höheren Ausgaben fm die berufsbilden
den mittleren und höheren Scl1ulen erklärten sicl1 aus der Führung 
von beispielsweise Werkstätten oder Küchen. Die Unterschiede zwi
scl1en den einzelnen Scl1ularten waren auf verscl1iedene Ursacl1en 
zurückzuruhren (z.B. Entwicklung der Schülerza.hlen, Ausmaß der 
Fremdreinigung, Ausstattungsnotwendigkeiten, Projekte). (TZ 30) 

Die Vorgehensweise der beiden überprüften Landesscbulräte zur 
Zuteilung des laufenden Sacbaufwa.nds an die Schulen war im 
Grunde dieselbe. Die Anpassungen der Scl1ulbudgets an regionale 
Gegebenheiten erfolgten in Oberösterreich und Tirol jedoch unter
scl1iedlich. Dies bewirkte beispielsweise, dass die Fremdreinigungs
kosten an Tiroler Scl1u.len laut Benchmarksystem des BMBF bei 
fast allen Scbultypen (ausgenommen tecbniscl1e Schulen) untcr den 
ö terreichweiten und oberösterreicl1ischen Vergleichs kosten lagen. 
(TZ 30) 

Per onalplan des Bundes 

Das BMBF gab den Landesschulräten österreichweit im Zeit
raum 2009 bis 20lJ eine PlansteUenreduktion von rd. 5,7 % vor. 
Ausreichend dokumentierte Planungsgrund.lagen rur die Umsetzung 
der Einsparvorgaben des Bundes legte das BMOF dem RH nicht vor. 
Die Entscheidungskriterien fm den Einzug bzw. Nicl1teinzug von 
Planstellen waren für den RH in EinzelfalIen nicht nachvollzieh
bar. (TZ 32) 

Soll-Ist-Vergleich des Personals der Landesschulräte für Oberösler
reicl1 und Tirol 

Sowohl der Landesscl1ulrat für Oberösterreich als auch der Landes
schulrat für Tirol unterscl1.ritten im überprüften Zeitraum den Per
sonalplan. Dies war jedoch unter anderem auf nicht besetzte Plan
stellen für mit Schulaufsichtsfunktionen betraute Landeslehrer und 
auf nicht besetzte Verwaltungsplanstellen für anderes Per onal ohne 
Beschäftigungsverhältnis zum Bund (z.B. Landesbedienstete) zurück
zuführen. Da nur ein Teil de Personals im Personalplan erfasst war, 
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stellte die Planstellenbewiruchaftung des Bundes ein unzureichende 
Steuerungs- und Controllinginstrument dar. (TZ 33) 

Tatsächlich eingesetztes Personal 

Eine Gesamterfas ung des tur die Aufgaben der Schulbehörden des 
Bundes in den Ländern eingesetzten Personals war nur erschwert 
möglich, weil neben dem Bund auch die Länder, Statutarstädte und 
ein Verein Dienstgeber waren. Zudem war ein Teil des Personals (z.B. 
Lehrlinge, Verwaltungspraktikanten, betraute Schulaufsichtsbediens
tete) vom Personal plan nicht umfasst und auch Personal anderer 
Planstellenbereiche (Lehrer, Verwaltungspersonal) tätig. Damit war 
der Personaleinsatz in den Landesschulräten erheblich höher (Ober
österreich rd. 210 statt 243 VBÄ, Tirol rd. 122 statt 100 VBÄ) als 
im Personalplan erfasst. (TZ 33, 34) 

Bundes- und Landeslehrer im Verwaltungsdienst 

In beiden Landesschulräten waren Bundes- und Landeslehrer im 
Wege der Einrechnung tur pädagogische Projekte tätig, aber auch mit 
Verwaltungsagenden (Oberösterreich rd. 5,1 VBÄ, Tirol rd. 1,2 VBÄ) 
befa st. Sie verblieben auf ihrer Lehrerplanstelle, standen jedoch tur 
die Unterrichtserteilung nur eingeschränkt zur Vertugung. (TZ 36) 

Beschäftigung von Verwaltungsbediensteten des Landes 

Mit Stand 1. April 2014 waren insgesamt zehn Landesbedienstete 
im Landesschulrat tur Oberö terreich bzw. in den Bezirksschulräten 
beschäftigt. Dienstrechtlich wurden sie entweder vom Land an den 
Landesschulrat .versetzt", dienstzugeteilt oder ohne formale Zuwei
ung be chäftigt ; in allen Fällen war die Verwendung auf Dauer 

angelegt. Eine positiv- rechtliche Grundlage tur die Beschäftigung 
von Landesbedien teten in der unmittelbaren Bundesverwaltung 
fehlte. Die Verwendung von Landesbediensteten im Landesschul
rat tur Oberösterreich bewirkte im Jahr 2012 aufgrund der höheren 
Besoldung der Landesbediensteten um rd. 220.000 EUR höhere Per
sonalkosten als bei ausschließlicher Verwendung von Bundesbe
diensteten . (TZ 31) 

Ein Lande bediensteter wurde 2002 ohne Zustimmung des BMBF 
und ohne Vorhaltung einer Bundesplanstelle in den Landesschul 
rat tur Oberösterreich • versetzt". (TZ 31) 

131 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 35 von 100

www.parlament.gv.at



Kurzfassung 

132 

R 
H 

Der Bund hatte in den Bezirksschulräten Tirols traditionell kein 
eigenes Verwaltungspersonal beschäftigt und keine entsprechenden 
Planstellen vorgesehen. Die Aufgaben wurden von 17 Landes- und 
drei Magistratsbediensteten (rd. 5,6 VBÄ bzw. I VBÄ) wahrgenom
men. Das Problem des Einsaczes von Landes- bzw. Magistratsbe
diensteten in den Außen teilen de Landes chulralS bestand nach 
der chulbehörden-Verwaltungsreform fon, zumal auch weiterhin 
eine gewisse Mindestgröße der Außenstellen fehlte. (TZ 38) 

Sch u lau Fs ich tsbedienstete 

Die Veneilung der Landesschul- und Berufsschulinspektoren war 
historisch bedingt und spiegelte den organisatorischen Aufbau des 
Schulwesens wider. (TZ 39) 

Im Schuljahr 2012/2013 hatte ein Landesschulinspektor fiir mUt
Iere und höhere Schulen im Österreichdurchschnitt rd. 15 Schulen, 
770 Lehrer und 7.150 Schüler zu betreuen. In Oberösterreich lagen 
die Betreuungsrelationen deutlich über den österreichischen Durch
schnitlSwenen, in Tirollagen sie darunter. Die Unterschiede waren 
unter anderem auf die personelle Mindestausstattung bei unter
schiedlichen Größen der Länder zuTÜckzufiihren. rrz 39) 

Bei den Berufsschulinspektoren (einschließlich Landes chulin
spektoren) lagen in Oberösterreich die Betreuungsrelationen (mit 
Ausnahme Schulen je Schulaufsichtsorgan) über dem Österreich
durchschnitt ; in Tirol - mit einem Schulaufsichtsorgan (Landes
schulinspektor) - waren sie mehr als doppelt bzw. drei Mal so 
hoch. rrz 39) 

Obgleich es keine Vorgaben des BMBF zu den Unterrichtsgegenstän
den der Fachinspektoren gab, waren in den beiden Ländern Fachin
spektoren im Wesentlichen fiir dieselben Unterrichtsgegen tände 
(z.B. bildnerische Erziehung, Musikerziehung, Religion) installien. 
Atypi ch war der Fachinspektor fiir Medienbetreuung und Quali
tätssicherung sowie Schulentwicklung und Projektrnanagement in 
Tiro!. (TZ 40) 

Die ab 2008 vom BMBF - im Hinblick auf die absehbare Schulbe
hörden- Venvaltungsreform - durchgefiihrte befristete Betrauung 
der Schulaufsichtsbediensteten fiihrte unter anderem zu Unklar
heiten im Vollzug, fehlender Budgetwahrheit und Schwierigkeiten 
bei der Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Land (insbeson
dere Tiro!). (TZ 41) 
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Zumindest ein Drittel der vom BMBF ernannten oder betrauten 
Schulaufsichtsbediensteten war in Oberösterreich vor Beginn der 
Tätigkeit bereits als freige teilte Personalvertreter eingesetzt. Auf
grund eines Erlasses des BMBF aus dem Jahr 2000 wurden dienst
frei ge telhe Per onaJvertreter (Lehrer) aus dem Titel der Nicht
SchlechtersteIlung wie Schulaufsichtsbedienstete (Nebengebühren) 
besoldet. (TZ 42) 

Während in Österreich Schulleiter und hochrangige Führungskräfte 
im Bundesdienst, wie etwa Sektionschefs, auf fünf Jahre befristet 
(mit Verlängerungsmöglichkeit) bestellt werden, war für Schulauf
sichtsorgane keine gesetzliche Befristung vorgesehen. AHfallige Fehl 
besetzungen konnten nur schwer revidiert werden. (TZ 42) 

Besetzung der Leitungsfunkrionen 

Im Landesschulrat für Oberö terreich waren - im Gegensatz zum 
Landesschulrat für Tirol - Leitungsfunktionen (der Landesschul
ratsdirektor und zwei von drei Abteilungsleitungen der Rechtsabtei
lungen) mit dienstzugeteilten Landesbediensteten besetzt. Mit die
sen Besetzungen maoife tierte sich der historisch bedingte starke 
Einfluss des Landes auf die Schulbehörden des Bundes in den Län
dern. (TZ 43) 

PersonaJausgaben 

Bei detaillierter Gesamtbetrachtung der PersonaJausgaben für die 
betrauten und ernannten Schulaufsichtsbediensteten stiegen diese 
im überprüften Zeitraum in Oberösterreich von 3,98 Mio. EUR auf 
4,39 Mio. EUR (rd. 10 %) und in Tirol von 2,36 Mio. EUR auf 
2,61 Mio. EUR (rd. 11 % ). (TZ 44) 

Die Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol führten ihre Aufga
ben mit deutlich höherem PersonaJeinsatz und höheren PersonaJaus
gaben durch als im Personalplan und im fonanzgesetzlichen Ansatzl 
Detailbudget ausgewiesen; die Budgetwahrheit fehlte. [TZ 44) 
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Die Länder Oberösterreich und Tirol zahlten seit Jahrzehnten an 
Bedienstete der Schulbehörden des Bundes - sowohl Bundes- aI 
auch Landesbedienstete - verschiedene regelmäßige Vergütungen. 
wie Repräsentationsabgeltungen ohne Verwendungsnachweise. Rei
sekostenpau chalien und diverse Dienstzulagen auf Basis verschie
dener Landesregierungsbeschlüsse aus. Die Zahlungen wurden bis 
auf die Venvendungsgruppenzulage fiir Bundesbedienstete ohne ein
schränkende Bedingungen (z.B. gegen jederzeitigen Widerruf. Stich
tagsregelung) gewährt. Im Jahr 2013 wendete das Land Oberöster
reich fiir derartige Zahlungen rd. 170.000 EUR. das Land Tirol rd. 
58.000 EUR auf. (TZ 45) 

Da Land Oberösterreich gewährte vier Bundesbediensteten des Lan
desschulrats eine Verwendungsgruppenzulage. obwohl diese seit 
I. Jänner 2005 bereits der Buchhaltungsagentur des Bundes dienst
zugeteilt waren. Die Zulage fiir den Bezirks chulinspcktor fiir Inns
bruck wurde einmal vom Landes chulrat (Bund). einmal vom Land 
und dann wieder vom Landesschulrat ausgezahlt. (TZ 45) 

Mit der Besoldung des Bundes fiir die Verwaltungs- und Schulauf
ichtsbediensteten waren sämtliche im Dienstverhältnis erbrachten 

Leistungen abgegolten . Die zusätzlichen Vergütungen der Länder 
stellten einen Eingriff in die Diensthoheit des Bundes (bei Bundes
bediensteten) dar; sie waren auch aus wirtschaftlichen Gründen 
abzulehnen. (TZ 45) 

Die uneinheilliche Abrechnung der Geldleistungen der Länder Ober
österreich und Tirol begünstigte eine nicht ordnungsgemäße abga
ben rechtliche Behandlung. (TZ 46) 

Abgeltung fiir die Vorsitzenden der Bezirksschulräte 

Im Land Tirol erhielten die Bezirkshauptleute fiir die Funktion als 
Vorsitzende des Bezirksschulrats keine gesonderte Vergütung. In 
Oberösterreich hingegen wurde die ursprünglich per Bescheid zuer
kannte. auf die Dauer der Ausübung der Funktion als Vor itzen
der des Bezirksschulrats beschränkte Funktionsgebühr in eine lau
fende Personalzulage (später Verwendungszulage) umgewandelt; 
200 I wurden die Bezüge der Bezirkshauptleute neu geregelt. Die 
mit der Auflösung der Bezirksschulräte im Rahmen der Schulver
waltungsreforrn einhergehende Verminderung der Aufgaben der 
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Bezirkshauptleute fand bezugsmäßig nicht aUlomati ch ihren Nie
derschlag. (TZ 47) 

Sonstige Feststellungen 

Beim Landesschulral für Oberöslerreich waren einzelne Verwal
tungsbedjenstete gleichzeitig auf bis zu drei verschiedenen Planslel
len, in verschiedenen Abteilungen, in unter chiedlichem Beschäfti
gungsausmaß und auch mit unterschiedlicher Befristung tätig. Dies 
bedeutete auch eine Aufsplitterung der Zuständigkeiten, verkom
plizierte den Workflow und führte zu einem erheblichen Mehrauf
wand im BMBF. (TZ 48) 

Der Landesschulrat für Tirol hatte dje Bestimmungen des Behinder
leneinstellungsgesetzes nicht eingehalten. (TZ 48) 

In den Landesschulräten rur Oberösterreich und Tirol sowie in den 
Bezirksschulräten waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung zum 
Teil unterschiedliche Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen im Ein
satz. (TZ 49) 
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Kenndaten Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: Landesschulräte 
Schulbehörden des 
Bundes 
(St.nd Mai 2014) 

landesschulrat für Oberösterreich (Amt des landesschulrau für Oberösterreich einschließlich 
sechs Beratungsstellen des schulpsychoLogischen Dienstes) 
18 BelirksschuLräte 

Landesschulrat für Tirol (Amt des Landesschulrats für Timt einschließlich zehn BeratungjisteUen 
des sChulpsychologischen Oienstes) 
zehn 8ezirksschulräte 

Rechtsgrundlogen - Bundes-Verfassungsgesetz (B- VG), BGBI. Nr. 1/1930 i.d.g.F. 
- 8unde.sverfas5ungsgesetz über die Begrenzung von BezOgen ilffentlicher funktionäre 

(Bezügebegrenzungs-BVG), BGBI. IHr. 64/ 1997 i.d.g.F. 
- Bundes- Schulaufsichtsge.etz, BGBI. Nr. 240/ 1962 i.d.g.F. 
- SChulbehörden-Verwaltung".formgesetz 2013. BGBl I. Hr. 164/ 2013 
- Aulgabenprofil der Schulaufsicht, Ministerial- VBI. Nr. 64/ 1999 
- 00. Schul.ufsichtsgesetz 1998, lGBI. Hr. 79/ 1998 i.d .g.F. 
- 00. Bezügege.etz 1995, LGBl. 1976/ 1995 i.d.g .f. 
- OÖ. landeslehrerdiensthoheitsgesetz 1986. lGBl. Nr. 18/ 1986 i.d.g.F. 
- Tiroler Schulaufsicht.-Au.führung.gesetz, LG BI. Nr. 32/ 1963 i.d.g.F. 
- Tiroler Landes-BezOgege.etz 1998, LG BI. Nr. 23/ 1998 i.d.g.F. 
- Tiroler Landeslehrer- Dien.thoheitsge.etz 1998, LGBI. Nr. 74/ 1998 i.d.g.f. 

• 'IA .. MiIiir .. l, '1IId ....... flrO ....... '.Idi .. nnt (I' 'drl ... IIct ..... lehrt .... ' 

2009 2010 2011 

in 1.000 EUR 

201 2 2013 
Yerinderung 

2009 bis 2013 

in~ 

LAnd.ucIIul .. t 'Or O ...... torr.lch 

Personalausgaben 

Sachausgaben 

6eu_ ....... 

L_.lrlt fOr Tlre' 
Personalausgaben 

Sachausgaben 

6eu .. tou ....... 

• . ' 

Jahr' 

genehmigte Planstellen 
laut Personalplan 
gesamt 

besetzte Planstellen 
ges.amtZ 

nnt 
genehmigte Planstellen 
laut Personalplan 
gesamt 

besetzte Planstellen 
gesamt2 

jeweils per 31. Dezember 

11.352,80 

1.927,68 

13,280,48 

5.706,54 

1.265,86 

6,972,40 

2009 

248,40 

132,45 

105,375 

95,13 

11.398,21 

2.313,06 

13.711,27 

5.413,78 

1.370,70 

6.784,48 

2010 

249,40 

211,40 

105,375 

93,00 

11.201,25 

2.096,70 

13.297,95 

5.351,32 

1.255,20 

6.606,52 

2011 

in PlansteUenjVBÄ 

245.275 

217,70 

105,125 

90,15 

11 .453,33 

3.005,04 

14,458,37 

5.655,53 

1.291,85 

6,'47,31 

20 12 

244,025 

210.63 

101,375 

87,75 

11.702.66 

1.539,94 

14.242,60 

5.761,48 

1.670,08 

7.431,56 

2013 

242,775 

230.90 

99,625 

94,15 

3.08 
31,76 

7,24 

0,96 

31,93 

6.5' 

Verinderung 
2009 bis 201l 

in .,. 

- 2,26 

- 0,67 

- 5,46 

- 1.03 

ohne Fachinspe'ktoren für Religion; bis einschließeIich 2012 ohne die bet,auten Schutauhicht.s.beditonsteten; ehne Lehrlinge. 
Verwaltungspraktikanten. Bediemtete andtore, Gebiet.s.körpefSchaften (z.B. land): fre ie Diemtntohmer SchuLpsychologie. in Verwaltung 
tingt:!.tlUe lehrtr 

Quellen: 8MBf; landesschulrat für Dberosterreich; landessdlulrat für Tirol (Budgetsundsberichte. HIS- Abrragen); Darstellung RH 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Historische 
Entwicklung 

Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

1 Der RH überprüfte von Mai bis Jun i 2014 die Geba rung der Schulbe
hörden im BMBF, in den Landesschulräten fiir Oberösterreich und Tirol 

sowie in den Ländern Oberösterreich und Tiro\. Der überprüfte Zeitraum 
umfasste im Wesentlichen die Schuljahre 2009/2010 bis 2012/201 3 
bzw. die Kalenderjahre 2009 bis 2013 . In Einzelf<i1len berücksichtigte 
der RH auch Sachverhalte außerhalb dieses Zeitraums. 

Ziel der GebarungsüberprüFung war die Beuneilung 

- der Organe und Organisationsstrukturen, 

- der Auswirkungen der Schulbehörden-Verwaltungsreform 2013 
(Abschaffung der Bezirk schulräte) und 

- der ftnanziellen sowie personellen Entwicklung 

der Landesschulräte als Schulbehörden des Bundes in den Ländern. 

Zu dem im März 2015 übermittelten PrüFungsergebnis nahmen das 
BMBF, die Landesschulräte fiir Oberösterreich und Tirol sowie die Län

der Oberösterreich und Tirol im Juni 2015 Stellung. Der RH erstattete 
seine Gegenäußerungen im September 2015. 

2 Die verwaltungsrechtliche Sonderkonstruktion der Schulbehörden 

des Bundes in den Ländern war teilweise aus der historischen Ent
wicklung heraus erkJärbar. Nachdem das Staatsgrundgesetz aus 1867 
(RGB\. Nr. 142) die endgültige Ablösung der kirchlichen durch die 
staatliche Schulaufsicht gebracht hatte, wurden durch das sogenannte 
Schule- Kirche-Gesetz aus 1868 (RGB\. Nr. 48) Bestimmungen über die 

Organisation der staatlichen Schulaufsichtsbehörden geschaffen. 

Nach diesen Bestimmungen bestand fiir jedes Land ein Landesschul
rat, flir jeden Bezirk ein Bezirksschulrat und fiir jede Schulgemeinde 
ein Onsschulrat. Alle diese Behörden waren kollegial eingerichtet, hin
sichtlich der Zusammensetzung und damit der Tätigkeit der Kollegien 
stand den Ländern ein maßgeblicher Einfluss zu. 

Auch die verfassungsrechlliche Neuordnung der Grundlagen des Schul
wesens und das Bundes- Schulaufsichtsgesetz, BGB\. Nr. 240/1962, 
sahen die traditionelle Form der österreich ischen Schulverwaltung 
durch Kollegialbehörden (ohne Onsschulräte) wieder vor. Soweit sich 

die Bestimmungen des Schulaufsichtsge etzes auf die Zusammenset
zung der Kollegien beziehen, sind sie nicht unminelbar anwendbares 
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Recht. sondern nur Grundsatzregelungen. innerhalb derer die Länder 

Ausftihrungsgesetze zu erlassen haben. 

Organe des Landesschulrats 

Überblick 3 Die Bundesverfassung sah in Art. 8la B- VG ftir den Bereich jedes 
Landes die Einrichtung von Landesschulräten als Schulbehörden des 

Bundes vor. Die Ausgestaltung der Behördenstruklur dieser Behörden 
war einzigartig im Verwaltungssystem des Bundes. Sie war grundsätz
lich in Form einer monok ratischen Hierarchie als unmiuelbare Bundes

verwaltung aufgeba ut. enthielt aber zudem koll egia le Elemente durch 
Einbeziehung eines weisungsfreien Kollegiums. 

Die Einsetzung des Landeshauptmanns in leitender Funktion - aus
gestauet mit umfangreichen Kompetenzen - erinnerte an das System 
der miuelbaren Bundesverwaltung. war jedoch gänzlich verschieden, 

weil nicht Landesbehörden. sondern Bundesbehörden (Lande chul
räte) zur Vollziehung herangezogen wurden. Die übrige unmiuelbare 

Bundesverwaltung sah einen monokratischen Behördenaufbau - ohne 
politische oberste Landesorgane - bis zumjeweiligen Bundesminister 
vor (etwa Finanz- und Polizeiverwaltung). 

Die Organe der Landesschulräte sind in nachfolgender Abbildung dar

gestellt : 

Abbildung I : Orga ne des La ndesschulrats 

Präsident 
(Landeshauptmann) 

Amtsführender Präsident 

Kollegtum 

stimmberechtigte und 
beratende Mitglieder 

OueUen: Art. 81a 8- VG; Darstellung RH 
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Rechts- und 
Verwaltungs
abteilungen 

Oberösterreich: 
Vizeprästdentin 

Amt des lindesschulrits 
(Hilfsorgan für Präsidenten) 

lindesschulritsdtrektor 

Pädagogische 
Abteilungen 

SchulpsycnoLogie 
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Organe des Landesschulrats Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 

Präsident (Landes
hauptmann) und 
Amtsführender 

Präsident des Landes
schulrats 

Bund 2015/13 

Landesschulräte 

Die Landes chulräte bestanden im Wesenllichen aus dem Präsidenten! 
AmtsfUhrenden Präsidenten, dem Kollegium und dem Amt des Lan
desschulrats als Hilfsorgan. 

Funktion und Aufgaben 

4.1 (1) Präsident des jeweiligen Landesschulrats war der Landeshaupt

mann. In allen Ländern wurde zudem von der Möglichkeit der Bestel
lung eines Amtsflihrenden Präsidenten des Landesschulrats durch den 

Präsidenten (Landeshauptmann) Gebrauch gemacht. Dieser trat in allen 
Angelegenheiten. die sich der Präsident (Landeshauptmann) nicht selbst 

vorbehielt, an dessen Stelle. Derartige Vorbehalte gab es in beiden 
überprüften Ländern nicht. Die Präsidenten des Landesschulrats (Lan

de hauptmänner) beschränkten sich auf die Abhaltung der konstitu
ierenden Sitzung de Kollegium, worin sie die AmtsfUhrenden Prä 
sidenten und in Oberösterreich die Vizepräsidenlin auf Vorschlag des 

Kollegiums rur die Legislaturperiode des Landtags bestellten. 

(2) Der AmtsfUhrende Präsident wurde vom Präsidenten (landeshaupt
mann) bestellt und konnte von ihm jederzeit abberufen werden . Die 

Aufgabenbereiche der AmtsfUhrenden Präsidenten der beiden Lan
desschulräte umfassten neben der VorsilzfUhrung im Kollegium die 
Erledigung aller sonstigen Angelegenheiten, die nicht dem Kollegium 

vorbehalten waren. In dringenden Fällen, die einen Aufschub bis zur 
nächsten Kollegium sitzung nicht zuließen, hatte der AmtsfUhrende 
Präsident auch in den dem Wirkungsbereich des Kollegiums zuge

wiesenen Angelegenheiten Erledigungen zu treffen. Hierüber hatte er 

dem Kollegium ohne Verzug zu berichten. Für diesen Aufgabenbereich 
stand ihm das Amt des Landes chulrats als Hilfsorgan zur Verfugung. 

(3) Der Präsident (Landeshauplmann) bzw. der AmtsfUhrende Präsident 
unterlag als nachgeordnetes Bundesorgan den Weisungen der Bun

desministerin für Bildung und Frauen. Bei Nichtbefolgung standen 
dien trechtliche Sanklionsmöglichkeiten mangels Dienstverhältnisses 
nicht zur Verfügung. Der Präsident (Landeshauplmann) bzw. Amts
fUhrende Prä ident war der Staatsgerichtsbarkeit des Verfassungsge

richtshofs unterworfen. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten im Kollegium 
waren sie weisung frei. 

(4) Für die Legislaturperioden seit 2001 bestellte der Landeshauplmann 
von Oberösterreich immer denselben Funktionslräger zum AmtsfUh
renden Präsidenten. Er bezog gemäß OÖ. Landes- Bezügegesetz 1998' 

1 LGBI. Nr. 1011998 i.d.g.F. 
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vom Land Oberösterreich eine FunkLionsgebühr in Höhe von 120 'lb 

des Ausgangsbetrags nach § I und § 3 Bundesverfassungsgesetz über 
die Begrenzung von Bezügen öfTentlicher Funktionäre (Bezügebegren

zungs-BVG); im Jahr 2013 waren dies rd. 139.556 EUR brutto. 

In Tirol war seit Anfang 2014 die Landesrätin für Bildung zugleich 
Amtsführende Präsidentin des Landesschulrats. Diese hatte in Konse

quenz der geübten Personalunion nur Anspruch auf einen Bezug als 
Landesrätin und bezog keine Funktionsgebühr als Amtsführende Prä
sidentin des Landesschulrats. Von 2010 bis 2013 gab es wie in Ober

österreich eine personelle Trennung dieser Funktionen. Dem dama
ligen Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrats für Tirol stand 
ein Bezug in Höhe von 96 % des Ausgangsbetrags nach dem Bezüge

begrenzungs- BVG zu; im Jahr 2013 waren dies rd. 111.644 EUR brutto. 

(5) Der Landeseinfluss zeigte sich auch in der Behördenorganisation. So 
waren in den Landesschulräten (insbesondere in Oberösterreich) auch 

Landesbedienstete beschäftigt, weiche den dienst- und besoldungs
rechtlichen Regelungen der einzelnen Länder unterlagen (siehe TZ 37). 

4.2 (1) Der RH stellte eine erhebliche Verschränkung der Schulverwaltung 
des Bundes mit der Landesvollziehung fest, weil dem Landesschul rat 
als bundesunmittelbarer Behörde der Landeshauprmann als Präsident 

vorstand. 

Der RH wies kritisch auf die Einzigartigkeit der politischen Doppel
spitze durch Präsident (Landeshauprmannl und Amtsflihrenden Präsi
denten in der Behördenstruktur der Bundesverwalrung hin, die einen 
starken Landeseinnuss zur Folge hatte. Er bemängelte, dass im Hin 
blick auf diejederzeit mögliche Abberufung durch den Landeshaupt
mann der Amtsführende Präsident einem (potenziel len) Interessens

bzw. Treuekonnikt zur Bundesministerin für Bildung und Frauen als 

oberstes Organ unterlag. 

Der RH hiell im Sinne einer klaren - der Bundesministerin für Bil 

dung und Frauen verpflichteten - Amtsführung die politische Doppel
spitze des Präsidenten ILandeshauptmann) und des von ihm bestellten 
Amtsführenden Präsidenten nicht mehr für zweckmäßig und überdies 

zu kostenintensiv. 

Der starke Landeseinfluss manifestierte sich auch in der Beschäftigung 
von Landesbediensteten in den Landesschulräten (Bundesbehörde). Der 
RH wies kritisch auf die sich daraus ergebenden dienst- und besol

dungsrechtlichen Probleme hi n (siehe TZ 37). 
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(2) Unter Federführung des RH hielt bereits die Arbeitsgruppe Verwal 
tung Neu, in ihrem Arbeitspapier .Schulverwaltung - Lösungsvor
schläge der Expenengruppe· , (2009), rest, dass .Bund, Länder, Gemein
den und Gemeindeverbände unterschiedliche Interessen venreten· 
(S. 7 fT.) und fühne aur S. 11 aus, dass . die Schulbehörden organisa
tionsrechtlich betrachtet eine gewisse Zwitterstellung zwischen reinen 
Bundes- und landesbehörden haben. Die Länder wirken entscheidend 
am Aufbau der unmittelbaren Bundesbehörden mit und der Bund hat 
aur dem Gebiet seiner Schulbehörden nicht die volle Organisations
hoheit.· Dieses Arbcitspapier (S. 4 fl) enthält auch ein Modell für eine 
umras ende Organi ationsrerorm der Schulverwaltung mit vier hand
lungsleitenden Grundsätzen und drei Organisationsebenen. 

(3) Der RH regte vor dem Hintergrund einer umrassenden Rerorm der 
Schulverwaltung beim BMBF an. die Organisation der Schulbehör
den des Bundes insorern zu überdenken. als Landesorgane aur Funk
tionsebene nicht mehr vorzusehen wären . Nach Ansicht des RH sollte 
die Bundesschulverwaltung - entsprechend dem Aufbau der übrigen 
unmittelbaren Bundesverwaltung - als monoltratisches System mit 
einem Bundesbediensteten als Behördenleiter ausgestaltet sein. Im Wei 
sungszu ammenhang stünden damit dienstrechtliche Sanktionen zur 
Verfügung. Schließlich würden auch die nicht unerheblichen Kosten 
(Funktionsgebühr, Dienstwagen, Repräsentalionsaufwendungen) flir 
die Amtsflihrenden Präsidenten entrallen. 

4.3 Das BMBF rei/re in seiner Srellungnahme mir, dass die Anregung einer 
Neuorgalli arioll der Schulbehörden des Bundes als mono kran ches 
Sysrem mir einem Bundesbediensreren als BeI.ördenleirer nac/. voll
logen werdelI kÖllne. Die Umserzullg dieser EmpJelrlullg köm.e cille 
ErhöhUl.g der Effekrivirär bedeurell. 

Dienstwagen und Rcisekosten 

5.1 (1) Das Land Oberösterreich stellte dem Amtsflihrenden Präsidenten 
gemäß OÖ. landes- Bezügegesetz 1998 einen Dienstwagen samt Fah
rer zur Verfligung. 

(2) Das Tiroler Landes- Bezügegesetz 19982 sah einen Dienstwagen für 
den Landeshauptmann und die Mitglieder der Landesregierung, aber 
nicht für den Amtsflihrenden Präsidenten vor. So stand der seit Jänner 
2014 im Amt berrndlichen Amtsflihrenden Präsidentin als landesrä
tin ein solcher zu . Ihrem Vorgänger, der nicht in Personalunion Lan-

, LGBI. Nr. 23/1998 i.d.g.F. 
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desrat war. wurde jedoch ohne gesetzliche Grundlage kurz nach sei
ner Bestellung im Jahr 2010 bis Ende 2013 ein Dienstwagen mit Fahrer 
zur Verfügung gestellt. Der Landesrechnung hofTirol hane in seinem 
Bericht _Sachgebiet Fahrzeug- und Ma chinenlogistik- für den Fall 
des damaligen Amtsführenden Präsidenten im Dezember 2009 auf die 
fehlende Rech15grundlage hingewiesen . 

In den ersten fünf Monaten seiner Amtszeit im Jahr 2010 verrechnete 
der damalige Am15führende Präsident Kilometergeld für die Wege zwi
schen seinem Wohnort und Dienstort. Nach der Landesrei egebühren
vorschrift stand Kilometergeld nur aus Anlass einer Dienstreise und 
nach Genehmigung der Benützung eines privaten Kraftfahrzeugs zu. 
Beide Voraussetzungen lagen nicht vor. 

(3) Sowohl in Oberösterreich als auch in Tirol fehlten in den Fahrten
büchern der Dienstwagen der Amtsführenden Präsidenten Ziel- und 
Zweckangaben der verrichteten Fahrten sowie die Unterfertigung durch 
die Am15führenden Präsidenten. Eine Überprüfung der Dienstfahrten 
war daher nicht möglich. 

5.2 (I) Der RH beanstandete, dass der damalige Amtsführende Präsident 
(2010 bis 20 13) in Tirol einen Dienstwagen ohne gesetzliche Grundlage 
vom Land zur Verfügung gestellt bekam. obwohl dies der Landesrech
nungshof Tirol bereits im Jahr 2009 kritisiert hane. Der RH bemän
gehe weiters. dass dem damaligen Amtsführenden Präsidenten Kilo
metergeld für die Fahrten zwischen Dienstort und Wohnort gewährt 
wurde. obwohl dies die Landesreisegebührenvorschrift nicht vorsah. 

Er empfahl dem Land Tirol. die Bestimmungen des Tiroler Landes
Bezügegesetzes 1998 und der Landesreisegebührenvorschrift einzu

halten. 

(2) Der RH kritisierte die mangelhafte Führung der Fahrtenbücher und 
empfahl dem Land Oberösterreich und dem Land Tiral. eine ordnungs
gemäße Handhabung anzuordnen. 

5.3 Der Landesschulrat for Oberösterreich fohrre in seilter Stellungnahme 
aus , dass am Ende jedes MOltats sowohl die gefahrenen Kilometer als 
auch die Durchfoltrung der Fa/trlen durclt eine Unterschrift des Prö

identen bestätigt würden. 

Das Land Tirol veTUJies in seiner Stellungltaltme auf die Beantwor

tung der in der Landtagssitzung vom /6. Dezember 2009 eiltgebrach
telt scltriftlichen Anfrage .Gesetzwidrige Zuteilung eines Dienstfahr

zeuges und eines Springerfahrers alt delt Allttsfohre'tden Präsidenten 
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des Landessclrulrats~ Darin werde ausgefolrrt, dass die Überlassung 
VOll Dienstfalrrzeugen an alldere Personell (als die nach § 8 Lalldes
Bezügegesetz 1998 bereclrtigten) nicht aufGesetl basiere, sOlidem auf 
einem Erlass des Landesamtsdirektors und dem VOll der Lalldesregie
rUllg als auch vom Lalldtag be chlossellell Kraftfalrrzeug- Pla.1. 

5.4 Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Oberösterreich, dass auf 
dem Formblatt der Fahrtenbücher eine Unterfenigung nach jeder ein

zelnen Fahrt vorgesehen war. der nicht nachgekommen wurde. Außer
dem fehlten Ziel - und Zweckangaben der verrichteten Fahrten. 

Entgegen der Ansicht des Landes Tirols verblieb der RH bei seiner 
Auffassung, dass die Nutzung eines Landesdienstfahrzeugs durch ein 

Bundesorgan einer landesgesetzlichen Grundlage bedurfte, welche im 
vorliegenden Fall fehlte. Er bek.räftigte daher seine Empfehlung an das 
Land Tirol, die Bestimmungen des Tiroler Landes-Bezügegesetzes 1998 

einzuhalten. 

6.1 Dem Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrats für Tirol konnte 

für Dienstreisen außerhalb Tirols eine Vergütung nach der Landesreise
gebührenvorschrift gewährt werden . Trotzdem wurden zwischen 2010 

und 20\3 Hotelrechnungen innerhalb Tirols bzw. über die vorgeschrie
bene Höchstgrcnze hinaus refundiert. Auch wurden Reiserechnungen 
für die Entsendung eines Vertreters (Bediensteter im Büro des Amts
führenden Präsidenten) durch das Land Tirol ersetzt. 

6.2 Der RH beanstandete die rechtswidrige Erstattung von Reisekosten im 

Zusammenhang mit Dienstreisen des AmLSführenden Präsidenten (2010 
bis 2013) und empfahl dem Land Tirol die strikte Einhaltung der ent
sprechenden Landesregelungen. 

Repräsentationsaufwendungen 

7.1 (I) Den AmLSführenden Präsidenten in Oberösterreich und Tirol wur
den sowohl vom Land als auch vom Bund Repräsentationsaufwen

dungen ersetzt. 

(2) Im Jahr 20\3 betrugen diese für den Amtsführenden Präsidenten des 
LandesschulraLS für Oberösterreich insgesamt rd. 19.700 EUR. wobei er 
Aufwendungen in Höhe von rd. 7.200 EUR vom Land Oberösterreich 
gegen Vorlage der Belege ersetzt bekam. Im Landesschulrat für Oberö

stcrreich war der Reprä entationsaufwand auf zumindest zwei Konten 
erfasst: Auf dem Repräsentationskonto. auf dem nach außen gerich-
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tete Repräsentationsausgaben zu verrechnen waren. wurden Schulball
spenden (rd . 2.900 EUR) des Amtsführenden Präsidenten verbucht. Der 
Kauf alkoholischer Getränke wurde teils am Repräsentationskonto. teils 
am Konto WerkJeisrungen (sonstige Leistungen von Dritten) erfasst. 
wo auch Essenseinladungen (rd. 3.600 EUR) und Bewirtungskosten 
(rd. 6.000 EUR) aufschienen. Zweck und Teilnehmer der Essensein
ladungen waren nur in EinzelfalIen auf den Rechnungen vermerkt. 

(3) In Tirol bekam der Amtsführende Präsident vom Landjährlich Ver
fügungsmittel in Höhe von 4.400 EUR. Die Belege hatte er aufzube
wahren. die Vorlage der Belege war nicht vorgesehen und die Buch
halrungsabteilung des Landes überprüfte die tatsächliche Verwendung 
nicht. Vom Landesschulrat für Tirol wurden im Jahr 2013 drei Reprä
sentationsleistungen (zwei Essenscinladungen und eine Veranstal
tung) in Höhe von rd . 1.300 EUR ersetzt und auf dem Konto Werk
leistungen verbucht. Die Angabe des Zwecks sowie der Teilnehmer 
fehlte bei den Essen einladungen. In ge amt betrugen im Jahr 2013 
die Reprä entationsaufwendungen des Amtsführenden Präsidenten in 
Tirol rd. 5.700 EUR. 

7.2 Der RH kritisierte. dass der Zweck sowie die Teilnehmer auf den in den 
Landesschulräten für Oberösterreich und Tirol eingereichten Belegen 
über Essenseinladungen nur in Einzelfallen ersichtlich waren. Ebenso 
bemängelte der RH die intransparente Erfassung der Repräsentations
aufwendungen beim Landesschulrat flir Oberösterreich. wodurch die 
Höhe der Verfügungsminel des Amtsflihrenden Präsidenten schwer 
nachvollziehbar war. Der RH wies kritisch darauf hin. dass im Jahr 2013 
die Repräsentationsaufwendungen des Amtsflihrenden Präsidenten in 
Oberösterreich das 3.5-Fachejener des Amtsflihrenden Präsidenten in 
Tirol ausmachten. Schließlich beanstandete der RH. dass das Land Tirol 
keine Belege über die Verwendung der Verfügungsmiuel einforderte 
und diese nicht überprüfte. Somit war die widmungsgemäße Verwen
dung der Repräsentationsausgaben nicht nachvollziehbar. 

Der RH empfahl den Landesschulräten flir Oberö terreich und Tirol. die 
Angabe des Zwecks und derTeilnehmer auf den Belegen einzufordern 
und auf eine transparente Verbuchung des Repräsentationsaufwands 
zu achten. Der RH empfahl dem Landesschulrat fur Oberösterreich. die 
Verfügungsmittel des Amtsfuhrenden Präsidenten im Sinne der Spar
samkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu reduzieren. Dem 
Land Tirol empfahl er. Belege flir die Repräsentationsaufwendungen 
einzufordern und deren widmungsgemäße Verwendung zu überprüfen. 
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7.3 Laut Stellungnahme des BMBF seien die Dienststellen des BMBF noch
mals mit Rundschreiben Nr. 2/20/5 über die sach- und konte"gerechte 
Ve"echnung von Repräsentarionsaufwa"d informierT worden. 

Der Landesschulrat Jiir Oberöste"eich JiihrTe in seiner Stellungnahme 
aus, dass es sich einerseits bei den Essenseinladungen auch um infor
melle und verTrauliche Gespröche gehandelt habe, weshalb aus Rück
sicht auf die teilnehmenden Personen auf die Angaben von Name" ver
zichtet worden sei. Andererseits sei auf anderen Belegen anstelle der 
Aufzählung der einzelnen Namen aller teilnehmenden Personen aus ver
waltung ökonomischen Gründen ein Personenkreis oder der Anlass der 
BewirTung auf den Belegen vermerkt worden (z.B. DekrerverleillUngen). 

Weiter JiihrTe er zur Höhe der Repräselllationsausgaben aus, dass 
Oberöste"eich in etwa die doppelte Größe von Tirol aufweise und in 
Oberöste"eich auch die Landeslehrerverwaltung wahrgenommen werde. 

Der LandesschulratJiir Tirol teilte in seiner Stellungnahme mit, dass er 
der Empfehlung des RH, bei Essenseinladungen die Angabe des Zwecks 
uud der Teiluehlller auf deu Belegen eiuwfordenl und auf eiue traus
parellle Verbuchung des Repräseutationsaufwands zu achten, bereits 
eutspreche. 

Das Land Tirol nahm die Empfehlung des RH hiusichtlich der Reprä
sentarionsaufweudungen des AmrsJiihrenden Präsidenten zur Kenutnis. 

7.4 Der RH verwies gegenüber dem Landesschulrat für Oberösterreich neu 

erlich auf seine Empfehlung. dass im Sinne der Transparenz und Nach
vollziehbarkeit sowie zur Errnöglichung einer Nachprüfung durch die 

zuständigen Stellen die Angabe des Zwecks und der Teilnehmer auch 
bei venraulichen Gesprächen auf den Belegen einzufordern wäre. 

Im Hinblick auf die Höhe der Repräsemationsaufwendungen des Amts
führenden Präsidenten in Oberösterreich im Jahr 2013 (3.5-Fachejener 
des Amtsführenden Präsidenten in Tiro!) entgegnete der RH, dass die e 
Ausgaben nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit zu veranschlagen sind. Insbesondere Einladungen 

bzw. Bewirtungen sind dem Grund und dem Ausmaß nach auf das 
begründete. unabweisliche Erfordernis zu beschränken. Er bekräftigte 
daher seine Empfehlung an den Landesschulrat für Oberösterreich, die 
Verfügungsmiucl des Amtsführenden Präsidenten im Sinne der Spar

samkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu reduzieren. 
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8.1 (I) Gemäß An. 81a Abs. Jb B- VG war in den flinf einwohnerstärks

ten Ländern ein Vizepräsident des Landesschulrat zu be teilen. In den 

übrigen war die Landesgesetzgebung dazu ermächtigt. einen solchen 
vorzusehen. In Oberösterreich war dieses Organ somit aufgrund der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben zwingend vorgesehen, in Tirol ah 

der Landesgesetzgeber dessen Einrichtung nicht vor. Auf Vorschlag 
der zweitstärksten Fraktion des Kollegiums des Landesschulrats flir 

Oberö terreich wurde die Vizepräsidentin vom Präsidenten (Landes
hauptmann) nach den Vorgaben des OÖ. Schulaufsicht gesetzes 19983 

bestellt. 

(2) Die Vizepräsidentin bezog vom Land Oberösterreich eine Funktions

gebühr in Höhe von 96 % des Ausgangsbetrags nach § I und § J Bezü
gebegrenzungs- BVG; im Jahr 201 J waren dies rd. 111 .644 EUR brutto. 

Der Aufgabenbereich der Vizepräsidentin war durch § 6 Abs. J Bundes
SchulaufsichtsgeselZ auf das Recht der Akteneinsicht und der Bera

tung in allen Angelegenheiten beschränkt. Von 2009 bis 2014 wurden 
im Amt des Landesschulrats rur Oberösterreich J2 Akteneinsichten der 
Vizepräsidentin dokumentien . Die Vizepräsidentin nahm insbesondere 

die Rolle einer Beschwerde- und KontrollsteIle wahr. 

In Oberösterreich war sie zudem berechtigt, an den Sitzungen des 
Kollegiums mit beratender Stimme teilzunehmen. Eine Venretungs
funktion des Präsidenten bzw. des Amtsflihrenden Präsidenten kam 
ihr hingegen nicht zu. Der Vizepräsidentin standen zwei Sekretariats

kräfte zur Verfügung. 

8.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass aufgrund des sehr eingeschränk
ten und nicht detaillien festgelegten Aufgabenbereichs des Vizeprä
sidenten das Ausmaß der Amtsflihrung dem Engagement des jewei

ligen Organwalters oblag. Er hinterfragte den tatsächlichen Bedarf, die 
Kosten (Funktionsgebühr, Verwaltungspersonal) und die Zeitgemäß

heit eines Vizepräsidenten als politisches Kontrollorgan. 

Der RH empfahl dem BMBF, im Sinne der Sparsamkeit, Winschaft 
Iichkeit und Zweckmäßigkeit Schritte zur Ab chaffung der Funktion 

des Vizepräsidenten in die Wege zu leiten. 

8.1 Das BMBF führte in seiner Stellung/wh me aus, dass sich die Empfeh

lung mit Vorschlägen der Erpert/ innengruppe "Freiraumfür Österreichs 
Schulen" vom März 2015 decke. 

l lGBI. NT. 10/ 1998 Ld .g.F. 
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Zusammensetzung 9.1 (I) In allen Landesschulräten waren gemäß An. 81a Abs. Ja B- VG 

Kollegien eingerichtet, deren stimmberechtigte Mitglieder - Präsident 
sowie Eltern- und Lehrervenreter - nach dem Stärkeverhältnis der 
politischen Paneien im Landtag durch die Landesregierung zu bestel 

len waren. 

Als Mitglieder mit beratender Stimme waren nach § 8 Abs. 2 Bundes
Schulaufsichtsgesetz Venreter von Schülern (durch Wahl), gesetzlich 

anerkannter Kirchen und Religionsgemeinschaften, gesetzlicher Inte
ressenvenretungen, der Landesschulratsdirektor, die Landesschulin 

spektoren und der schulärztliche Referent des Landesschulrars ins Kol 
legium zu berufen. Die nähere Ausge talrung oblag den jeweiligen 
Landesbestimmungen. 

(2) Das Dö. Schulaufsichrsgesctz 1998 sah folgende Zusammenset

zung des insgesamt 61 Mitglieder zählenden Kollegiums des Landes
schulrats vor: 

Tabelle 1: Zusammensetzung des Kollegiums des landesschulrats für Oberösterreich 

stimmberechtigte Mitglieder (31) 

Präsident des Landesschulrats als Vorsitzender 

Mitglied der Landesregierung als Schulreferent 

29 Eltern- und lehrervertreter bzw. weitere 
Mitglieder 

wenn der landeshauptmann auch Schulreferent 
ist, ein weiteres Mitglied 

QueLLen: landesschulrat für Oberosterreich; Darstellung RH 

Bund 2015/13 

Mitglieder mit beratender Stimme (30) 

Vizepräsidentin 

landesschulratsdirektor 

11 8eamte der Schulaufsicht (eine Stelle derzeit 
unbesetzt) 

landesschularzt 

leiter des schulpsychologischen Dienstes im 
landesschulrat 

leiter der Pflichtschulabteilung im Amt der 
landesregierung 

1 Vertreter der Arbeiterkammer Oberösterreich 
1 Vertreter der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
1 Vertreter der Landwirtschaftskammer Oberösterreich 
1 Vertreter der landarbeiterkammer Oberösterreich 

1 Vertreter der katholischen Kirche 
1 Vertreter der evangelischen Kirche 
1 Vertreter anderer Religionsgemeinschaften bei 5 '!. 
Bevölkerungsanteil in Oberösterreich (derzeit keiner) 

5 Fachleute 

3 landesschulsprecher 
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(3) Da Tiroler Schulaufsichts- Ausflihrungsgeselz sah folgende Zusam
mensetzung des insgesamt 41 Mitglieder zählenden Kollegiums des 
Landesschulrats vor: 

Tabelle 2: Zusammensetzung des Kollegiums des landesschulrats für Tirol 

stimmberechtigte Mitglieder (21) Mitglieder mit berotender Stimme (20) 

Landesschulratsdirektor Präsident des Landesschulrats als Vorsitzender 

Mitglied der Landesregierung als Schulreferent 

8 Elternvertreter 

8 Beamte der Schulaufsicht 

Landesschularzt 

8 Lehrervertreter 

3 weitere Mitglieder 

Leiter der Schulabteilung im Amt der Landesregierung 

1 Vertreter der Arbeiterkammer Tirol 
1 Vertreter der Wirtschafts kammer Tirol 
1 Vertreter der Landwirtschaftskammer Tirol 
1 Vertreter der Landarbeiterkammer Tiral 

wenn der Landeshauptmann auch Schulreferent 
ist, ein weiteres Mitglied 

3 Vertreter der katholischen Kirche 
1 Vertreter der evangelischen Kirche 

Vorsitzende der LandesschUlervertretung 

QueUen : landesschu lrat fu r 1irol: Darstellung RH 

148 

(4) In den Ausflihrungsgesetzen der Länder war festzusetzen, welche 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religion gemeinschaften im Hin
blick auf ihren Bevölkerungsanteil in das Kollegium des Landesschul 
rats entsendet werden können. 

Bei der letzten vor Einführung des Zentralen Melderegisters durchge
flihnen Volkszählung im Jahr 2001 war in Tirol der Anteil an Staats
bürgern mit i lamischem Religionsbekenntnis um rd . 30 % höher als 
an solchen mit evangelischem Religionsbekenntnis und stellte nach 
den Katholiken die zweitgrößte Gruppe dar. Neben den vorgesehenen 
drei Venretern der römisch- katholi chen Kirche und einem Vertreter 
der evangelischen Kirche sah das Ausftihrungsgesetz des Landes Tirol 
keine Venretung der islamischen Religionsgemein chafl vor. 

Mit Einflihrung des Zentralen Melderegisters (2001) entfiel die ver
pOichtende Angabe des Religionsbekenntnisses. 

9.2 Der RH beanstandete, dass die Besetzung des Kollegiums in Tirol seit 
der letzten Volkszählung im Jahr 2001 nicht mehr den grundsatzge
setzlichen Vorgaben entsprach. Der RH räumte jedoch ein, dass auf
grund fehlender Daten über die Religionszugehörigkeit eine grundsatz
gesetzeskonforrne Besetzung der Kollegien nicht mehr gewährleistet 
war. 
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Vorbehaltlich der in TZ 11 angefUhnen Empfehlung zur Abschaffung 
der Kollegien empfahl der RH dem BMBF, auf eine Änderung des 
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes hinzuwirken, welche die AusfUhrungs
gesetzgebung der Länder in die Lage versetzt, vollzugstaugliche Rege
lungen zu erlassen. 

9.3 Laur Srellungnahme des BMBF sei unrer dem gegebenen verfassungs
rechllidren Rahmen die Regelung des § 8 Bundes-Sdrulaufsichlsge
seIl im Wesf"nrlichcn ausreichend. 

9.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass es den Ländem aufgrund fehlender 
Daten über die Religionszugehörigkeit nicht mehr möglich war, festzu
etzen, welche gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemein

schaften im Hinblick auf ihren Bevölkerungsanteil in das Kollegium 
des Landesschulrats zu entsenden waren. Er hielt an seiner Empfehlung 
an das BMBF weiterhin fest, auf eine Änderung des Bundes- Schulauf
sichtsgesetzes hinzuwirken, welche die AusfUhrungsgesetzgebung der 
Länder in die Lage versetzt, vollzugstaugliche Regelungen zu erlassen. 

Aufgaben 

10.1 Die in der Verfassung festgesetzten Aufgaben der Kollegien waren im 
Wesentlichen die Erlassung von Verordnungen und allgemeinen Wei
sungen, die Erstattung von Emennungsvorschlägen sowie die Erstat
tung von Gutachten zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen. Das 
Kollegium erstellte einen Dreiervorschlag fUr die Besetzung des Lan
desschulratsdirektors, welcher von der Bundesministerin fUr Bildung 
und Frauen bestellt wurde. 

Zudem beschloss es den Geschäftsveneilungsplan des Landesschulrats 
und hatte somit die Organisationshoheit über die Ausgestaltung des 
Landesschulrats al unmiuelbarer Bundesbehörde. Der Geschäftsvenei
lungsplan bedurfte zu seiner Wirksamkeit der Zu timmung des BMBF, 
die nur verweigen werden konnte, wenn gesetzliche Vorschriften ver
letzt wurden. Dadurch waren die Organisationen der Landesschulräte -
obwohl unmiuelbare Bundesbehörden - in allen Ländem unterschied 
lich ausgestalte!. Das fUr da Amt des Landesschulrats erforderliche 
Personal wies das BMBF zu und trug daher die Verantwonung über 
die Einhaltung der Stellenpläne. 

10.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass ein Kollegialorgan , dessen stimm
berechtigte Mitglieder nach dem Stärkeverhältni der politischen Par
teien im Landtag bestellt waren, die Organisationshoheit über nach
geordnete Dienststellen des Bundes besaßen. Er verwies auf das 
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Paradoxon, dass die Kompetenz zur Personalbesetzung (BMBF) und 

die Kompetenz zur Festlegung der Aulbauorgan isatio n (Kollegium) 
auseinanderfielen, Er beanstandete, dass das BMBF keinen Einfluss auf 

die Ausgestaltung der Orga nisation der Landesschulräte hatte, obwohl 
es die Verantwortung rur die Einhalrung der Stellenpläne und letztlich 

auch rur das Budget trug. Zudem hatte das Kollegium beachtlichen 
Einnuss auf die Leitung des inneren Dienstes. indem es gereihte Drei
ervorschläge fUr die Bestellung des Landesschulratsdirektors erstellte. 

Vorbehaltlich der in TZ 11 angefUhrten Empfehlung zur Abschaffung 
der Kollegien legte der RH dem BMBF nahe,jedenfalls auf die Zustän

digkeit des BMBF fUr die Organisation der Landesschulräte sowie fUr 
das Auswahlverfahren zur Bestellung des Landesschulratsdirektors hin

zuwirken. 

10.3 Das BMBF Jlihrre in seill er Stellullgnahme aus, dass eille Einheit
lichkeit der Organisationen auf Basis der derzeit geltenden Rechtslage 
durch das BMBF "~icht gewährleistet werden kÖ'lrIe. Die Folge seieIl 
bis zu neun untersclJiedliche Gescl/äjtsverreilullgspläne bzw. Organi
satiollsstrukturell, Auch der Bestellung zum wndesschulratsdirektor 
liege ein Dreiervo rsclllag des Kollegiums zugrunde. der fiir das BMBF 
verbindlich sei. 

10.4 Der RH erwiderte. dass es sich bei den Landesschulräten - ungeachtet 
der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung geltenden Rechtslage - aus
schließlich um Bundesbehörden handelt. weshalb gerade deswegen der 
aktiven Steuerung durch das BMBF besondere Bedeutung zukommt. 

um die Einheitlichkeit der Organisation sicherzustellen. Er vermisste 
diesbezüglich ein aktives Agieren des BMBF. 

Abwicklung der Aufgaben des Kollegiums 

11.1 In beiden überprüften Ländern erledigte der Präsident des jeweiligen 
Landesschulrats mit Hilfe des Amts des Landesschulrats gemäß § 7 

Abs.3 Bundes- Schulaufsichtsgeserz viele Angelegenheiten des Kolle
giums. insbesondere Gesetzes- und Verordnungsbegutachtungen und 
berichtete darüber in der anschließenden Sitzung des Kollegiums, 

In der Regel fanden drei bis vier Sitzungen pro Jahr sta tt .4 Aufgmnd 
der umfassenden Vorbereitung der Protokoll - und Beschlusspunkte 

durch das jeweilige Amt des Landesschulrats wurden die Sitzungen 
in der Regel rasch und straff abgehandelt. Ocr Zeitaufwand der Mitar-

" In Oberöstcrrtich. wo das Kollegium in drei Sektionen untc~n('ilt war, gab rs dazu noch 
Sitzungen auf Sek.tionscbene, dk zwischen ein- bis v;ennal pro Jahr stanfanden. 
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beiter der Ämter der beiden Landesschulräte für diese Vorbereitungs
arbeiten war nicht erfass!. 

11.2 (I) Der RH beanstandete, dass in beiden Landesschulräten die Ressour
cen der Mitarbeiter nicht erfasst wurden. Dadurch fehlte der Überblick 
über den erforderlichen Personalaufwand für die Kollegien im Verwal
tungsapparat der Landesschulräte. Der RH verwies auf seine Empfeh
lung in TZ 26 zur Einführung einer Kosten- und Lcistungsrechnung. 

(2) Der RH stellte fest, dass die Ämter der Landesschulräte die Aufga
ben der Kollegien bis zur Beschlussreife vorbereiteten, sofern sie nicht 
bereits vom Präsidenten mit Hilfe des Amts des Landesschulrats erle
digt wurden. Die Sitzungen der Kollegien dienten zum Großteil nur 
mehr dazu, die rechtlich gebotenen Abstimmungen durchzuführen 
bzw. über bereits getroffene Erledigungen zu informieren. 

Nach Ansicht des RH stellte die Zusammensetzung der Kollegien -
Venrctcr der Lehrer. Eltern und Schüler, bestimmtcr Religionsgemein
schaften und gesetzlicher Interessenvertretungen - ein weit gefacher
tes Spektrum an Interessenten, Beteiligten und informierten Personen 
dar, die in Bezug zur Schule standen, jedoch wegen der vorgeschal
teten Objektivierungsverfahren für schulische Leitungsfunktionen und 
Schulaufsicht (siehe TZ 12 ff.) kaum wesentliche Entscheidungen -
mit Ausnahme der Festlegung der Geschäftseimeilung und des Bestel 
lungsvorschlags für den LandesschulratsdireklOr - zu treffen hauen. 

Die Bestellung des überwiegenden Teils der stimmberechtigten Mit
glieder der Kollegien durch die Landesregierung nach dem Stärke
verhältnis der im Landtag vertretenen politischen Parteien bedeutete 
eine weitere Verschränkung der Landes- und Bundesvollziehung, weI
che den Grundsatz der Konzentration der Aufgaben- , Ausgaben- und 
Finanzierungsverantwortung in einer Hand unterlief. 

Da die Entscheidungsfmdung durch die Kollegien weder effizient noch 
transparent war, empfahl der RH dem BMBF, im Rahmen der Reform 
der Schulverwalrung des Bundes die Ab chaffung der Kollegien in die 
Wege zu leiten. Die bisher vom Kollegium wahrgenommenen Aufga
ben sollte das Amt des Landesschulrats unter Einbindung der Schul 
partner übernehmen. 

11.3 Das BMBF fiihne ill seiner Stellungnahme aus, dass sich die Emp
fehlungen mit Vorschlägen aus dem Konzept der Erpen/ in'lengruppe 
Schulverwaltung .Freiraum fiir Österreichs Schulen" vom März 2015 
deckten. Weiters teilte es mit, die Empfehlung zur Einfiihrung einer der 
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Größe und den AuJgabenbereichen alIgemesseneIl Kosren- und Leis
rungsrechnung zu prüJen. 

Laur Srellungnahme des Lande schulrars fiir Oberösrerreich würden 
wesenrliche, die Schule berreffe"de Angelegenheiren, wie z.B. die Erlas
sung vo" Verord"u"gen und allgemei"en Weisu"gen, die Besrellung von 
Funkrionären , die Er ratru"g von Emennllllgsvorschlägen sowie Gur
achren zu Geserzes- und Verordnungsenrwüifen geserzlidl der Bera
rung und der BeschlussJassung des Kollegiums obliegen. Die Fesrsrel
lung des RH, dass das Kollegium kaum wesenrliche Eruscheidungen zu 
rreffen habe, sei eine sehr verkürzre Darsrellu"g. Weirers widersprach 
der La"desschulrar dem RH, dass die E"rscheidu"gsfi"dung im Kolle
gium inrranspareru sei und verwies auJ die Objekrivierung veifalrre" 
fiir die Besrellung von Leirem und SchulauJsichtsorganen. 

11.4 Der RH entgegnete dem Landesschulrat fUr Oberösterreich, dass die 
Ämter der Landesschulräte die von ihm angefUhnen Aufgaben bis zur 

Beschlussreife vorbereiteten, sofern sie nicht bereits vom AmIsfUhren
den Präsidenten mit Hilfe des Amts des Landesschulrats erledigt wur

den . So etwa berichtete der Präsident des jeweiligen Landesschulrats 
über bereits erledigte Gesetzes- und Verordnungsbegutachtungen in 
der folgenden Sitzung des Kollegiums. Der Erstanung von Ernennungs

vorschlägen waren Objektivierungsverfahren außerhalb des Kollegi 
ums vorgelagen, deren Ergebnis e vom Kollegium immer einstimmig 
beschlossen wurden. Der RH hielt daher an der Feststellung fest, dass 
die Sitzungen der Kollegien zum Großteil nur mehr dazu dienten, die 
rechtlich gebotenen Abstimmungen durchzufUhren bzw. über bereits 

getrolTene Erledigungen zu informieren. 

Weilers verwies der RH auf TZ 13, worin er die Objektivierungsver
fahren in Oberösterreich im Sinne der Transparenz positiv bewenet 

halle. Die Zuständigkeiten der Kollegien, deren Sitzungen nicht ölTent
Iich waren, sah der RH hingegen problematisch, auch in Bezug auf die 

fehlende Transparenz. Der RH bekräftigte daher seine Empfehlung, im 
Rahmen der Reform der Schulverwaltung des Bundes die Abschaffung 

der Kollegien in die Wege zu leiten . 

Auswahlverfahren fUr schulische Leitungsfunktionen und Schulaufsicht 

12.1 Großen Stellenwen im Aufgabenbereich des Kollegiums halle die 
Erstanung von gereihten Dreiervorschlägen fUr die Besetzung von 
chulischen leitungsfunktionen und Schulaufsichtsbediensteten. Auf

grund von An. 81b B- VG und § 207f Abs. 3 IT. Beamten-Dienstrechts
gesetz 1979 konnten sich die weisungs frei gestellten Kollegien zur Fin-
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dung und Erstattung der Besetzungsvorschläge für leitende Funktionen 
mit Beschluss nähere formelle und inha.ltliche Krite rien auferlegen . 

Dadurch waren die Auswahlverfahren in den Ländern unterschiedlich ; 
sie wichen in Anforderungen, Dauer und Qualitä t voneinander ab. 

Durch Mehrheitsbeschluss der stimmberechtigten Kollegiumsmitglieder 
wurde über die Besetzungsvorschläge entschieden. Nach Abstimmung 

im Kollegium wurden i.d.R. die Unterlagen der drei erstgereihten Kan
didaten mit einer Begründung des Rcihungsvorschlags an das BMBF 
übermittelt, das eine Besetzung vorzunehmen hatte, die einer rechtli 

chen Überprüfung standhielt. Allfällige weitere Bewerber wurden dem 
BMBF nicht bekannt gegeben .5 Es konnte daher die übrigen Bewerber 

bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigen. 

12.2 Der RH kritisierte die Uneinheitlichkeit der Verfahren zur Erstellung der 

Besetzungsvorschläge für schulische Leitungsfunktionen und Schul 
aufsichtsbedienstete, weil einheitliche Anforderungen zur Wahrung 
eines gleichen Qualitätsniveaus und einer effizienten Erledigung im 

BMBF (siehe TZ 15) nicht vorhanden waren. 

Die Zuständigkeit der fraktioneIl besetzten Kollegien zur Erstattung 
von Besetzungsvorschlägen war nach Ansicht des RH aufgrund des 

Anscheins des Parteienproporzes und de Um tands, das ein demokra
tisches Abstimmungsverfahren über eine Organbesetzung den Recht
mäßigkeitsanforderungen nicht entsprechen muss, problematisch. 

Der RH bemängelte weiters, dass die Übermittlung der Unterlagen nur 

der drei gereihten Kandidaten eine abschließende Gesamtbeurteilung 
durch das BMBF nicht zuließ. 

Vorbehaltlich der in TZ 11 angeführten Empfehlung zur Abschaffung 
der Kollegien legte der RH dem BMBF nahe, rechtliche Änderungen 

im Verfahren zur Erstellung der Besetzungsvorschläge in die Wege 
zu leiten, das ohne Einbindung des Kollegiums im jeweiligen Amt 
des Landesschulrats durchgeführt werden sollte. Es wären bundesweit 
einheitliche Objektivierungsverfahren vorzusehen ; weiters wäre eine 
umfassende Information des BMBF sicherzustellen. 

12.3 Das BMBF führte in seiner Stellungnahme aus , dass sich die Empfeh 
lungen des RH mit Vorschlägen aus dem Konzept der Expert/ inllen 
gruppe Scllulverwaltung _Freiraum frir Österreichs Sc/wien" vom 
März 2015 deckten. In diesem Sinne erarbeite derzeit eine Arbeits

gruppe im BMBF Empfell/ungenjür Stalldordsjür ein bundesweit ein -

0; Der Landcsschulrat fü r Obcrösterrtich filhr1e im Bereich der Schulaufsicht alle Bewer
ber an und übermit1elte aJle eingert:ichten Bewerbungsuntcrlagt'n an das 8MBF. 
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heir/iches Objekrivierungsveljahren. Diese sollen auch die Fonn und 
den Unifang der dem BMBF vorzulegenden Beserzungsanrräge neu nor
mieren und damil zu einer rascheren und effizimleren Abwicklung der 
BeselzungsverJahren beitragen. 

12.4 Ocr RH würdigte die eingeleitete Entscheidungsvorbereitung betref
fend bundeseinheitliche Objektivierungsstandards positiv; gleichzeitig 
betonte er jedoch gegenüber dem BMBF die Notwendigkeit der ziel
gerichteten Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen, um die ope
rative Wirkung solcher Standards sicherzustellen. 

Auswahlverfahren in Oberösterreich 

13.1 Zur Ermittlung der drei be tgereihten Kandidaten rur Schulleiter gab 
es in Oberösterreich seit den 1970er Jahren Objektivierungsverfah
ren. Das viergliedrige Auswahlverfahren berücksichtigte die BeruFsbio
grafIe mit maximal erreichbaren 1.920 Punkten, die Mitbestimmung 
durch den Schulgemeinschaftsausschuss und den DienslStelienaus
schuss mit maximal 960 Punkten , ein Assessment-Center mit maximal 
1.440 Punkten und eine Schul - und DienstrechlSprüfung mit maximal 
480 Punkten. 

Im landesschulrat rur Oberösterreich waren drei Abteilungen und ein 
landesschulinspektor mit diesen Verfahren befasst. Die Bewenungs
teams des Assessment-Centers wurden von den Kollegiumsfraktionen 
nominien. Als Kontrollgremium war ein Kontrollrat eingerichtet, der 
sich aus je einem Venreter der im Kollegium venretenen Fraktionen 
zusammensetzte. 

Im überprüften Zeitraum wurden die aus den Objektivierungsverfah
ren hervorgegangenen Reihungen der Kandidaten vom Kollegium ein
stimmig beschlossen; Umreihungen gab es nich!. 

13.2 Der RH bewenete die Objektivierungsverfahren in Oberösterreich im 
Sinne der Transparenz positiv. Er beanstandete jedoch die frakLio
nel1e Besetzung der Bewenungsteams und des KontrolIralS, die sei
ner Ansicht nach die imendiene Objektivität durch den Anschein des 
Proporzes untergrub. 

Der RH empfahl dem landesschulrat für Oberösterreichjedenfalls eine 
Änderung der Objektivierungsverfahren insofern, als von fraktionel1en 
Besetzungen der Bewenungsteams und des Kontrol1rats Abstand 
genommen werden sol1te. 
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Der RH bewertete grundsätzlich als positiv, dass das Kollegium in Ober
österreich immer den im Objektivierungsverfahren ermittelten Rei 

hungsvorschlägen folgte. Er stellte jedoch fest, dass sich die Behand
lung der Besetzungsvorsch.läge im Kollegium zu einem reinen Formalakt 
entwickelt hatte. Der RH hinterfragte daher die Notwendigkeit der Befas

sung des Kollegiums. In diesem Zusammenhang verwies der RH auf 

seine Empfehlung in TZ 11. 

13 .3 Zur Feststellung, dass sich die Behandlung der Besetzungsvorschläge 
im Kollegium ZlI einem reine/! Formalakt elttwickelt hat, führte der 
Lmldesschulrat für Oberösterreich in seiner Stellungnahme aus, dass 
Änderungen der Auswahlverfahren im Kollegium zu beschließen seien. 

Beobachter einzelner Fraktionen könnten bei den Auswahlverfahren
Schulaufsicht anwesend sein und die Mitglieder in/onnieren. In der 
Kollegiumssitzung erfolge eine Berichterstattung über das Auswalll

verfah ren ulld die Kandidaten. Die transparenten und objektiven Aus

wahlverfahren, die ausgezeichnete Vor- und Auj1Jereitung der Unterla 
gel! etc. führten naell A nsiellt des Landesschulrats für Oberösterreich 

dazu, dass der Eindruck .eines reinen Formalakts" entstellen könne. 
Für die Qualilät der Auswal!lverfahren spreche, dass das BMBF bis 
dalO keille Umreihu"gell vorgellOmmen habe. 

11.' Der RH bekräftigte seine positive Bewertung, dass das Kollegium in 
Oberösterreich immer den im Objektivierungsverfahren ermittelten Rei 

hungsvorschlägen folgte. Er hinterfragte diesbezüglich aber die Not

wendigkeit der Befassung des Kollegiums. 

Auswahlverfahren in Tirol 

14.1 (I) Das bisherige Auswahlverfahren in Tirol, das für die Schulaufsicht 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch in Kraft stand. sah kein der 

Abstimmung im Kollegium vorgelagertes Objektivierungsverfahren vor. 
Die Kollegiumsmitglieder stimmten über den Nominierungsvorschlag 
der stimmenstärksten Fraktion ab. Nachvollziehbare Bewertungen der 
Präsentationen der Bewerber beim Hearing im Kollegium lagen man
gels eines objektiven Maßstabs nicht vor. 

Im Fall der Besetzung einer Planstelle eines Landesschulinspektors 
erschien die geringere Eignung eines unterlegenen Bewerbers nicht 
nach den Anforderungen der Bundes-Gleichbehandlungskom mission 

als ausreichend begründet. Dies hatte Schadenersatzansprüche wegen 
Nichlberücksichtigung des unterlegenen Bewerbers und ein anhängi
ges Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zur Folge. 
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(2) In der ersten Hälfte des Jahres 2014 wurden in Tirol Objektivie
rungsverfahren ftir die Ermittlung der Besetzungsvorschläge rur schu
lische Leitungsfunktionen beschlossen. Diese sahen ein dreigliedriges 
Verfahren vor, weiches eine Teilreihung anhand der Bewerbungsun
terlagen, ein Hearing sowie die Einbindung des Schulgemeinschafls
ausschusses und des Dienststellenausschusses vorsah. 

Die Bewertung erfolgte durch eine Objektivierungskommission. Diese 
setzte sich aus einem ftir die jeweilige Schulart zuständigen Landes
schulinspektor, Direktor, Personalvertreter, dem Landesschulratsdirek
tor und einem Vertreter des Zentrums ftir Führungspersonen im Bil
dungsbereich an der Pädagogischen Hochschule Tirol zusammen. Ein 
durch alle Fraktionssprecher im Kollegium besetzter Koordinationsrat 
war bei nicht eindeutigen Entscheidungen vorgesehen und dem Kol 
legium vorgelagert. Erfahrungen mit dem neuen Verfahren gab es zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung an Ort und Stelle noch nicht. 

(3) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung beabsichtigte der Landesschul
rat rur Tirol die Einftihrung eines ObjekLivierungsverfahrens rur die 
Besetzung von Schulaufsichtsplanstellen. 

14.2 Der RH kritisierte das bisherige Auswahlverfahren ftir Be etzungsvor
schläge leitender Funktionen in Tirol, das ftir die Schulaufsichtsor
gane noch in Geltung stand. als intransparent, dem Anschein der Par
teilichkeit ausgesetzt und problematisch im Hinblick darauf, dass ein 
demokratisches Abstimmungsverfahren über eine Organbesetzung den 
Rechtmäßigkeitsanforderungen nicht entsprechen musste. Dadurch war 
das BMBF dem Risiko von aufwändigen (personal- und kosteninten
siven) Verfahren vor den Höchstgerichten und der Bundes- Gleichbe
handlungskommission ausgesetzt. 

Der RH anerkannte die im Jahr 2014 in Kraft getretenen Objeklivie
rungsverfahren für leitende Funktionen in Schulen. Er empfahl dem 
Landesschulrat rur Tirol, die bereits geplante Einftihrung eines Objek
tivierungsverfahrens rur die Schulaufsichtsorgane rasch umzusetzen . 

Der RH beanstandete jedoch - wie in Oberösterreich (siehe TZ 13) - bei 
den neu eingeftihrten Objektivierungsverfahren die fraktionelle Beset
zung des Koordinationsrats, die seiner Ansicht nach die intendierte 
Objektivität durch den Anschein des Proporzes untergrub. Er empfahl 
dem Landes chulrat ftir Tirol eine Änderung der Objektivierungsver
fahren insofern. als von der fraktionellen Besetzung des Koordinati
onsrats Abstand genommen werden sollte. 
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14.3 Der UJndesschulratjür TirolJülrne in seiner Stellungnahme dazu aus, 
dass das vom Amt des LDlrdessc/rulratsjrir Tirol ausgearbeitete Objek
rivierullgsverfahrmjür Schulaufsichtsorgane wegen der vorgelageneIl 
Befassullg einer Objektivierungskommission vom Kollegium abgelehnt 
worden sei. Das Kollegium wolle aufgrund der Wichtigkeit umnillel
bar am Auswahl- ulld Elltscheidullgsprozess mitwirken. Weiters sehe 
das Kollegium keine Veranla SUllg, von derfraktionellen Besetzung des 
Koordinationsrats Abstand zu nehmen. 

14.4 Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Tirol. dass das derzeit gel
tende Auswahlverfahren für Schulaufsichtsorgane in Tirol im Hinblick 
auf seine vom Kollegium festgehaltene Wichtigkeit den Ansprüchen 
der Transparenz und Objektivität nicht gerecht wurde. Er bekräftigte 
daher neuerlich seine Empfehlung. ein Objeklivierungsverfahren ein
zuführen. 

Weiters verwies der RH neuerlich darauf, dass die fraktionelle Be et
zung des Koordinationsrats bei Objektivierungsverfahren für leitende 
Funktionen in Schulen die intendierte Objektivität durch den Anschein 
des Proporzes untergrub. Er hielt an seiner Empfehlung, von der frak 
tionellen Besetzung des Koordinationsrats Ab tand zu nehmen, fest. 

Verfahren dauer der Besetzungen 

15.1 (I) Die im Jahr 2012 begonnenen Auswahlverfahren zur Besetzung 
von Schulleitern für AHS und BMHS dauerten von der Ausschrei
bung bis zum Ernennung vorschlag durchschnittlich 6.7 Monate 
(Oberösterreich) bzw. 4,4 Monate (Tirol). Unter anderem war dafür die 
verpflichtende Behandlung samt Abstimmung im Kollegium verant
wortlich, das sich drei- bis viermal im Jahr zu Sitzungen zusammen
fand. 

(2) Nach dem Einlangen der Besetzungsvorschläge im BMßF verstri
chen bis zur Bestellung der Schulleiter für oberösterreichische und 
Tiroler Schulen durchschnittlich neun Monate. 

Bei Bedenken gegen Besetzungsvorschläge der Kollegien führte das 
BMBF eigene Erhebungen durch und setzte auch Assessment-Center 
ein, welche die Besetzung der Dienstposten verzögerten. In den Län
dern Oberösterreich und Tirol gab es im überprüften Zeitraum zwar 
keine Notwendigkeit, Assessment- Center einzusetzen, unzureichende 
Begründungen verzögerten jedoch die Verfahren. In einigen Fällen ver
fügte da BMBF lediglich die provisorische Betrauung mit der Schul-
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Kollegium des Landesschulrats 

leitung und erhielt so die Möglichkeit der umfassenden Kontrolle der 
Vorauswahl des Kollegiums. 

15.2 (I) Der RH wies darauf hin, dass der komplexe Entscheidungsablauf im 
Kollegium zur langen Dauer der Bestellungsverfahren beitrug. In die
sem Zusammenhang wiederholte der RH seine Empfehlung aus TZ 11 . 

(2) Der RH bewertete die durchschnittliche Dauer für die Besetzung von 
Schulleiterposten seitens des BMBF als zu lang. Der RH empfahl dem 
BMBF, interne Maßnahmen zur rascheren und effizienteren Abwick
lung zu setzen. In die em Zu ammenhang verwies der RH auf seine 
Empfehlung in TZ 12, österreichweit einheitliche Objektivierungsver
fahren einzuflihren. 

15.3 Das BMBF führte in seiner Stellungnahme aus, dass sich die Empfeh 
lungen des RH mit Vorschlägen aus dem Konzept der Erpert/ innen 
gruppe Schulverwaltung _Freiraum [ur Österreichs Schulen· vom 

März 2015 deckten. 111 diesem Sinne erarbeite derzeit ei"e Arbeirs
gruppe illl BMBF Elllpfehlungenfür Sta"dardsfürein bundesweit ein 

heitliches Objekri vierungsverjalrren. Diese sollell auch die FOnll und 
den Umfang der dem BMBF vorzulegenden Beserzungsanträge neu nor
mieren und damir zu einer ra chere" und effizienreren Abwicklung der 
Be etzungs verfahren beitrage,/. 

Organisationsstrukturen 

Übertragung 
Oiensthoheit 

158 

16 (I) Gemäß Art. 14 Abs. 1 B- VG6 kommt dem Bund auf dem Gebiet des 
Schulwesens die generelle Kompetenz in Gesetzgebung und VolIzie
hung zu. Art. 14 Abs. 2 B- VG schränkt diese Generalklau el in ofern 
ein, als in Angelegenheiten des Dienstrechts der Lehrer an öffentli
chen PnichlSchulen (Landeslehrer) nur die Gesetzgebung Bundessache, 
die Vollziehung hingegen Landessache ist. Art . 14 Abs. 4 B- VG legt 
die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung hin 
sichtlich der Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit 
(Dienstgeberfunktion) über die Landeslehrer fest. In den Landesgeset
zen konnte vorgesehen werden, dass die Diensthoheit über die Lan
de lehrer von der jeweiligen Schulbehörde des Bunde auszuüben ist 
(im Folgenden Übertragung der Diensthoheit), die dabei an die Wei
sungen der Landesregierung gebunden ist. 

(2) Das Land Oberösterreich machte von der Möglichkeit, die Dienst
hoheit über die Landeslehrcr den Schulbehörden des Bundes zu über-

• BGBI. Nr. tl t 930 i.d.g.F. 

Bund 2015/13 
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Bund 2015/13 

Landesschulräte 

tragen, in weitgehender Weise Gebrauch. Das Oö. Landeslehrer
Diensthoheitsgesetz 19867 enthielt eine Generalklausel zugunsten des 
Landesschulrats. Es wurden der Landesschulrat, die Bezirksschulräte 
sowie deren Kollegien in die Pflicht genommen. Bei der Landesregie
rung verblieben Restkompetenzen, z.B. die Fcstsetzung des Dienstpos
tcnplans, die Bewilligung des Diensttausches und die Ausübung des 
Gnadenrechts. 

Das Land Tirol übenrug die Diensthoheit über die Landeslehrer nicht 
den Schulbehörden des Bundes. Das Tiroler Landeslehrer- Dienstho
heitsgesetz 19988 wies die meisten Aufgaben der Landesregierung zu. 

17.1 (I) Das Organigramm des Lande schulrats für Oberösterreich, dem auch 
die Diensthoheit über die Landeslehrer übcnragen war, stellte sich zur 
Zeit der Gebarungsübcrprüfung wie folgt dar: 

, LGBI. Nr. 18/1986 i.d.g.F. 

• LGBI. Nr. 74/1998 Ld.g.F. 
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Bund 2015/13 

Schulbehörden in Oberösterreich und lirol: 
Landesschulräte 

Dem Landcsschulratsdirektor war eine Reihe von Unterabteilungen (z.B. 
EDV, EinlaufsteIle und Kanzlei, Informations- und AnlaufsteIle) und 

Projektgruppen direkt unterstellt. Im Jahr 2011 forderte das BMBF die 
Einrichtung einer , Koordinierungsfunktion' auf Ebene der Amtsdirek

tion, die eine schulartenübergreifende Werteinheiten- Bewirtschaftung 
sicherstellen sollte. Diese Aufgabe nahmen zur Zeit der Gebarungs

überprüfung der Leiter der pädagogischen Abteilung für allgemein bil
dende höhere Schulen sowie der Leiter der pädagogischen Abteilung 
für berufsbildende Schulen wahr. Eine Verankerung auf Amtsdirekli

onsebene schien im Organigramm jedoch nicht auf. 

Dem Landesschulratsdirektor waren weiters vier Rechts- und Verwal 
lungsabteilungen (Personalabteilung für Landeslehrer, Personalabtei
lung für Bundcslehrer und Verwaltungspersonal an Bundesschulen, 

Schulrechtsabteilung und Schulse/Vice mit schulartenübergreifendem 
Aufgabenbereich, Wirtschaftsabteilung) und runf pädagogische Abtei

lungen (vier pädagogische Abteilungen der Schulaufsicht sowie die 
Abteilung Schulpsychologie und Bildungsberatung einschließlich der 
sechs Beratungsstellen) unterstellt. 

Einige Bereiche waren matrixfcirmig organisiert. So leitete eine Mit
arbeiterin sowohl die Unterabteilungen Planstellenbewirtschaftung, 
Objektivierung und EDV im Bereich der Landeslehrer als auch bei den 

BundesIehrem. Ähnliche Konstruktionen gab es auch bei den Reisege
bühren und der Lehrerpersonalplanung für die mittleren und höheren 
Schulen. Auch die Fach inspektoren waren matrixfcirmig den pädago

gischen Abteilungen zugeteilt. 

(2) Im Gegensatz zu Oberösterreich hatte das Land Tirol dem Lan

desschulrat die Diensthoheit über die Landeslehrer nicht übertragen . 
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Organisation des Landes

schulrats für Tirol : 
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Abbildung 3: Organigramm des Landesschulrats fur Tirol (Stand 23. April 2014) 
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Bund 2015/13 

Der Landesschulrat rur Tirol wies eine Linienorganisation auf. Es gab 
eine klare Trennung zwischen AHS und BMHS im pädagogischen 
Bereich sowie im Zusammenhang mit dienst- und schulrechtIichen 
Agenden . Die FachinspeklOren waren der Amtsdirektion direkt unter
stellt und nicht beim pädagogischen Bereich angesiedelt. 

(J) Es bestanden folgende Unterschiede zwischen den überprüften 
Ämtern der Landesschulräte: 

- In Oberösterreich hatte der Landesschulratsdirektor eine deutl ich 
höhere Leitungsspanne als in Tirol, wo es Gruppenleiter für die 
Rechts- und Verwaltungsabteilungen und die pädagogischen Abtei 
lungen gab. 

- Die RechlS- und Verwaltungsabteilungen waren unterschiedlich 
organisien. In Oberösterreich waren sie nach DienstrechlSaspekten 
ausgerichtet, in Tirol hingegen nach Schulanen. 

- Im Landesschulrat für Oberösterreich gab es mehr übergreifende 
Verantwortungsbereiche als in Tiro!. 

17.2 (I) Beim Vergleich der Organisalionsslrukturen der Landesschulräte für 
Oberösterreich und Tirol war zu berücksichtigen, dass in Oberösterreich 
die Übenragung der Diensthoheit über die Landeslehrer und die Größe 
des Landes die Komplexität der Aufbauorganisation erhöhten. Dem
gegenüber erschien der Lande schulrat rur Tirol organisatorisch Ida
rer srrukturien. 

Es gab viel faltige Unterschiede zwischen den bei den überprüften Lan
desschulräten, beispielsweise waren die Rechtsabteilungen nach unter
schiedlichen Kriterien ausgerichtet. In diesem Zusammenhang wieder
holte der RH seine Kritik hinsichtlich der praktisch nicht vorhandenen 
Möglichkeit des BMBF, die Organisationsstrukturen der Landesschul 
räte zu beeinflussen (siehe TZ 10). 

(2) Der RH hielt fe t, dass die Übenragung der Diensthoheit über die 
Landeslehrer beim Landesschulrat rur Oberösterreich zusätzliche Auf
gaben mit sich brachte. Er stand bereich übergreifenden Verantwon
lichkeiten grundsätzlich positiv gegenüber, sah jedoch die Mehrfach
unterstellungen problematisch. 

Der RH kritisiene, dass der Landesschulrat für Oberösterreich keine 
StabsteIle zur Weneinheiten- Bewinschaftung auf Ebene der Amtsdi 
rektion eingefühn hatte. Er empfahl - auch wenn diese Aufgabe infor-
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mell wahrgenommen wurde - eine entsprechende StabsteIle umgehend 
im Geschäftsveneilungsplan vorzusehen. 

[3] Nach Ansicht des RH war die Organisation des Landesschulrats fUr 

Tirol zweckmäßig. Der RH stelltejedoch k.ritisch fest, dass die Fachin
spektoren der Amtsdirektion unmittelbar unterstellt waren. Er emp

fahl dem Landesschulrat rur Tirol, sie den pädagogischen Abteilungen 
zuzuordnen, weil sie aufgrund ihrer Aufgabe - Sicherung der Unter
richtsqualität - diesem Bereich systematisch zugehörig sind. 

17.3 Laur Srdlullgllahme des Lalldesschulrarsfor Tirol ergebe die Ellrspre
cI,ullg dieser Empfehlullg eille MehrjachullIersrellullg der Fachillspek
fOrell ullter mehrere for jeweils ullIerschiedliche Schular1e1l zusräll
dige Lalldesscl,ulillspektorell. Im Sillne des Grulldsatzes _der Ein/leit 
der FÜ/lrung- werde die derzeitige Zuordllung zur Amrsdirekriofl als 
silllwoller erac/lrer. 

17.4 Der RH präzisiene seine Empfehlung gegenüber dem Landesschulrat 
fUr Tirol insofern, als das bisherige Referat A 5 (Fachinspektorinnen] 

der Gruppenleitung C I wie die übrigen pädagogischen Abteilungen 
(C 11 bis C VII] unterzuordnen wäre. Diese Umorganisation bewirkt 
keine Mehrfachunterstellung und trägt nach Ansicht des RH zu einer 

effektiveren AufgabenerfUllung der Fachinspektoren bei. Der RH ver
blieb daher bei seiner Empfehlung, die Fachinspektoren den pädago
gischen Abteilungen zuzuordnen. 

Struktur und Aufgaben der Bezirksschulräte 

18.1 (1] Gemäß § 12 Bundes- SchulaufsichlSgesetz besland der Bezirksschul
rat - als Schulbehörde erster Instanz des Bundes - aus dem Vorsitzen

den des Bezirksschulrats, welcher der Leiter der Bezirksverwaltungsbe
hörde war, dem Kollegium des Bezirksschulrals9 sowie dem Amt des 
Bezirksschulrals. Die Geschäfte des Bezirksschulrats waren unter der 
Leitung des Vorsitzenden des Bezirksschulrats vom Amt des Bezirks

schulrats zu besorgen. In Städten mit eigenem Statut war rur die Lei
tung des inneren Dienstes des Amts des Bezirksschulrats ein rechts
kundiger Verwaltungsbeamter als Amtsdirektor des Bezirksschulrats 

9 Das Kollegium des Bczirksschulrats hatte grundsätzlich den Leiter der ßczirksverwaJ 
tungsbehörde als Vorsitzenden. Milgli~er mit ~('hließender Stimme: vom Land und 
den Orugt'meindcn (in Städten mh eigem:m Statut von der Stadtgemeinde) des pOliti
schen Bezirks zu bestellende MitgJiC'der (unter dent'n sich Eltemu~ile schuJbcsuchcndcr 
Kinder und Vt'nrtter der Lehrerschaft Z\I ~rlnden hanen) : Mitglieder mit beratender 
Stimme: Ve-nrtter gesel2llch anerkannlN Kirchen und Religionsge-me:inscharten. der 
Bezirk..sschulinspcktor. in Städten mit eigenem StalUt der Amtsdirektor des 8airk.$
schulrats. der Bezirksschularzt/Amtsarzt der Bezirksverwalt\lngsbehördC'. 

Bund 2015/13 
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zu bestellen. Die Bezirksschulräte hatten die Schulinspektion durch 
Beamte des Schulaufsichtsdiensts und Lehrer, die mit Schulaufsichts
funktionen betraut waren, auszuüben. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Organisation truktur der 
Bezirksschulräte: 

Abbildung 4: Organe des Bezirksscbulrats 

Kollegium 
des Belirksschulrats 

Vorsitzender des 
Bezirksschulrats 

Amt des Bezirksschulrats 
(Hilfsorgan für Vorsitzenden) 

stimmberechtigte und 
beratende MitgLieder 

Bezirksschulinspektor 
Verwaltungsbedienstete 

(in Städten mit eigenem Statut unter 
der Leitung eines Amt,direktors) 

Quellen: §§ 12 bis 15 Bundes-Schulaufsichtsgesetz; Darstellung RH 

Bund 2015/13 

(2) Der Bund hatte den Personal- und Sachaufwand der Bezirksschul 
räte zu tragen. Das erforderliche Personal des Amts des Bezirksschul
rats wurde, soweit es sich nicht um Schulaufsichtsbedienstete handelte, 
dem Bezirksschulrat auf Antrag seines Vorsitzenden mit Zustimmung 
des Präsidenten des Landesschulrats vOm BMBF zugewiesen. Die Bestel 
lung der Amtsdirektoren (in Städten mit eigenem Statut) oblag dem 
BMBF aufgrund eines Vorschlags des Kollegiums des Bezirksschulrats, 
welcher der Zustimmung des Kollegiums des Landesschulrats bedurfte. 

Die Länder hatten die in den Ausführungsgesetzen allenfalls vorgese
henen Entschädigungen (vor allem Sitzungsgelder und Reisegebühren) 
für die Mitglieder der Kollegien der Bezirksschulräte zu trage n. 

(3) Aufgabe des Bezirksschulrats war die Vollziehung der Bundeskom
petenzen in erster Instanz für die allgemein bildenden Pflichtschulen; 
dies umfasste im Einzelnen: 

- Verfahren im Zusammenhang mit dem Schulpllichtgeselz (z. B. Fra
gen des Schulbesuchs bei sonderpädagogischem Förderbedarfl, 
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- die im Schulunterrichtsgesetz für die Schulbehörde erster Instanz 
vorgesehenen Verfahren (z.B. Notenberufungen), 

- Schulaursicht (einschließlich regio nale Bildungsplanung und Qua

litätssicherung), 

- Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte des Bundes im Bereich derLan

desvollziehung im Landeslehrerdienstrecht (insbesondere im Zusam
menhang mit der Ernennung von Schulleitern) und bei Fragen der 

äußeren Schulorganisation owie der Schulerrichtung, -erhaltungund 

-aunassun g. 

18.2 Der RH stellte auch für die Ebene der Bezirksschulräte eine komplexe 

Verwaltungsstruktur mit sta rkem Einnuss des Landes auf die Schulbe
hörden des Bundes rest. Der RH wies kritisch aur die - bis zum Inkraft
treten der Schulbehörden - Verwaltungsreronm (siehe TZ 20) - aufwän

digen Abläure und Zustimmungserrordernisse für Personalaufnahmen 
im Verwaltungsbereich der Bezirksschulräte hin. Am Aufnahmepro

zess waren neben dem BMBF die Kollegien der Landes- und Bezirks
chulräte, der Präsident des Landesschulrats und der Vorsitzende des 

Bezi rksschu lrats beteiligt. 

Bezi rksschulräte in Oberösterreich und Tirol 

19.1 (1) In Oberösterreich bestanden bis Ende Juli 201 4 18 Bczirksschulräte 
mit 20 Bezirksschulinspektoren. lo Aurgrund der Größe der Bezirksschul

räte Linz-Stadt und Vöcklabruck waren hier jeweils zwei Pnichtschul
inspektoren tätig. Im Jahr 20I) waren - neben den Bezirksschulinspek
toren - an den Bezirksschulräten 57 Verwaltungsbedienstete (rd. 40 
VBÄ, zum Großteil Bundesbedienstete) beschäftigt. Die Bezirksschulräte 

waren häufig in den Bezirkshauptmannschaften eingemietet, wofür das 
Land dem Landesschulrat für Oberösterreich Miet- und Betriebskosten 
verrechnete. Hierfür sowie für den Personalaufwand der Verwaltungs

bediensteten und den Sachaufwand fielen im Jahr 2013 Aufwendungen 
in der Höhe von rd . 2 Mio. EUR an. Davon entfielen rd. 1,22 Mio. EUR 
aur die von den Bezirksschulräten wahrgenommenen Agenden im Rah

men der Übenragung der Dienslhoheit über die Landeslehrer." 

10 8raunau. E(rrding. Freistadt. Gmundcn. Grirskirchrn. Kirchdorf.Unz-Land. Unz-Stadt. 
Prrg. Riro. Rohrbach. Schärding. Steyr- land. St~T-Sladl. Urfahr- Umgrbung. VödJa
bruck. Wtls- Land. Wrls- Sladt 

11 Prrsonalausgaben Vrrwaltungsptrsonal ßrzirk..sschulräte gesamt abzüglich Personal
ausgaben V('rwaltungs~rsonal 8C'zirksschulrälc Landeslrhrtl'Verwaltung: Sachausga
hen Brzirksschulrälc grsamt abzuglich Sachausgabcn Br:zirksschulrätc: Landcslrhrtr
verwaltung In hrrungswrist antrilig btr~hn('1 aufgrund des P~rsonal~in5alzt'5) 
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(2) In Tirol bestanden bis Ende Juli 2014 zehn Bezirksschulräte. 12 Diese 

verfugten - abgesehen von den Bezirksschulinspektoren - über kein 

eigenes Bundespersona!. Aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahre 
1971 zwischen der Republik Österreich und dem La nd Tirol sowie einer 
Vereinbarung aus dem Jahre 1973 zwischen der Republik Österreich 

und der Stadt Innsbruck stellte das Land Tirol bzw. die Stadt Inns
bruck den Bezirksschulräten das erforderliche Verwaltungspersonal 
zur Verfügung. Dafür sowie für den Sachaufwand zahlte der Landes

schulrat für Tirol einen Pauschbetrag. Insgesamt fielen im Jahr 2013 

für die Bezirksschulräte in Tirol Ausgaben von rd. 286.000 EUR an . 

(3) Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Ausga

ben der Bezirksschulräte für Oberösterreich und Tirol j e Schüler. Lehrer 
und Schule für die allgemein bildenden Pflichtschulen im Jahr 2013 : 

Tabelle 3: Verwaltungsausgaben (Personal- und Sachausgaben) der Bezirksschulräte 
für Oberösterreich (ohne Landeslehrerpersonalverwaltung) und Tirol im 
Jahr 2013 

Jahr 2013 

Ausgaben l 

Ausgaben/ Schüler! 

Ausgaben/ Lehrer! 

Ausgaben/ Schule! 

Oberösterreich Tlrol 

in 1.000 EUR 

784,30 286,23 

in EUR 

7,32 5,43 

62,99 45,32 

930,37 522.31 

ohne Personalausgaben Schulaufsichtsorgane 
2 für allgemein bildende Pftichtschulen 

Quellen: 8MBF; Amt der Oberösterreichischen landesregierung; landesschulrat fur Oberösterreich; landesschutrat fur lirot 
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Die Ausgaben je Schüler und je Lehrer wa ren in Oberösterreich um 
mehr als 34 'lb und die Ausgaben j e Schu le um beinahe 80 'lb höher 
als in Tiro!. 

11 Innsb nJd-Sl adt. lnnsbruck -LandJOst.lnnsb ruck-land/W~t. Imsl. Kilzbühel. Kufstein. 
La ndttk. lienz. Rnltte. SChW 3Z 
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19.2 Der RH stellte Unterschiede bei den Ausgaben fUr die Bezirksschulräte 

in Oberösterreich und Tirol fest. Nach Ansicht des RH war die Vereinba
rung zwischen Bund und Land Tirol, gemäß der die Verwaltungsaufga

ben der Bezirksschulräte von den Landesbediensteten der Bezirkshaupt
mannschaften miterledigt wurden, fUr die kostengünstigere Situation in 
Tirol verantwortlich. Die niedrigen Ausgaben je Schule waren jedoch 

auch auf die gegenüber Oberö terreich vergleichsweise hohe Zahl an 
allgemein bildenden POichtschulen in Tirol zurückzufUhren. 

Wenn auch die in Tirol praktizierte Besorgung der Verwaltungsagenden 
der Bezirksschulräte durch Landesbedienstete der Bezirkshauptmann

schaften grundsätzlich eine kostengünstige Verwaltungskooperation 
darstellte, verwies der RH auf eine diesbezüglichen dienstrechtlichen 
Bedenken (siehe TZ 38). Ebenso kritisiene er, dass es in der Schulver

wallUng Behörden gab, die aufgrund ihrer geringen Größe die Beschäf
tigung von eigenem Verwaltung personal nicht rechtfertigten. 

Verwaltungsreform 

20.1 (I) Mit dem Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz 20131l wurde 
mit Wirkung vom I. August 2014 die Behördeninstanz der Bezirks

schulräte abgeschafft. Die Aufgaben der Bezirksschulräte waren weiter
hin - nunmehr unter der Zuständigkeit der Landesschulräte - in den 
,AußensteIlen des Landesschulrats' wahrzunehmen. Diese Außenstel
len des Landesschulrats konnten auch bezirksübergreifend (,Bildungs
region') eingerichtet werden. Die Bezirksschulinspektoren fUhnen ab 

I. August 2014 die Bezeichnung POichLSchulinspektoren. 

(2) Da im Ländervergleich eine ungleichgewichtige Struktur der Schul
aufsicht aufBezirksschulratsebene bestand, entwickelte das BMBF ein 

Benchmarksystem, das die Zahl der zu betreuenden Schulen, Leh
rer und Schüler je Bezirksschulinspektor darstellte. Die nachfolgende 

Tabelle zeigt diesen Vergleich : 

Il BGBI. I Nr. I &I/201l 

Bund 2015/13 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)72 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H 
Organisationsstrukturen Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 

landesschulräte 

Tabelle 4: Betreuungsrelationen - Bezirksschulinspektoren 

Schuljahr 2010/2011 

Ausgangssituation 

6stamtdl 
Oberösterreich 

Tirol 

Benchmarksystem 

6stamtdl 
Oberösterreich 

Tirol 

Ouellen: BMBF; Darstellung RH 

Bund 2015/13 

Bezirksschul- Schulen/Bezlrks- lehrer In Schüler/Bezlrks-Inspektoren - Köpfen/Bezirks-
Planstellen schultnspektor schultnspektor schulinspektor 

Anzahl 

130 III SOli 4.513 

20 45 632 5.546 

10 59 640 5.489 

104 411 636 5.641 

20 45 632 5.546 

10 59 640 5.489 

Die Kennzahlen der Ausgangssiluation verdeutlichten die unter
schiedlichen Beueuungsverhältnisse in den einzelnen Ländern. Daher 
wurde in den Erläuterungen zum Schulbehörden- Verwaltungsreronn

gesetz eine Anpassung der Betreuungsverhältnisse bis zum Ende des 
Jahres 2018 vorge ehen und die Reduktion von \30 Planstellen für 

BezirksschulinspeklOren/Pflichtschulinspektoren aur 104 in Aussicht 
genommen. In den überprüften Ländern Oberösterreich und Tirol war 
aufgrund des Benchmarks keine Personalreduktion vorzunehmen. 

(J) Durch die Personalreduktion sollten bis zum Jahr 2018 Einspa

rungen von insgesamt rd. 2,86 Mio. EUR erzielt werden. Eine weitere 
Einsparung könnte durch den Wegrall der Kollegien der Bezirksschul
räte in den Haushalten der Länder bewirkt werden. 14 

Die österreichweit rd . 151 VBÄ an Verwaltungspersonal der Bezirks

schulräte sollten nach der Schulbehörden- Verwaltungsreform kon
stant bleiben, wobei man sich - laut Regierungsvorlage - aufgrund 
von Synergiegewinnen ein Absinken erhoffie. 

20.2 (I) Der RH stellte rest, dass mit der Schulbehörden- Verwaltungsreronn 
zwar eine Behördenebene abgcschaffi wurde. deren Aurgaben jedoch 

unveränden aur die Landesschulräte bzw. deren Außenstellen überge
gangen waren. Der RH verwies aur den Vorschlag der Arbeitsgruppe 

14 Oi~ Kollegi~n umfassten östtrrtichwtit rd . 1.)00 MilgJiNIn. Für di~ fteltn KoslI:n 
dcr 8(:Sullung. Rti~tbOh~n und Sitzungsgtldtr an. Oie bisherigen Gnamtausgatxn 
wurden in den Ert~uttrung(n zum SchulbchOrdcn-Verwal[ungs~rormg~t2 2011 nicht 
bttiffcrt. Für die- KolI~i(n der Bairtsschulrätc in Tirol fieltn Im Jahr 201) keine Aus
gabc:n an. Für die Kollrgien dcr BezirksschuJrttC' in Obc:rö5trl'1T1Ch fte)en im Jahr 201] 
Ausgabtn in d~r Höht von rd. 6.]00 EUR an. 
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Verwaltung Neu, .Schulverwaltung - Lösungsvorschläge der Exper
tengruppe", (2009), S. 4 und 15, hinsichtlich der Einrichtung einheit 
licher regionaler Einheiten (Bildungsdirektionen) rur die Steuerung, 
Kontrolle und Aufsicht der Schulen und der Ressourcenverwaltung. 

Mit der Schulbehörden-Verwaltungsreform werden die Reformvor
schläge hinsichtlich der regionalen Ebene teilweise aufgegriffen. Ange
sichts des bestehenden Reformbedalfs im Bereich der Schulverwalrung 
handelt es sich nach Ansicht des RH allerdings nur um einen kleinen 
Beitrag zur Verwaltungsreform und nicht um eine umfassende Reform, 
die den aus budgctärer Sicht erforderlichen Einsparungsmöglichkeiten 
bzw. einer effizienteren Mittelverwendung im Sinne der Schüler die
nen oll. 

(2) Der RH wiederholte seine bereits in der Begutachtung des Gesetzes
entwurfs vertretene Ansicht, dass die Angaben zu möglichen Syner
gieelTekten und Einsparungen beim Verwaltungspersonal nicht nach
vollziehbar dargestellt waren. " 

Umsetzung in Oberösterreich und Tirol 

21.1 (I) Aufgrund der Schulbehörden- Verwaltungsreform kündigte der 
Landesschulrat für Oberösterreich im Jahr 2014 die für die Bezirks
schulräte Linz- Stadt, Linz-Land und Ulfahr-Umgebung angemieteten 
Büroräume und brachte die PnichtschulinspcklOren in den Räumlich 
keiten des Landesschulrats rur Oberösterreich unter. Dieser Einsparung 
von rd. 62.000 EUR jährlich standen einmalige Aufwendungen in der 
Höhe von rcl. 33.000 EUR für Adaptierungen der Büroräumlichkeiten 
im Landesschulrat rur Oberösterreich gegenüber. 

Weiters war Ende Oktober 2014 die Zusammenlegung der Räumlich
keiten der Bezirksschulräte rur Steyr- Stadt und Steyr- Land sowie der 
Büros der Bezirksschulräte rur Wel -Stadt und Wels-Land geplant. Dies 
würde eine weitere Einsparung VOn rd. 5.000 EUR bzw. 12.000 EUR 
jährlich ergeben. 

Im Zuge der Aunösung der Bezirksschulräte wurden die drei Planstel 
len der rechtskundigen Amtsdirektoren des Bezirksschulrats in den Sta
tutarstädten Linz, Steyr und Wels folgendermaßen zusammengelegt: 
Linz 40 %, Steyr und Wels je 25 %. Somit stand ab I. August 2014 
eine Juristenplanstelle im Ausmaß von 90 % dem Landesschulrat rur 
Oberöstcrrcich zur Verfügung. 

" St<lIungn.hm< drs RH 127/SN-SI9fME XXIV. GPI 
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Die übrigen Mitarbeiter der 18 Bezirksschulräte in Oberösterreich (rd. 
40 VBÄ) verblieben in den an Stelle der Bezirksschulräte eingerichte
ten AußensteIlen des Lande chulrat. 

(2) Mit Wirkung vom 31. Dezember 2014 kündigte der Landesschulrat 
für Tirol die Vereinbarung mit der Stadt Innsbruck betreffend den Per
sonal- und Sachaufwand des Bezirks chulrats Innsbruck- Stadt (siehe 
TZ 19). Der Landesschulrat für Tirol beabsichtigte die Anmietung von 
Räumlichkeiten, in denen die POichtschulinspektoren für Innsbruck
Stadt, Innsbruck-Land/Ost und Innsbruck- Land/West gemeinsam mit 
den schulpsychologischen Beratungsstellen untergebracht werden sol 
len. Durch die gemeinsame Nutzung von Verwaltungspersonal rechnete 
der Landesschulrat für Tirol mit einer Einsparung von rd. 29.000 EUR 
jährlich. Die Vereinbarung mit dem Land Tirol (siehe TZ 19) bestand 
nach wie vor. 

21.2 Der RH hielt fest, dass die Landes chulräte für Oberösterreich und Tirol 
durch die Zusammenlegungen der Büros der Pflichtschulinspektoren 
und Nutzung von Synergien geringfügige Einsparungen erzielen wer
den. Der RH bemängelte jedoch, dass in den bei den überprüften Län
dern weitere Reforrnschrille unterblieben, die weitergehende Einspa
rungen zur Folge hätten. 

Der RH empfahl den Landesschulräten für Oberösterreich und Tirol, 
den durch die (geplante) räumliche Zusammenlegung von AußensteI
len des LandesschulralS eingeleiteten Konzentrationsprozess in Rich
tung der Schaffung von Bildungsregionen fonzuführen. Dabei wären 
die Auslastung des Personals zu evaluieren und gegebenenfalls Syner
giepotenziale zu nutzen. Weiters empfahl der RH den Landesschulräten 
für Oberösterreich und Tirol, für die AußensteIlen eine Mindestgröße 
anzustreben, sodass die Beschäftigung von Bundespersonal sinnvoll 
möglich ist. 

21.3 Der Landesschulrat für Tirol fühne dazu in seiner Stellungnahme aus, 
dass nach bereirs erfolgten Zusammenlegungen eine sill/wolle Grö
ßenordnung im Bereich Innsbruck erreicht werde, die den Einsatz von 
eigenem Bundespersonal rechrJen·ige. Eine weitere Konzentration sei 
sinnvoll; mangels ausreichender finanzieller Millel und mangels Plan
stellen des Landesschulrats für Tirol sei dies derzeit nicht möglich . 

21 .4 Der RH bestärkte den Landesschulrat furTirol. den eingeleiteten Kon 
zenlrationsprozess in Richtung der Schaffung von Bi ldungsregionen 
konsequent fonzuführen. Dabei wären z.B. durch Umschichtungen suk
zessive Planstellen für die AußensIelIen des Landesschulrats zur Ver
fugung zu stellen und diese mit Bundesbediensteten zu besetzen. 
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Exkurs: Neugestaltung der Schulverwaltung des Landes Tirol 

22.1 Das land Tirol nahm die Reformen im Bereich der Schulverwaltung 
des Bundes zum Anlass, auch die Schulverwalrung des landes neu zu 
gestalten. Das neugefasste Tiroler lehrer- Diensthoheilsgesetz 201416, 

das mit I. Jänner 2015 in Kraft tral, sieht im WesenLlichen Folgendes 
vor: 

- Übertragung der in Ausübung der Diensthoheit bisher den 
Bezirksverwaltung behörden obliegenden Aufgaben an die Landes
regierung, 

- Neuordnung der Dienstbehörden. deren Anzahl von drei (Landes
regierung, Bezirksverwallungsbehörde, Schulleiter) auf zwei ver
ringert wird (Landesregierung und Schulleiter), 

- Reduktion der leistungsfeststellungskommissionen von elf auf eine 
und 

- Einrichtung des Amts der Landesregierung als Disziplinarbehörde 
auch für den Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen und 
Übernahme der damit zusammenhängenden Aufgaben von den 
Bezirksverwaltungsbehörden. 

Dieser Kompetenzübergang von den Bezirksverwaltungsbehörden bzw. 
von der Stadt lnnsbruck auf die Landesregierung wird für das land mit 
Mehrkosten verbunden sein. weil die Personalkosten für die Besorgung 
der Landesschulverwallung im Bezirk lnnsbruck- Stadt (zwei VBÄ) 
nicht mehr die Stadt lnnsbruck, sondern das Land Tirol zu tragen hat. 
Gleichzeitig war jedoch nicht gewährlei tet, dass sich der Personal
stand der Stadt lnnsbruck reduziert. 

22.2 Der RH anerkannte die Reformbemühungen im Bereich der Landes
schulverwaltung, wodurch grundsätzlich Einsparungen möglich wären. 
Er vermerkte jedoch, dass aufgrund des Kompetenzübergangs von der 
Stadt Innsbruck Mehrkosten für das Land die Folge sein könnten. Der 
RH empfahl dem Land Tirol. durch die Nutzung von Synergiepoten
zialen diese Mehrkosten zu egalisieren. 

22.3 Das Lalld Tirol teilte ill seiller Stellullgllahme mit, dass es sich de'l 
mit der AuflöSlllig der Schulverwaltullg auf Ebene der Bezi,ksvf>nval
rUllgsbellö,dell eillilergchellden SYllergiepotellziale1l bewusst sei. Die 
Lokalisierung ,md Nutzullg diese, Potellziale sei - im Hillblick auf die 

" LGBL Nr. 15/201 4 i.d.g.f . 
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Landesschulräte 

ersr seir 1. Jänner 2015 wirksame Ällderullg der Behärdensrrukrur -
Gegellsralld eines laufellden Prozesses. 

22.4 Der RH bekräftigte gegenüber dem Land Tirol seine AufTassung, den 
eingeleiteten Reformprozess konsequent zur Hebung von Synergiepo
tenzialen zu nutzen. 

23.1 Die Landesschulräte für Oberösterreich und Tirol hatten jeweils ihren 
eigenen Intemetauftritt. Diese Homepages waren unterschiedlich 
gestaltet. Die Startseite verwies nicht auf das BMBF und enthielt kei
nen Hinweis, dass es sich beim Landesschulrat um eine Bundesbehörde 
handelt. Die Homepages waren auch nicht barrierefrei gestaltet. 

23 .2 Der RH kritisierte die uneinheitliche Gestaltung der Homepages sowie 
die fehlende Darstellung der Landesschulräte als Bundesbehörden. 
Angesichts der Tatsache, dass die Homepages schon erstellt waren 
und nach Maßgabe einer Kosten - Nutzen- Abschätzung empfahl der 
RH dem BMBF, den Landesschulräten eine Grundstruktur zur Einord
nung vorhandener Inhalte vorzugeben. Weiters empfahl der RH dem 
BMBF sicherzustellen, dass die Landesschulräte bei ihrem Internetauf
tritt zu erkennen geben, dass es sich um eine Bundesbehörde handelt, 
erwa mit der Verwendung des Logos des BMBF und einer Verlinkung 
zur Homepage des BMBF auf der Stanseite des Landesschulrats. Auch 
regte er an, die Homepages behindertengerecht zu gestalten. 

23 .3 Das BMBF reilre in seiner Srellungllahme mit, dass im Rahmen regel

mäßiger Absrimmungsbesprechungen mir den IT- Vera'ltworrlichen der 
lAndesschulräre auch die Themarik der Homepages angesprochen wor
den sei. Ein Projekr des BMBF zum Thema _Informations- und Kom 

munikarionsprozesse BMBF - lAlldesschulräre - BUllde chulen" sehe 
eine Grundstruktur der Homepages der lAndesschulräre, die VelWell
dUlIg des Logos sowie eine Verlinkung der BMBF- Homepage auf deli 
Starrseiren der lAndesschulräre vor. Auch der Ausbau der barriere
freien Implementierung der gegensrälldlichen Internerseirell werde sei
teils des BMBF weirerverjolgl. 

23.4 Ungeachtet der bisher in den Abstimmungsgesprächen angesprochenen 
Thematik Homepages und des eingeleiteten Projekts des BMBF betonte 
der RH gegenüber dem BMBF nachdrüCklich die Notwendigkeit, ent
sprechende Maßnahmen operativ umzusetzen, um einheitliche und 
verbesserte Homepages der Landesschulräte zu verwirklichen. 
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24.1 Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Ausgaben der 
Ämter der Landesschulräte für Oberösterreich und Tirol (einschließ
lich der Bezirksschulräte) von 2009 bis 2013: 

Tabelle 5: Ausgaben der Ämter der landesschulräte für Oberösterreich und Tirol 

(einschließlich Bezirksschulräte) von 2009 bis 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009 bis 2013 

in 1.000 EUR in '10 

Personalausgaben 11.352,80 11.398,21 11.201,25 11.453,33 11.702,66 3,08 

Sachausgaben 1.927,68 2.313,06 2.096,70 3.005,04 2.539,94 31 ,76 

GeHmbulgilben 13.280,48 13.711,27 13.297,95 14.458,37 14.242,60 7,24 

Personalausgaben 5.706,54 5.413,78 5.351,32 5.655,53 5.761,48 0,96 

Sachausgaben 1.265,86 1.370,70 1.255,20 1.291,85 1.670,08 31,93 

GeHmbulgilben 6.972,40 6.784,48 6.606,52 6.947,38 7.431,56 6,59 

Qu!llen: Budgetstandsberichte; HIS-Abfragen (Landesschulrat für Oberösterreich, landesschulrat für liral); Berechnungen RH 

174 

Der starke Anstieg der Sachausgaben im überprüften Zeitraum war 
auf die zunehmende Anzahl an betrauten Schulaufsichtsbediensteten 

zurückzuführen (siehe TZ 41). Insgesamt stiegen die Ausgaben zwischen 
2009 und 2013 sowohl beim Landesschulrat für Oberösterreich als auch 
beim Landesschulrat fürTirol umjeweils rd. 7 'Ib an. Im Vergleich dazu 
stiegen die Ausgaben für das Kapitel 30 (Teil Ulllerricht) bzw. die Glo

balbudgets 30.01 (Steuerung und Services) und 30.02 (Schulen ein
schließlich Lehrpersonal) im selben Zeitraum um rd. 13,5 'Ib. 

Neben den Personalausgaben fielen im Landesschulrat für Oberöster
reich im Jahr 2013 insbesondere folgende Ausgaben an: Inlandsdienst 
reisen (rd. 178.000 EUR). Miet- und Pachtzinse (rd. 155.000 EUR), Werk
leistungen durch Drine (rd. 119.000 EUR). Energie (rd. 73.000 EUR). 
Instandhaltung von Maschinen (rd. 50.000 EUR) sowie Telefongebühren 

(rd. 25.000 EUR); im Landesschulrat für Tirol Inlandsdienstreisen (rd. 
123.000 EUR). Instandhaltung von Gebäuden (rd. 117.000 EUR). Miet
und Pachtzinse (rd. 88.000 EUR), Energie (rd. 61.000 EUR). Werkleis

rungen durch Drine (rd. 59.000 EUR) sowie Ausgaben für Druckwerke 

(rd. 36.000 EUR). 
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24.2 Der RH stellte fest. dass in den Ämtern der Landesschulräte für Ober
österreich und Tirol die Ausgaben im überprüften Zeitraum mit rd. 
7 ~ moderat anstiegen, insbesondere im Vergleich zur Steigerungs
rate der gesamten Unterrichtsverwaltung von rd. I 3,50 ~. 

24.3 Laur Srellungnahme de BMBF sei die Fesrsrellullg hillsic/lr/ich der 
Kosrensrrigerungsrare der gesamren Unrerrichrsverwa/rung dahillgehend 
zu relarivieren, dass den Landessc/lulrären zuzurechnender Sachauf
wand (PM-SAP, HV-SAPI im Inreresse eiller verwa/rungsökonomischen 
Vorgangsweise (Vemleidung redundanrer Verrechnungs- bzw. Auszah
lungsprozessel der Zenrralsrelle oder als zentraler Service verrechner 
werde. 

24.4 Der RH stimmte dem BMBF hinsichtlich einer verursachung gerechten 
Zuordnung der Ausgaben zu. Er erwidenejedoch, dass es in der Inge
renz des BMBF lag, die zentral erfassten, aber den Landesschulräten 
zuzurechnenden Aufwendungen auch an diese buchtechnisch weiter 
zu verrechnen. Damit könnte auch das Kostenbewusstsein der Lan
desschulräte verstärkt werden. 

25.1 Während der Landesschulrat rur Tirol seine rr -Anlagen selbst betreute, 
hatte der Landesschulrat für Oberösterreich die rr - Betreuung weitge
hend an das Land Oberösterreich ausgelagen,11 Das Land Oberöster
reich verrechnete dafür pauschale Betreuungsentgelte je rr -Arbeits
platz, Drucker und Multifunktion gerät; im Jahr 2012 (20))) insgesamt 
rd. 421.000 EUR (423.000 EUR). 

Für die Vergleichbarkeit der rr -Ausgaben der beiden überprüften Lan
desschulräte reduziene der RH die gesamten rr -Ausgaben la des Lan
desschulrats für Oberösterreich um 40 ~ entsprechend dem 60:40-

Venrag rur den Anteil des Landes Oberösterreich aus der Übertragung 
der Diensthoheit über die Landeslehrer. Bei den rr - Arbeitsplätzen des 
Landesschulrats für Oberösterreich wurden jene ausgeschieden, die auf 
den Bereich der Landeslehrcrpersonalverwaltung entfIelen. Der Ver
gleich der rr -Ausgaben erbrachte folgendes Ergebnis: 

17 V~lTlnbarung aus 1996 zwisch~n Land ObtrOsttrrtich und LandtsS<"hulral tur Otxr
östtrrtich 

.1 Ptrsonal - und Sachausgabfn für rr sowiC' In Tiro! dir Ausgalxn für rr - Anlagtn : für 
bt'idC' landessc:hul~t(' einschließlich der rr - Ausgabt" dir dirt:kt btim Bund anfallt" 
(z.B. Ausgabt" für Kanzlt'iinformationssyslt'm. ror Bnoldungsabwlcklung) 
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Tabelle 6: Ausgaben je IT -Arbeitsplatz an den Landesschulräten für Oberösterreich 
und Tirol 

Jah r 2012 2013 

IT - Ausgaben in 1.000 EUR 

Landesschulrat für Oberösterreicht 796,43 814,90 

Landesschulrat für Tiral 393,25 397,35 

IT -Arbeitsplätze Anzahl 

Landesschulrat für Oberösterreich' 194 194 

Landesschulrat für Tiral 123 123 

IT- Ausgaben/IT- Arbeitsplatz in EUR 

Landesschulrat für Oberästerreich 4.105,31 4.200,51 

Landesschulrat für Tiral 3.197,15 3.230,48 

1 Gesamtausgaben minus 40 Gfo (Ante il des landes Oberösterreich für landeslehrerpersonalverwaltung) 
l IT-Arbeitsptätze gesamt minus lT- Arbeitsplätze für landeslehrerpersonalverwaltung 

Quellen: Landesschulrat für Oberösterreich; Landesschulrat für TiTol; Berechnungen RH 

176 

Die Ausgaben pro IT -Arbeitsplatz waren in Oberösterreich um mehr 

als 25 % höher als in Tiro!. 

25.2 Der RH stellte fest, dass die Ausgaben pro IT - Arbeitsplatz im Landes
schulrat fLir Oberösterreich höher waren als jene des Landesschulrats 
für Tira!. In Anbetracht seiner geringeren Größe hatte der Landesschul
rat für Tirol nach Ansicht des RH in Relation zum Landesschulrat für 
Oberösterreich jedoch mehr IT -Arbeitsplätze. 

An gesichts der beträchtlichen fT - Ausgaben empfahl der RH dem BMBF. 
die fT - Arbeitsplätze und IT - Ausgaben der Landesschulrätc öslerreich
weit zu evaluieren und darauf aufbauend ein Benchmarksystem zu 

entwickeln sowie Einsparungspotenziale auszuschöpfen. Der RH emp
rahl dem Landesschulral für Oberöslerreich, die Vereinbarung mit dem 
Land Oberösterreich zur IT - Betreuung auf Angemessenheit zu prüfen 
und gegebenenfalls zu adaptieren. 

25 .3 Das BMBF verwies in seiner Ste/lungnaillne auf die im Rahmen des fT

Konsolidierungsgesetzes 20 12 erfolgle Anpassung der IT - Arbeitsplätze 
an den umdesschulrälen an die Anforderungen der Bundesc/ient
Architektur und auf das vom RH posiri v bewertete einheitliche elek

nOllische Aktensy tem all allen Landesschulräten. Grund ätzlich sei eS 
sinnvoll und zielfiil1rend, auch die eillzeillol IT- Ausgaben zu erheben 
lind dllrch Srarldardisierung sowie Vereinheitlichung der unlerschied

lielten fT- Systeme elltsprechellde SYllergien zu erzielen. Das BMBF 
werde in diesem Zusammenhang die Entselleidung der Bildungsre-
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Jonn im Herbst abwarten, so da allfällig neue Zuständigkeiten ent
sprechend berücksichtigt werdelI könllell. 

Laut Stellungllallme des LOlldesschulratsfür Oberösterreicll sei bei der 
Berechnullg der lT- Persollalkoste/l die Orga/lisationseinheit UPlS der 
U/lterabteilung A2B VOll der Berechllu/lg der Ausgabe/l je IT- Arbeits
platz auszunehmen. Die Unterabteilung A2B/UPIS seifür die Ullterstüt
zung der Sc/wien im Bereich UPlS zuständig. Weiters seien die Aus
gabenfür PM- SAP Lizenzen für Arbeitsplätze on Bundessclwlell bzw. 
höhere Privatschulen nicht ill die Berechnung des RH eillzubeziehell. 
Somit lägen nach Berechnullg des Landesschulrats für Oberösterreich 
die AusgabeIl je IT- Arbeitsplatz ill Oberösterreich im Jahr 2012 bei 
2.976,]9 EUR. 

25 .4 Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Oberösterreich, dass der 

Landesschulral für Tirol ebenfalls für die Unterstützung der Schulen 
im Bereich UPIS zuständig war und die don anfallenden Ausgaben 
ebenfalls in der Berechnung berücksichtigt wurden. Ein Abzug für die 
Lizenzen an den Schulen in der Berechnung für die durchschnittlichen 

IT - Ausgaben erschien dem RH nicht gerechtFenigt, weil der Landes
schulrat als PersonalsteIle für sämtliche Bundeslehrer und damit für die 

Verwaltung des Personals an Schulen zuständig war. Der RH ergänzte, 
dass auch in Tirol die SAP- Kosten berücksichtigt worden waren. Er 
verblieb daher bei seiner Kritik. 

26. 1 Das BMBF flihne 2005 in der Zentralstelle eine Kosten- und Leistungs
rechnung ein. Sie umfasste eine Kostenar1en-, Kostenstellen - und 

Kostenträgerrechnung und wurde vor allem flir die Planung, die Bud
getaliokation und das Budgetcontrolling verwendet. Für den Bereich 

der Landesschulräte wurde im BMBF eine Kostenanen - und Kosten
steIlenrechnung für die Personal - und Sachkosten'9 installien. Die 
beiden überprüften Landesschulräte selbst hatten zur Zeit der Geba

rungsüberprüfung weder eine Kosten - und Leistungsrechnung einge
fühn noch gab es eine Ressourcenerfa sung. 

26.2 Der RH stellte kritisch fest, dass das BMBF nur über Basisinrormati
onen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung zu den Landes
schulräten verfügte; detaillier1e Kostenrechnungsdaten flir die Landes
schulräte flir Oberöslerreich und Timl jedoch nicht vorhanden waren. 

Dadurch war es auch nicht möglich, Aussagen über die Kosten der 
einzelnen Leistungsbereiche der Landesschulräte (z.B. Kosten des Kol
legiums, Kosten der Lehrerpersonalverwalrungl zu treffen. 

11) gtglitdcn in Amt des Landesschulrats. schulpsychologisrhl." Bt ra tungsstelt en und 
Bairlsscbul rä.lt 
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Der RH empfahl dem BMBF. in Abstimmung mit den Landesschulräten 

entsprechend der Größe und Aufgabenbereiche (mit/ohne Übertragung 
der Dienslhoheit über die Landeslehrer) der einzelnen Landesschulräte 
eine angemessene Kosten - und Leistungsrechnung bei diesen einzu
führen . Dadurch könnten Benchmarks geselzt und eine wirkungsori 

entierte Steuerung der Landesschulräte unterstützt werden. 

26.] Da BMBF rei/re in sriller Srellullgnahme mir, dass es die Empfehlung 

zur Eillführung riller der Größe und den Aufgabenberrichen allgemes

senen Kosren- und Leisrungsrechnung prüfen werde. 

26.4 Der RH erinnerte das BMBF daran, dass ihm keine detaillierten Kosten

und Leistungsrechnungsdaten für die Landesschulräte - und damit 
keine steuerungsrelevanten und wirkungsorientierten Grundlagen (z.B. 
Benchmarks) für die einzelnen Leistungsbereiche der Landesschulräte -

zur Verfügung standen. Er bestärkte deshalb das BMBF in seiner in der 
Stellungnahme zum Ausdruck gebrachten Intention und bekräftigte 

seine Empfehlung. eine angemessene Kosten- und Leistungsrechnung 
bei den Landesschulräten in Abstimmung mit die en einzuführen. 

21.1 (I) In beiden überprüften Landesschulräten fiihrte grundsätzlich die für 

Haushaltsangelegenheiten bzw. BudgetvelWalrung zuständige Fach
abteilung20 Bestellungen von Lieferungen und Leistungen unabhän 
gig von der Höhe des Bestellbetrags selbstständig durch . Dies erfolgte 
nach Absprache mit dem Landesschulratsdirektor, es gab aber keine 
schriftlichen Anweisungen bzw. Betragsgrenzen, ab denen der Lan

desschulratsdirektor zwingend zu befassen war. 

(2) Auf der dem RH zur Zeit der Gebarungsüberprüfung (Mai 2014) für 

den Landesschulrat rur Oberösterreich übergebenen Liste der Anord
nungsberechtigten schien noch der pensionierte Landesschulratsdirek
tor auf. Auch die entsprechende Liste von Tirol vom Dezember 2011 

war nicht auf aktuellem Stand. 

21.2 (I) Der RH stellte fest, dass die Abwicklung der Bestellungen zwar 
grundsätzlich den Haushaltsvorschriften entsprach ; er bemängelte 

jedoch. dass die Abläufe und Verantwortungsbereiche nicht schriftlich 
festgelegt waren. Er empfahl den Landesschulräten rur Oberösterreich 
und Tirol, ein umfassendes internes Kontrollsystem sicherzustellen. 

Die Abläufe und Verantwortlichkeiten für das Bestellwesen sollten 
schriftlich festgelegt und Betragsgrenzen. ab denen die Mitbefassung 

10 Oberöslerreich: Ableilung A4 - Winsch"ftsabltilung; Tirol : Rcrerill A2 - lIaushalts
und Wohnungsangelegenheiten 
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des Landesschulratsdirektors zwingend vorgesehen ist. eingeruhn wer

den . 

(2) Der RH krilisiene, dass bei beiden überprüften Landesschulräten 

die Liste der Anordnungsberechtigten zur Zeit der Gebarungsüberprü
fung nicht aktuell war. Er emprahl den Landes chulräten rur Oberöster

reich und Tirol, die Liste der Anordnungsberechtigten zu aktualisieren. 

27.3 Laut Stellungnaltme des Landesschulrats fiir Tirol werde der Empfeh
IUlIg des RH elltsproclren. Die Liste der Allordllungsberechtigtell sei 
aktualisiert wo rdell . 

28.1 (I) Gemäß Revisionsordnung war die Interne Revision des BMBF auch 

rur die nachgeordneten Dienststellen zuständig. Weder der Landes
schulrat rur Oberösterreich noch der Landesschulrat rur Tirol wurden 

bisher durch die Interne Revision des BMBF geprürt. 

(2) Beim Landesschulrat rur Oberösterreich randen in den Jahren 2009 

und 2012 Nachprüfungen durch die Buchhaltungsagentur des Bundes 
(BHAG) statt. Gegenstand der Prüfungen waren dabei vor allem die 
Geld- und Sachenverrechnung einerseits und der Fachbereich Besol

dung andererseits. Die Prüfungen zeigten einige geringrugige Män
gel aur, die vom Landesschulrat rur Oberösterreich umgehend beho
ben wurden. 

(3) Beim Landesschulrat rur Tirol randen in den Jahren 2009 und 2011 

je eine sowie im Jahr 2013 zwei Nachprüfungen durch die BHAG stan. 
Gegenstand der Prüfungen waren dabei vor allem der Gebarungsvoll
zug, der Zahlungsverkehr, die Inventar- und Materialverwaltung und 

das Beschaffungswesen sowie das Personalwesen. Bei der Belegprü
fung 2013 stellte die BHAG einige Mängel rest. die vor allem rormeller 

Natur waren. In besondere kritisiene sie, dass bei einer Vielzahl von 
Belegen keine Minelvormerkung angelegt worden war (siehe TZ 29). 

28.2 Der RH bemängelte, dass bisher seitens der Innenrevi ion des BMßF 
noch keine Prüfungen der Landesschulräte stangefunden haben, 
obwohl der Wirkungsbereich der Innenrevision gemäß der Revisions
ordnung das gesamte Resson des BMBF umrasste. Er anerkannte, dass 

die bei den überprüften Landesschulräte regelmäßigen Prüfungen durch 
die BHAG unterzogen wurden. 
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Er empfahl dem BMBF, fallweise auch an den Landesschulräten Prü
fungen durch die Interne Revision durchzumhren. Insbesondere jene 
Bereiche, die von den Prüfungen der BHAG nicht umfasst waren, sollten 

von der Internen Revision regelmäßig geprüft werden. 

28.3 Laut Srellungnahme des BMBF habe es diesbezüglich bereirs Planungen 

eingeleirer. 

29 .1 (1) Der Zuteilungsprozess lief üblicherweise in folgenden Schritten ab: 

- Zu Beginn des jeweiligen Schuljahres forderte das BMBF die Lan
desschulräte auf, die entsprechenden vorjährigen Infrastrukturda

ten der Schulen in Planungsformulare einzutragen. Im Bereich bei

der überprüfter Landesschulräte tätigten die Schulen diese Eingaben 
selbst. Anschließend führte der jeweilige Landesschulrat Kontrol 

len durch. 

- Die Landesschulräte gaben die kontrollierten Infrastrukturdaten und 
die außerordentlichen Investitionen (Einrichtungs- und Ausstat

tungserfordernis e von Neu-, Zu- und Umbauten) der Schulen im 
Oktober bzw. November dem BMBF bekannt. 

- Auf diesen Daten basierend berechnete das BMBF die Ausgaben
höchstbeträge je Schule. Im Jänner bzw. Februar fand eine Bespre
chung des BMBF mit den Landesschulräten über die Finanzierung 

der außerordentlichen Investitionen statt. 

- Im März bzw. April übermittelte das BMBF die für das laufende Jahr 
berechneten Ausgabenhöchstbeträge (einschließlich einer Aufstel 
lung der zur Finanzierung vorgemerkten außerordentlichen Inves

titionen) schulweise an die Landesschulräte. 

Voraussetzungen für diesen Zeitplan waren der rechtzeitige Be chluss 

eines Bundesftnanzgesetzes und das Vorliegen der entsprechenden 

Durchführungsbestimmungen des BMF. 

(2) Die Bekanntgabe der Ausgabenhöchstbeträge an die Landesschul

räte durch das BMBF erfolgte 

- für das Jahr 20 12 am 24. April 2012. 

- für das Jahr 2013 am 19. Juni 2013 und 
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- flir das Jahr 2014 am 10. Juni 2014 (Beschluss Bundesfmanzgesetz 
am 29. April 2014 und Durchflihrungsbestimmungen am 7. Juli 

2014 mit Wirkung I. Juli 2014). 

(3) Die BHAG stellte 2013 beim Landesschulrat flirTirol fe t, das bei 
einer Vielzahl von Belegen keine Minelvormerkung vorgenommen 

wurde (siehe TZ 28). Grund flir die fehlende Minelvormerkung war vor 
allem, dass das BMBF die erforderlichen Budgetmittel nach Ansicht 
des Landesschulrats flir Tirol zu spät zur Verfligung gestellt hane. Eine 

rechtzeitige Zuteilung der Budgetmittel sei jedoch aufgrund dringend 
notwendiger Vorarbeiten (z.B. Bestellungen), insbesondere bei Bau

und Instandhaltungsangelegenheiten, erforderlich. 

Auch im Bereich der laufenden Sachminelbudgets der Schulen verwie
sen beide Landesschulräte auf eine eingeschränkte Planungssicherheit 
und in der Folge Handlungsfähigkeit der Schulen aufgrund der späten 

Zuteilung der Ausgabenhöchstbeträge durch das BMBF. 

29.2 Der RH stellte eine späte Zuteilung der Schulbudgets an die Lan
desschulräte und in der Folge an die Schulen fest. Insbesondere bei 
Bau- und Instandhaltungsleistungen bedeutete dies flir die Landes

schulräte eine Gratwanderung zwi ehen formeller Richtigkeit (Minel
vormerkung) und dringend notwendiger Vorarbeiten (Bestellungen). Er 

räumtejedoch ein, dass das BMBF be timmte Rahmenbedingungen (z.B. 
Vorliegen des Bundesfmanzgesetzes und der dazugehörigen Durchflih
rungsbestimmungen) zu berücksichtigen hatte. Der RH empfahl dem 

BMBF, mit den Landesschulräten eine Vorgangsweise flir die Über
gangszeiträume zu vereinbaren, die einen reibungslosen Schulbetrieb 

und eine vorausschauende Investitionsplanung ermöglicht. 

29.3 Laul SlellungllOhme des BMBF slünden Obergangsregelungen bis zur 

Fesl/egung der jährlichen Auszahlungshöchstbelräge der Landesschul

räle sowie der Bundesschulen insoJernJesl, als der Finanzplan regelmä

ßig zu akrualisieren sei und die vorläufige Budgelallokalioll eille hin 
längliche Planung der unabweislichel1 lauJellden Aufwendllngel1 und 

der sOllSligen Verpflichtungen emlögliche. Das BMBF räumle bestimmle 

Ul1wägbarkeilen bei knapper Ressourcel1lage ein, wie aber darauJ hin, 

dass es den Landesschulrätell und Bundesschulen kein höheres Aus

maß atl Planung sicher/reit einräumen könne als das, über das es sei

ber verfüge. 

29.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass im Hinblick auf nicht laufende 
Ausgaben, wie dringend notwendige Vorarbeiten (z.B. Bestellungen), 

insbe ondere bei Bau- und Instandhaltungsangelegenheiten, die ange
flihnen Übergangsregelungen keine ausreichende Hilfestellung flir die 
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Landesschulräte boten. Er hielt daher seine Empfehlung aufrecht, zwi

schen BMBF und den Landesschulräten eine Vorgangsweise für die 
Übergangszeiträume zu vereinbaren. 

30.1 (I) Die folgende Tabelle zeigt - nach Schulanen geglieden - die Höhe 

der laufenden Sachausgaben je Schüler in den Kalenderjahren 2009 
und 2013: 

Tabelle 7: Laufende Sachausgaben Bundesschulen Üe Schüler) 2009 und 2013 

lauf.nd. ~(hlulPb.n 
Je Schüler 

allgemein bildende höhere 
Schulen 

technisch-gewerbliche mittlere 
und h/ihere Schulen 

t1umanberufl.khe mittlere und 
höhere Schulen 

kaufmännische mittlere und 
höhere Schulen 

Bildungunstalten für 
Kindergartenpldagogik und fOr 
Sozialpädagogik 

.u"du«hul." tnlglulftt 

Quellen: BM8f; Berechnungen RH 
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2009 2013 V.rlnd.run, 2009 bis 2013 

0. . Ob.,-
terrel(h österreich lirol 0. Obo,· 

terreic:n iSsttrreich lirol 0. Obo,-
terreich österreich lirol 

in EUR in" 

45D.62 371,68 366,96 458,11 377,84 457,38 1,64 1,63 19,77 

818,49 839,98 1.083,58 950,45 973.37 985,73 7,57 13,1 - 9.93 

955.21 832,01 1.007,98 904,67 892,38 928,46 - 5,59 6,77 - 8.56 

488.88 385,42 03,91 558,98 449,74 497,55 12,54 14,3 12,19 

U03,46 609,04 2.736,03 828,13 154,48 1.772,30 - 81,55 19,28 - 54,38 

611.40 545.63 616.90 624,01 607.00 651.51 2.02 10,11 5.31 

Im Kalenderjahr 2013 betrugen die durchschnittlichen Ausgaben für 
den laufenden Sachaufwandje Schüler der Bundesschulen österreich
weit rd . 624 EUR; in Oberösterreich waren es rd. 607 EUR, in Tirol rd. 
652 EUR. Die höheren Ausgaben ftir die berufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen erklärten sich aus der Führung von beispiels

weise Werkstätten oder Küchen . Die Unterschiede zwischen den ein
zelnen Schulanen waren auf verschiedene Ursachen zurückzuführen 

(z.B. Entwicklung der Schülerzahlen,2' Ausmaß der Fremdreinigung, 
Ausstattungsnotwendigkeiten, Projekte). 

(2) Die Zuteilung der Budgetmittel für den laufenden Sachaufwand 

der einzelnen Schulen erfolgte seitens des BMBF aufgrund bestimm
ter Veneilungsschlüssel, die neben einem Grundbetragje Schule unter 
anderem die Anzahl der Schüler, Lehrer und Verwaltungscomputer. die 

Energiekennzahl sowie die Eigen- und Fremdreinigungskosten berück

sichtigten. 

11 Bei gltlChbleibendtr Schulzahl bewirkle die Fixlosltnrcmanenz Folgt'ndö: Ein Anstieg 
der SchOlerzahltn ffihrtc zu einem AbsinKen. ein Sinken der SchOlcrzahien zu einem 

Anstieg der Ausgaben Je Schüler. 
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Das BMBF teilte die so je Schule ermittelten Beträge dem jeweiligen 
Landesschulrat zu. Die weiterc Vorgehensweise der beiden überprüften 
Landesschulräte war im Grunde dieselbe : Sie korrigierten die Schul 
budgets entsprechend den jeweiligen regionalen Gegebenheiten (z.B. 
Fremdreinigung. Energie) und behielten einen Teil des vom BMBF 
berechneten Schulbudgcts zunächst für Notfallc (Reserve) zurück. 
Danach wies der jeweilige Landesschulrat die derart adaptierten Schul
budgets den Schulen zu. Die Reserven gelangten im Bedarfsfall gegen 
Ende des Jahres zur Anweisung. 

Das BMBF erstellte hinsichtlich des laufenden Sachaufwands Bench
marks. die den tatsächlichen Verbrauch der einzelnen Schulen (z.B. 
je m2 oder je Schüler) aufzeigten und Kennzahlen (z.B. Maximum
und Durchschnitts- Werte) ersichtlich machten. Diese Auswertungen 
besprach das BMBF mit den Landesschulräten und stellte sie zur Ver
fügung. 

(J) Die Anpassungen der Schulbudgets an regionale Gegebenheiten 
erfolgten in Oberästerreich und Tiroljedoch unterschiedlich. Beispiels
weise korrigierte der Landesschulrat für Oberösterreich die Fremdrei
nigungskosten entsprechend den jeweils bestehenden Verträgen. In 
Tirol hingegen teilte der Landesschulrat den Schulen einen Sollwert 
zu: bei Schulen mit darüber liegenden Fremdreinigung kosten setzte 
der Landesschulrat gemeinsam mit den Schulen Maßnahmen zur Sen
kung der Kosten (z.B. Nachverhandlungen der Venräge. Rundschrei 
ben des Landesschulrats über Reinigungsorganisation an Schulen). 

Nachfolgende Tabelle enthält die Kennzahlen laut Benchmarksystem 
des BMBF für die Fremdreinigungskosten im Jahr 2012: 
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Tabelle 8: Kennzahlen Fremdreinigungskosten 2012 

.Ugemein technisch 
humlnberufUche H.ndelslk.demten 

IUdungsonsuiten 
bUdende ge.erbUche 

mittlere/ h6here und 
für Klndlrg.rten-

h6he,e mitUe,e/ Schulen Hlnd.luchulen bl • • Sozi.l· 
Schuten h6here Schulen pl d.gogik ' 

je m' in EUR ........ 
Maximum 41.12 20.89 43.25 24.80 17,72 

Durchschnitt 9,56 9,50 11.90 10.01 12,60 

DMriII"'.ekll 

Maximum 30,73 15.02 19,12 17.47 

Durchschnitt 9,12 10.67 10,66 13.72 

nrol 

Maximum 15,08 13.39 14.10 14,98 

Ourch.schnitt 5,59 12,35 8,30 4,62 

keine landerwerte aufgrund der geringen AnZihl an SchuLen 

Quellen: BMBF; Darstellun9 RH 
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Wie die Tabelle zeigt. lagen die Fremdreinigungskosten Tirols bei fast 
allen Schulrypen (ausgenommen technische Schulen) unter den öster
reichweiten und oberösterreichischen Vergleichskosten. Oberösterreich 
lag bei allen Schulanen unter den österreichweiten Maximum- Wenen. 
bei den DurchschnitlSwenen waren die der technischen und kaufmän
nischen Schulen höher als der Österreich-Durchschnitt. 

30.2 (I) Der RH stellte unterschiedliche Vorga ngsweisen des Landesschul
rats für Oberö terreich und des Landesschulrats rur Tirol bei der Auf
teilung der Mittel rur den laufenden Sachaufwand der Schulen fest. 
Er wies kritisch darauf hin, dass sich die laufenden Sachausgaben je 

Schüler bei einzelnen Schulanen zwischen Oberösterreich und Tirol 
erheblich unterschieden. Nach Ansicht des RH deutete dies auf eine 
etwaige nicht sachgerechte Mittelallokation hin. Der RH räumte chul

artenspezifische, aufgabenorientiene und standonbezogene Besonder
heiten der Budgetallokation und Budgetsteuerung ein, betontejedoch 
zum wiederholten Male die BedeulUng einer einheitlichen Vorgehens
weisen In diesem Zusammenhang anerkannte der RH die Bemühungen 
des Landesschulrats rurTirol zur Senkung der Fremdreinigungsko ten. 

Der RH empfahl dem BMBF, in Abstimmung mit den Landesschulrä

ten eine einheitliche Vorgehenswei e bei der Zuteilung der Budget
minel an die Schulen zu entwickeln, um ein nachhaltiges Budgetma

nagement sicherzustellen. 

U siehe inhahsglelche Frsl5tc:llungen (jrdoch in Saug auf die Land~hulritC' rur Kärnten 
und Salzburg) 1m Btricht des RH .. Standortkonztptt 1m BelTkh der 8und~hultn". 
Reihe Bund 2014115, TZ 15 
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(2) Das Benchmarksyslem des BMßF hinsichllich des laufenden Sach
aufwands bewenele der RH grundsätzlich positiv. Er empfahl dem 
BMBF, das Benchmarksystem für konkrete Maßnahmen im Sinne eines 
nachhaltigen BudgetmanagemenlS zu nutzen. 

30.3 Das BMBF leille in seiner Slellungnahme mil, dass es die fiir die 
Berechnung der Ausgabenhöcllslbeträge verwendelen Preise bzw. 

Werte in Ab länden anpasse, wobei es als Grundlage fiir die neuen 
Werte die Benchmarks verwende. Weilers fordere es jene Schulen 

bzw. Landesschulräre auf, die erheblich über den Durchschnitl liegen, 

Begründunge" zu liefern bzw. Maßnahmen zu selzen, damil zu hohe 
Verbräuche vermieden werden. Seilens des BMBF werde bei ZUleilung 

der Ausgabenhächslbelräge jedenfalls danach gelrachlel , Anreize zu 
bielen, um unwirtschajlliches Handeln zu vermeiden. 

Zur Empfehlung des RH, eine einheilliche Vorgangsweise bei der Zulei

lung der Budgelmiml an die Schulen zu enlwicke"" reille das BMBF 
mil, dass das Sachaufwandsbudgel der Bundesschulen nach einem 6n
heillichen Modell berechnel werde. Abweichungen s61ens der Landes

schulräle seien jedoch zulässig, sofern die Berechnungsmerhode gegen
über dem BMBF und den Schulen ojjengelegl werde. 

LaUI Slellungnahme des Landesschulrarsfiir Oberöslerreicl, rufe er die 
Fremdreinigungsleislungen auf Basis des Bundesbeschaffung GmbH

Vertrags .Ausschr6bung R6nigung Diensrsrellen Oberäslerreich und 
Salzburg 2008" ab. Aufgrund der gülrigen Verträge sei 611 Nachverhan

deln lIichl möglich . Die Schulen könnren jedoch Reinigungsleistungen 
im reduzierten Ausmaß abrufen, was auch in Oberäslerreich leilweise 
zur Anwendung komme. In den Fremdr6nigungslwsren seien auch die 

Kosrenfiir oprional abrujbare Glas- und Grundreinigungen enrhalren, 
die von den ScilUlen unrer chiedlich in Anspruch genommell würden. 
Auch das Verhällllis von Eigen - und Fremdrt"illigullg bet"illjlu se die 

Kosren. Aufgrund der angefiihrten Argumenre erscheille es dem Lan
desschulrar fiir Oberäsrerreich problemalisch, Fremdreinigungskosren 
nach Kennzahlen zu vergleichen. 

30.4 In Bezug auf die ZUleilung der Sachmittel an die Schulen betonte der 
RH gegenüber dem BMBF insbesondere aus Gründen der Tranparenz 
weiterhin die Notwendigkeit einer einheitlichen Vorgangsweise. Er 
konkretisiene gegenüber dem BMBF, dass das Benchmarksystem sei
ner Ansicht nach mit einer stärkeren Verbindlichkeit eingesetzt wer
den sollte, um die Schulen bzw. Landesschulräte zu winschafUichem 
Handeln zu motivieren. 
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Der RH teihe die Meinung des Landesschulrats für Oberösterreich nicht, 

dass ein Vergleich von Fremdreinigungskosten anhand von Kennzahlen 
problematisch sei. Er vertrat die Ansicht. dass das Benchmarksystem 

des BMBF bei entsprechender Konsequenz und Verbindlichkeit dazu 
geeignet war, den laufenden Sachaufwand der Schulen zu steuern. 
Zudem trafen die vom Landesschulrat für Oberösterreich angeführten 

Argumente grundSätzlich auf alle Landesschulräte zu. Der RH wies 
weiters darauf hin, dass der Landesschulrat für Oberösterreich selbst 
wiederholt in seiner Stellungnahme Benchmarks (siehe beispielsweise 

TZ 32) forderte. 

31 Die Personalpläne der Landesschulräte umfassten das Personal der 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern. 

- In Oberösterreich enthielt der Personalplan des Landesschulrats 

daher das Personal des Amts des Landesschulrats für Oberöster
reich (einschließlich der Beratungsstellen des schulpsychologischen 
Dienstes) und der 18 Ämter der Bezirksschulräte. 

- In Tirol umfasste der Personal plan das Personal des Amts des Lan
desschulrats für Tirol (einschließlich der Beratungsstellen des schul

psychologischen Dienstes) und der zehn Bezirksschulräte.2J 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher auf das gesamte Per
sonal der Schulbehörden des Bundes in den Ländern. 

32.1 (I) Die Personalstandsziele des Bundes waren gesetzlich im Perso
nalplan für das jeweilige Finanzjahr festgelegt. Für jede beim Bund 
beschäftigte Person musste im Personalplan eine entsprechende Plan

stelle vorgesehen sein. 24 Die im Personalplan festgelegten Höchstwerte 
durften zu keinem Zeitpunkt des Jahres übcrschrinen werden. 

II Für die: BC'zlrksschulrätC' in Tiro! war kein ('igenrs Vtrwaltungspcrsonal bzw. wa~n 
keine Plansttllrn vorg~hen. weil dito V('rwaltungsaufga~n aufgrund von VC'~lnba 

rungt'n des Bundrs mit dem land Timl bzw. der Stadt Innsbruck von Landesbediens
telen dtr BC'zirkshauptmannscharten bl.w. Magislratsb~iensteu:n mit('rltdlgl wurden, 

14 Einige Bt'Sch::lftiglengruppen binden jedoch k.eint' Planstc:lle und sind dahtr nicht aur 
die VBA- Zielt' anzurechnen {Unttneilung 7 und 81. 2.8. Lehrlinge. Verwaltungsprak.. 

tikanten. Ferialpraktikanten (soweit nicht im PM- SAP abger«hnet). rreie Dienstneh

mer, bcgQnsliglt' Behinderte mh mehr als 70 -. Behinderung 
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Die Bundesregierung war bestrebt, den Personalstand des Bundes fort 
gesetzt zu konsolidieren und verschärfte jährlich ihre Vorgaben. Ab 
dem Jahr 2009 legte sie die ressortspezifIschen Personaleinsparungen 
rollierend Ueweils als Vorschau auf vier Jahre) auf Basis der halben 
Pcnsionierungsquote fest.25 Vom geltenden AufnahmesLOpp im Zeit
raum vom I. April 201 2 bis 31. Dezember 2014 waren unter anderem 
Lehrer ausgenommen.26 

(2) Bezüglich der Planung und Steuerung der Personal ressourcen der 
Landesschulräte (einschließlich der Bezirksschulräte) legte das BMBF 
dem RH eine Anmerkung im Protokoll einer Landessschulratsdirek
torenkonferenz des Jahres 2009 vor. Demnach wären 23 Planstellen 
bundesweit einzusparen. Das BMBF ging von einer ungefahren Ein
sparung von 3 '!b an Planstellen rur große und 2 '!b rur kleine Lan
desschulräte jährlich aus. SchriFtliche Unterlagen bzw. Berechnungen 
dazu konnten dem RH nicht vorgelegt werden . Während das BMBF 
beim Verwaltungspersonal rur die Schulen verschiedene Benchmarks 
als Steuerungsgrundlage heranzog, beschränktc es sich bei den Lan
desschulräten auf Auffalligkeiten im direkten Vergleich der Länder 
unterei na nder. 

(3) Die höchstzulässige Anzahl an Planstellen rur da östcrreichweite 
Personal der Landesschulräte (einschließlich Bezirksschulräte) betrug: 

Tabelle 9: Österreichweiter Personalplan für die Landesschulräte (einschließlich 
Bezirksschulräte) 2009 bis 2013 

Schulaufsicht 

Verwaltungsbedienstete 

Summ. 
laut Dt ta ilbudget im Teill'left 

1 ohne zehn lehrerplans teLLen 

Quellen: BMF; Darstellung RH 

Bund 2015/13 

2009 2010 2011 2012 20131 Veränderung 
2009 bis 2013 

Anzahl Planstellen in ,. 

342 335 329 325 310 - 9,36 

1.255 1.232 1.233 1.224 1.196 - 4,70 

1.597 1.567 1.562 1.549 1.5062 - 5,70 

Die Anzahl der Planstellen rur Schulaufsichtsbedienstete lag 2009 bei 
342 und sank bis 2013 auf310 Planstellen (rd. - 9,4 '!b). Die Planstellen 
rur Verwaltungsbedienstete reduzierten sich von 1.255 im Jahr 2009 

n Ausgangswc:ne wa~n di~ VBA-Zir:lc für 2008; im Bundts(lnanzrahmc:ng~tz werden 
die: Gru ndzOgt des Ptrsonalplans fü r dir rolgenden vier Jah~ rt'StgtSt-12I. Die: Grund
zOge w(~n dir hÖ<.'hslZUI igt aU5ga~nwlrksa me Pt'rsonalkap.ull!i1 des Bunda aus. 

26 gem5ß Mimsterrats~hluss vom 6. Marz 2012 
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auf 1.196 Plan teilen im Jahr 201) (rd. - 4,7 'lb). Die Planstellen rur 
die Landesschulräte insgesamt gingen um rd. 5,7 'lb zurück. 

(4) Aufgrund der Vorgaben des Bundes durfte das BMBF nur in drin

genden Fällen Planstellen nach Freiwerden nachbesetzen. Dennoch 
zog da BMBF beispielsweise die Planstelle eines Mitarbeiters des Lan
desschulrats rur Oberösterreich, dessen Aufgabe - die Administration 

der Zuerkennung von Pflegegeld rur Landeslehrer - im Jahr 201227 

weggefallen war, nicht ein. Eine im Juni 2009 eingezogene Planstelle 

der zweiten Sekretariatskraft der Vizepräsidentin des Landesschulrats 
rur Oberösterreich mus te das BMBF zwei Wochen später zur Nach

besetzung freigeben. 

32.2 Der RH hielt fest, da s da BMBF den Landesschulräten österreichweit 
im Zeitraum 2009 bis 2013 eine Planstellenreduktion von rd. 5,7 'lb 

vorgab. In diesem Zusammenhang stellte der RH kritisch fest, dass das 
BMBF keine ausreichend dokumentierten Planung grundlagen rur die 
Umsetzung der Einsparvorgaben des Bundes vorlegen konnte. Die Ent

scheidung kriterien rur den Einzug bzw. Nichteinzug von Planstellen 
waren rur den RH in Einzelf.i1len nicht nachvollziehbar. 

Der RH empfahl dem BMBF, die teuerung der Planstellen des Verwal 
tungspersonals der Landesschulräte nach einem klaren Kriterienkata
log in stringenterer Form vorzunehmen. Die länderwei e Steuerung 

der Planstellen des Verwaltungspersonals der Landesschulräte wäre 
anhand konkreter Benchmarks, wie z.B. Personalbedarf rur die Auf
gabenerrullung Lehrerpersonalverwaltung, zu optimieren. Hinsicht
lich des SchulaufsichLSpersonals verwies der RH auf seine Empfeh
lung in TZ 39, wonach rur die Verteilung aller Schulaufsichtsorgane 

ein Benchmarksystem zu entwickeln wäre. 

32.3 Laur Srellungnahme des BMBF werde es die Empfehlung des RH auf
greifen und einen Krirerienkaralog als Grundlage .frir eine klare und 
r ranspa renre Plansrellenzureilu ng era rbeiren. 

Weirers reilre da BMBF mir, da s die Ergebnisse der bisherigen 
pädagogischen Beuneilungen zu einem Aufgabenprofil jür die Schul
aufsichrsorgone und die Zureilung der Religionsfac/ri,rspekroren akru
elle Themen seien. Da Aufgabenprofil der Landesschulin pekrorenjür 
den mirrleren und höheren Schulbereich werde akruell überarbeirer. 

Laur Srellungnahme des Landrssc/rulrarsjür Oberösrerreich werde schon 
seir dem Jahr 1998 die Ei,rJülrrung eines Plansrellenpool geforden. 

11 mit d~m pn~qJ~ld~rormgrst'tz ab 1. JännC'r 2012 
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Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
landesschulräte 

Damit verbunden sei die Schaffung von Benchmarks fiir die Personal
aussrarrung der Landesschulräte. Die praktizierte .Einsparungsquote' 
des BMBF sei kein wirkliches Steuerungsinsrrument fiir eine moderne 
und strukturierte Personalbewinscllaftullg. 

Weiters teilte der Lalldesschulratfiir Oberö terreich zu deli beiden vom 
RH angefiihrten Fällen mit, dass er die Einsparungsquote fiir den ange
sprochetlen leitraum erfiillt habe und somit der. Verbleib" der Plall
steIleIl gerechtfertigt sei. Bezüglich der Plot1stelle fiir die Administrarion 
des Pjlegegelds Ilidt er fest, dass er mit dieser Planstelle Unterkapazi
täten in einer anderen Orgallisationseinheit ausgeglichen habe. 

32.4 Hinsichtlich der Stellungnahme des BMBF zu den Schulaufsichtsor
ganen verwies der RH auf seine Gegenäußerungen in TZ 39 und 40. 

Der RH entgegnete dem Landesschulrat für Oberösterreich, dass unter 
anderem die nicht besetzten Verwal!ungsplanstellen fur anderes Perso
nal ohne Beschäftigungsverhältnis zum Bund (z.B. Landesbedienstete) 
die Überprüfung der Einhaltung der Einsparungsvorgaben erschwenen. 
In diesem Zusammenhang verblieb der RH bei seiner Kritik., dass aus
sagekräftige Soll-Ist- Vergleiche nicht möglich waren, weil eine voll 
ständige Erfassung des gesamten Personals im jeweiligen Planstellen
bereich des Bundes nicht gegeben war. 

33.1 Die Auf teilung der Personalressourcen pro Landesschulrat wurde vom 
BMBF im Wesentlichen jährlich fongeschrieben. 

Ein Vergleich der genehmigten und besetzten Planstellen bei den Lan
desschulräten fur Oberästerreich und Tirol - aufgeglieden in Schul
aufsichts- und Verwaltungspersonal - ergab Folgendes: 
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Tabelle 10: Genehmigte und besetzte Planstellen der Ämter der Landesschulräte für 

Oberösterreich und Tirol (einschließlich Bezirksschulräte) 2009 bis 2013 

O~.""'i.1dI 

Schulaufsicht 

Soll 

Ist2 

31. 
Dezember 

2009 

39,75 

33,75 

Verwaltungsbedienstete 

Soll 208,65 

Istl 

Summ. SoU 

Summe Ist 

nr.t 
Schulaufsicht 

Soll 

Ist2 

198,7 

248,4 

232,45 

28 

19 

Verwaltungsbedienstete 

Soll 7~375 

Ist l 

SUMm. SoU 

Summe Ist 

76,13 

105,375 

95,13 

31. 
Dezember 

2010 

31. 31. 31. 
Dezember Dezember Dezember 

2011 2012 2013 

Anzahl Planstellen/ VBÄ 

40,75 

30,75 

208,65 

190,65 

249,4 

221,4 

28 

17 

77.375 

76,00 

105,375 

93,00 

40.75 

26,75 

204,525 

190,95 

245,275 

217,7 

29 

16 

76,125 

74,15 

105,125 

90,15 

42 

27,75 

202,025 

182,88 

244,025 

210,63 

27 

15 

75,375 

72,75 

102,375 

87,75 

44,751 

44,75 

198,025 

186,15 

242,775 

230,9 

26 

23 

73,625 

71,15 

99,625 

94,15 

Veränderung 
2009 bis 2013 

Anzahl 
Planst~ilen/ in '!. 

VBA 

5 

11 

- 10,625 

- 12,55 

- 5,625 

12,58 

32,59 

- 5,09 

- 6,32 

- 2,26 

- 1,55 - 0,67 

- 2 - 7,14 

4 21,05 

- 3,75 - 4,85 

- 4,98 - 6,54 

- 5,75 - 5,46 

- 0,98 -1,03 

SoLL - genehmigte Planstellen laut Personalplan , Ist - besetzte Planstellen 

laut Angabe BMBF 

2 ohne Fachinspektoren für ReLigion; bis einschließlich 2012 ohne die betrauten Schulaufsichtsbediensteten 
l ohne lehrlinge. VerwaLtungspraktilcanten, freie Dienstnehmer. in Verwaltung eingesetzte Lehrer 

Quellen: BMBf; Landeschulrat für Oberösterreich; Landesschulrat fUr Tirol; Darstellung RH 
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Der gesamte Soll- Stand an Personal (laut Personalplan) vermindene 
ich von 2009 bis 20t 3 in Oberö (erreich um 5,625 Planstellen bzw. 

rd. 2,3 'Ib und in Tirol um 5,75 Pl anstellen bzw. rd. 5,5 'Ib. Während in 

Oberösterreich von 2009 auf 201 3 die Anza hl der Pl a nstellen ftir die 
Schul au fsic ht um rd. 12,6 'Ib von 39,75 au f 44 ,75 Planstellen stieg, 
sa nk sie in Ti ro l um rd . 7, 1 'Ib von 28 a uf 26 Pla ns tellen. 

Die Planstellenreduktion beim Verwa ltu ngspersonal lag be i beiden La n

desschulräten bei rd. 5 'Ib. Von den österreic hweit 1.1 96 Verwaltungs
pla nsteIl en entfi elen im Jahr 20 13 rd. 16,6'1b au f Oberösterreich und 
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rd. 6,2 'lb aufTirol. Der Anteil der Lehrer (Landes- und Bundeslehrer) 
an der Gesamtanzahl an Lehrern lag in Oberösterreich bei rd. 17,1 'lb. 

In Tirol - ohne Übenragung der Diensthoheit über die Landesleh
rer - lag der Anteil der Bundeslehrer an allen Bundeslehrern Öster
reichs 2013 bei rd. 7,7 'lb. 

Der tatsächliche Ist- Stand an insgesamt besetzten Planstellen verrnin
dene sich während des überprüften Zeitraums in Oberösterreich um 
1,55 VBÄ (rd. 0,7 'lb) und in Tirol um 0,98 VBÄ (rd. 1 'lb). Beide Lan
de schulräte unterschritten zwischen 2009 und 2013 die Gesamtvor
gaben des Personalplans. 

Die Anzahl der besetzten VBÄ (Ist- Stand) erhöhte sich von 2012 auf 
2013 in bei den Landesschulräten erheblich, dies hing mit der Über
nahme von mit Schulaufsichtsfunktionen betrauten Landeslehrern in 
die Bundesbesoldung zusammen (siehe TZ 41). Das Nichtausschöpfen 
der Planstellen begründete das BMBF vor allem für den Landesschul 
rat für Oberösterreich damit, dass Verwaltungsplanstellen für anderes 
Personal ohne Beschäftigungsverhältnis zum Bund (z.B. Landesbediens
tete) freigehalten wurden (siehe TZ 37). 

33.2 (1) Der RH hielt fest, dass sowohl der Landesschulrat für Oberöster
reich als auch der Landesschulrat für Tirol im überprüften Zeitraum den 
Personalplan unterschritten . Dies war jedoch unter anderem auf nicht 
besetzte Planstellen für mit Schulaufsichtsfunktionen betraute Landes
lehrer und auf nicht besetzte Verwaltungsplanstellen für anderes Perso
nal ohne Beschäftigungsverhältnis zum Bund (z.B. Landesbedienstete) 
zurückzuführen. Der RH kritisiene, dass aussagekräftige SolI-1st- Ver
gleiche nicht möglich waren, weil eine vollständige Erfassung des 
gesamten Personals im jeweiligen Planstellenbereich des Bundes nicht 
gegeben war. 

Aufgrund der Uneinheitlichkeit de eingesetzten Personals sowohl im 
Schulaufsichts- als auch im Verwaltungsbereich waren im überprüften 
Zeitraum keine Aussagen über den tat ächlichen, flir die Aufgabener
flillung erforderlichen Personalumfang und über die erfolgten Perso
naleinsparungen möglich. Da nur ein Teil des Personals im Personal
plan erfasst war, stellte die Planstellenbewinschaftung des Bundes ein 
unzureichendes Steuerungs- und Controllinginstrument dar. 

Der RH empfahl dem BMßF, die Grundvoraus etzung für eine sinn
volle Planstellenbewinschaftung und eine effektive Kostenkontrolle zu 
schaffen und ausschließlich Bundespersonal, das auch eine Planstelle 
im jeweiligen Planstellenbereich bindet, zu beschäftigen. 
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(2) Ocr RH wies daraufhin, dass in Oberösterreich die Anzahl der Plan
stellen fUr die Schulaufsicht zwischen 2009 und 2013 von 39,75 auf 
44,75 erhöht wurde, Der RH verwies auf seine Empfehlung in TZ 39, 

wonach fUr die Veneilung aller Schulaufsichtsorgane ein Benchmark
system zu entwickeln wäre, 

(3) Der RH erachtete die Relation des Verwaltungspersonals laut Per
sonalplan zum bundesweiten prozentuellen Anteil der Lehrer sowohl 
rur den Landesschulrat rur Oberösterreich als auch fUr den Landes
schulrat fUr Tirol rur plausibel. 

]],3 Zur Empfeillung des RH der ausschließlichen Beschäftigung van Bun
despersollal, das auch eine Planstelle im jeweiligeIl Plan tellellbereich 

bindet, führte das BMBF in seiner Stellungnahme aus, schon seit 
längerem bemüht zu sein, dies auch gegen Widerstände umzusetzen, 

Für dienstzugeteilte l.lmdesbedienstete und Landes/ellrpersonal erfolge 
ausnallmslos die Bindung einer Bundesplanstelle, um bei Beendigung 
einer Dienstzuteilung die NachbesetzUllgsmöglicilkeit mit einem Bun

desbediensteten sicllerzustellen , In Zukunft strebe es aber an, dass sich 

Landesbedienstete, wenn sie sich für eine bestimmte Funktion bewer
ben, vom Land karenzieren lassen und für die Dauer der Karenzierung 
in ein Bundesdiensrverhältnis übernommen werden, 

Weiters teilte das BMBF mit, dass die Ergebnisse der bisherigen 
pädagogischen Beurteilungen zu einem Aufgabenprojilfür die chul
aufsicillsorgane und die Zuteilung der Religionsfachinspektoren aktu

elle Themen seien. Das Aufgabenprojil der Landesschulinspektorenfür 
den mittleren und höheren Schulbereich werde aktuell überarbeitet. 

Laut Stellungnahme des Landesschulrat für Oberösterreich sei es in 
den Jahren 2009 bis 201 J zu keiner Erllöhung der VBÄ im Bereich 

der ScilUlaufsicill gekommen. Die vom RH dargestellte Steigerung der 
Scllulaufsichtsplanstellen um fünf Stellen sei auf Umstrukturierungen 
bei den Bezirks- bzw. PjlicillschulscilulinspektorePl zurückzuführen, die 
da BMBF im Personalplan nicht ricillig (Iargestellt habe, 

Die .Nichtbesetzung" der Planstellen im Landesschulrat für Oberöster
reich hänge damit zusammen, dass das BMBF die Personalbewirtschaf

tung des Landesschulrats ablehne (z.B. Herabsetzung der Wochendienst
zeit, Teilzeitbeschäftigungen) und die Zustimmung dazu nicht erteile. 
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Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

33.4 Hinsichtlich der Stellungnahme des BMBF zu den Schulaufsichtsor
ganen verwies der RH auf seine Gegenäußerungen in TZ 39 und 40. 

Zur Personalsteigerung bei den Schulaufsichtsbediensteten entgegnete 
der RH dem Landesschulrat flir Oberösterreich, dass er diesbezüglich in 
TZ 4t die fehlende Budgetwahrheit kritisiene, weil die betrauten Schul
au~ ichtsbediensteten sowohl bei den besetzten Planstellen als auch 
bei den Personalausgaben im jeweiligen fmanzgesetzlichen Ansatz 
bzw. Detailbudget fehlten. 

Die Begründung des LandesschulraLS flir Oberösterreich betreffend die 
nichtbesetzten Planstellen im Bereich des LandesschulraLS anerkannte 
der RH nicht. Er verwies diesbezüglich auf TZ 48, wo er die vom Lan
desschulrat flir Oberösterreich praktiziene Aufteilung der Planstellen 
auf mehrere Bedienstete kritisiene. 

34.1 (J) Mit Stichtag I. April 2014 erhob der RH - ungeachtet der dienst
und besoldungsrechtlichen Zuordnung - das gesamte Personal ,28 das 
Leistungen flir die Schulbehörden des Bundes in Oberösterreich und 
Tirol erbrachte bzw. in einem Beschäftigungsverhältnis stand fink!. 
karenzienes Personal, ohne Präsidenten und AmLSflihrende Präsidenten 
der Landesschulräte sowie Vorsitzende der BczirksschulräIC): 

lf Zusätzlich war Mim Land~hulr.u rur Olxrästrrrtich tin f~i('r Ditnstnehmer Im 

Büro da AmtsfUhr(ndcn Prilsidenten beschäftigt. WeitC'rs hattt der land~hulrat filr 
Obcröstcrrtich dlc rr -8~mlung ausgelagrn. Ikr LandtsSChulrat für Timl hane dnen 
Wtrkvtnrag mit ('intm thtmaligtn 5chuldirtklOr abg~hlo~n. 
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Tabelle 11 : Eingesetztes Personal bei den Schulbehörden des Bundes in Oberösterreich 
und firo!. Stand 1. April 2014 

Dienstgeber 
Oberösterreich Ti rot 

PlansteUenbereich 
VBÄ VBÄ Köpfe Köpfe 

Bund La n dessch ulratj Bezirkssch u lräte I 273 229,00 124 99,21 

Pädagogische Hochschule Tirol 1 1,00 

Stadtschulrat für Wien 2' 2,00' 

Land 36) 32,57 32' 17,85 

Stadt Wels 1 1,00 

Innsbruck 3 1,10 

sonstige Verein Österreichisches Zentrum für Gewalt- 8 5,43 5 2,88 prävention an den Schulen 

Su ...... 320 270,00 165 122,03 

laut Personatplan zum 31. Dezember 2013 243 100 
Rundungsdifferenzen 
I inkl. lehrer (für Verwaltungstätigkeiten und pädagogische Angelegenheiten) 

Fachinspektoren mit Stammschule im Bereich des Stadtschulrats rjjr Wien 

, 
13 8ezirksschul- und sechs FachinspeUoren (jeweils betraut). zehn Verwaltungsbedienstete. sieben Landeslehrer (für 
Verwattungstätigkeiten und pädagogische Angelegenheiten) 
ein landesschulinspektor. a.cht Bezirksschut- und zwei Fachinspektoren (jeweils betraut), 17 Verwattungsbedienstete. vier 
landeslehrer (für pädagogische Angelegenheiten) 

QueUen : landesschulrat für Oberösterreich; landesschulrat fur Tirol ; Berechnungen RH 
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In den Schulbehörden des Bundes in Oberösterreich waren um rd. 
27 VBÄ29 u nd in Tirol um rd. 22 VBÄ)O meh r tätig als im Personalpla n 

vorgesehen (siehe Tabell e 10). Das in den Schul behörden des Bundes 

tätige Perso nal besta nd in Oberösterreich zu rd . B5 'Ib und in Tirol zu 

rd. 81 'Ib aus Bundesbed iensteten, d ie dem Pla nstell enbereich desjewei
ligen La ndesschulrats (ei nschl ießl ich der Bezi rltsschulräte) a ngehörten. 
Ansonsten waren vorwiegend Landesbedienstete [VerwallUngsbediens

tete, betra ute Schul aufs ichtsbedienstet e, Lehrer) tätig. 

(2) Zusä tzlich wurden Au fga ben des schulpsychologischen Dienstes 
über einen Verein orga ni iert : Im La nd esschulrat ftir Oberösterreich 
waren acht (5,43 VBÄ), im Landesschulrat ftir Tirol ftinf Psychol ogen 

(2,875 VBÄ) Mita rbei ter des Vereins "ä sterreichisches Zentrum ftir 
Gewaltprävention an den Schulen". 

]4.2 (I ) Der RH wies kritisch da raufhin , dass eine Gesamterfassung des ftir 
die Aufga ben der Schulbeh örden des Bundes in den Lä ndern einge

setzten Perso nals nur schwer mögli ch war, weil neben dem Bund auch 
die Lä nder, Sta tuta rstädte und ei n Verein Dienstgeber wa ren und ein 
Teil des Perso nals (z. B. Lehrlinge, Verwaltungspraktikante n, betraute 

29 davon 12,5 VBA kart'nzien 

10 davon 4.5 VBA karenzirn 
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Schulaufsichtsbedienstete) vom Personalplan nicht umfasst war. Er 
hielt ferner kritisch fest, dass mit der Be chäftigung von zusätzlichem 
Personal der Personalplan des Bundes umgangen wird und insgesamt 
ein erheblich höherer Personaleinsatz festzustellen war. 

Der RH bekräftigte seine Empfehlung an das BMBF (siehe TZ 33), die 
Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Planstellenbewinschaftung und 
eine effektive Kostenkontrolle zu schaffen und ausschließlich Bundes
personal, das auch eine Planstelle im jeweiligen Planstellenbereich 
bindet, zu beschäftigen. 

(2) Der RH verwies bezüglich des Vereins _Österreichisches Zentrum 
für Gewaltprävention an den Schulen" auf seinen Bericht "Gesundheit 
der Schüler: Schulärztlicher Dienst und Schul psychologischer Dienst" , 
Reihe Bund 2013/1, TZ 19. Er halle darin in besondere Doppelgleisig
keilen bei der Personalverwaltung und der Dokumentation der Auf
gabenerftillung sowie eine Umgehung des Personalplans bemängelt. 

34.3 Das BMBF führte in seiner Stellungnahme an, dass es chan seit 
längerem bemüht sei, diese Empfehlung auch gegen Widerstände umzu
Sfrzen. Für die,tstzugeteilte umdesbedienstete und Landeslehrpersonal 
erfolge ausnahmslos die Bindung einer Bundesplanstelle, um bei Been
digung d,ter Diensrzuteilung die Nachbesetzungsmöglichkeit mit einem 
Bundesbediensteren sicherzustellen. In Zukunft strebe es aber alt, dass 
sielt Landesbedienstere, wenn sie sielt für eine bestimmte Funktion 
bewerben, vom Land karenzieren lassen und für die Dauer der Karen 
zienlllg in ein Bundesdienstverhältnis üben/ammen werden. 

Der Lande eltulrat für Oberö terreielt relativierre in seiner Stellung
lta/tme die Darstellung in Tabelle / / und kam nach Abzug der nach
folgend angeführten Positionen zu einem Überstand von 0,20 VBÄ : 

- Abzug von sechs Lehrlingen und des Amtsführenden Präsidenten, 
weil diese nicht im Persolwlplan erfasst seien, 

- Korrektur hinsichtliclt des Beschäftigungsausmaßes eines freien 
Dienstnehmers (J ,0 VBÄ), weil dessen durchschnilTliche Bescltäfti
gung in den Jahren 20/4 und 20/5 rd. 0,625 VBÄ betragen habe, 

- Korrektur der Fach inspektoren in der Rubrik Stadtschulrat für Wien 
auf 0,50 VBÄ (Übermit1lungsfehler), 

- Abzug der Karenzierungen im Ausmaß von /2,50 VBÄ, weil es sich 
durch die Berücksichtigung von karenzierten Bediensteten und Ersarz
kräften um eine "Doppelrechnung" handle und 
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- Abzug der Vereinspsychologen im Ausmaß vo n 5,43 VBÄ, weil die 

Vorgangswei e, die Psychologen bei einem Verein o"zuslellen ulld 

deli Schulbehörden zuzuweisen, vom BMBF gewühll worden ei. 

34.4 Der RH stellte gegenüber dem Landesschulrat für Oberösterreich klar, 
dass er mit Tabelle 11 bezweckte aufzuzeigen, dass eine Gesamterfas
sung des für die Aufgaben der Schulbehörden des Bundes in den Län
dern eingesetzten Personals nur schwer möglich war, weil neben dem 
Bund auch die Länder, Statutarstädte und ein Verein Dienstgeber waren 
und ein Teil des Personals (z.B. Lehrlinge, Verwaltung praktikanten, 
betraute Schulaufsicht bedienstete) vom Personal plan nicht umfasst 
war. Zu den vom Landesschulrat angefühnen Positionen stellte der 
RH fest, dass er die Karenzierungen, die Lehrlinge und die Vereinspsy
chologen entweder in der Tabelle separat berücksichtigte oder in den 
textlichen Ausführungen gesonden anfühne. Der Amtsftihrende Prä
sident war in Tabelle 11 überhaupt nicht in ldudien und das Be chäf
tigungsausmaß des freien Dienstnehmers für 2014 und 2015 konnte 
dem RH zum Stand 1. April 20 14 nicht bekannt sein. 

35.1 Das Personal der Landesschulräte war in folgenden Bereichen tätig: 

Abbildung 5: Personaleinsatz der Landesschulräte für Oberösterreich und Tirol 

landesschul .. t tür Oberöstereich 

• ALLgemeine Verwaltung und Bundesschulverwaltung 

Schulautsicht 

• Schul psychologie 

landesschulrat für lirol 

• Rechtliche Angelegenheiten 

• Landeslehrerpersonalverwaltung 

• Bundeslehrerpersonalverwaltung 

QueUen: landesschulrat für Oberosterreich; Landesschulrat fur firol; Berechnungen und Darstellung RH 
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